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INHALT

VHV SCHADENSERVICE

Ein Autounfall ist ärgerlich genug – zum Glück gibt es den VHV 
Schaden service. Ein Anruf genügt, und wir helfen sofort, unkompliziert 
und rund um die Uhr. Damit Sie schnell wieder mobil sind. Vorausset-
zung für eine unbürokratische Schadenabwicklung ist, dass Sie sich 
sofort bei uns melden – am besten mit dem Handy direkt vom Unfallort. 
Das gilt auch für Ihren Unfallgegner.

Die Rufnummer unserer 24-Stunden-Soforthilfe und weitere wichtige 
AngabenfindenSieaufIhrerpersönlichenVHVSchadenkarte.Bitte
bewahren Sie Ihre Karte zusammen mit der VHV Karte für den Unfall-
beteiligten sorg fäl tig in Ihrem Fahrzeug auf, damit Sie beide bei einem 
Unfall schnell zur Hand haben. 

VHV Schadenservice PLUS

Mit unserem kostenlosen VHV Schadenservice PLUS sichern wir Ihnen 
schnelle Hilfe und wertvolle Unterstützung bei einem Schadenfall im  
Inlandzu.WennSiedavonprofitierenmöchten,genügtimFallderFälle
einAnruf–undwirsetzensofortalleHebelinBewegung.

BeiKarosserie- und Lackschäden organisieren wir auf Wunsch eine 
hochwertige Reparatur in einer DEKRA-geprüften Partnerwerkstatt mit
•  schnellem Abschleppen Ihres Fahrzeugs
•  kostenlosem Fahrzeug im Schadenfall
• kostenlosemHol-undBringservice
•  6 Jahren Garantie der VHV auf die Reparatur

Mit der Werkstattbindung entscheiden Sie sich bereits vor Vertragsabschluss für die verbindliche Nutzung unseres SchadenservicePLUSundprofi-
tieren von 15 % Rabatt auf Ihren Kaskobeitrag. Sollten Sie im Schadenfall eine eigene Werkstatt wählen fällt eine zusätzliche Selbstbeteiligung in 
Höhevon300EURan.

Was ist im Schadenfall zu beachten?

•  Melden Sie jeden Schaden sofort telefonisch bei der VHV – auch 
dann, wenn Sie sich nicht schuldig fühlen. Speichern Sie unsere 
 Rufnummer am besten gleich in Ihrem Handy ab.

•  Erkennen Sie ohne unsere Zustimmung keine Ansprüche des 
Geschä dig ten an.

•  Verständigen Sie bei Diebstahl, BrandoderTierschäden bitte die  
Polizei. 

 
 
•  Übernahme einer geltenden Herstellergarantie
•  Reparatur nach Herstellervorgaben mit Originalersatzteilen
•  direkter Abrechnung mit der Partnerwerkstatt
•  kostenloser Fahrzeugreinigung innen/außen 

BeiGlasschäden organisieren wir auf Wunsch eine hochwertige 
ReparaturineinerzertifiziertenPartnerwerkstatt mit
•  6 Jahren Garantie auf die Reparatur (nicht Austausch) 
•  Verzicht auf Selbstbeteiligung bei Reparatur der Windschutzscheibe
•  ausschließlicher Verwendung von Windschutzscheiben in Hersteller-

qualität
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MERKBLATT ZUR ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damitwirIhrenVersicherungsantragordnungsgemäßprüfenkönnenund
denVersicherungsbeitrag risikogerecht berechnen können, ist es not-
wendig, dass Sie alle Fragen im Antrag wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
keineodernurgeringeBedeutungbeimessen.

BittebeachtenSie,dasseszueinerVertragsstrafe führenkann,wenn
Sie vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben zu beitragsrele-
vanten gefahrerheblichen Umständen machen oder Sie Ihren Versiche-
rungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Anga-
ben zu annahmerelevanten Umständen machen.

Nähere Einzelheiten zu den vertraglichen und gesetzlichen Folgen einer 
Verletzung der AnzeigepflichtkönnenSiedernachstehendenInformation
entnehmen.

1 FRAGEN ZU GEFAHRERHEBLICHEN UMSTÄNDEN, DIE ZUR 
BEITRAGS-BERECHNUNG VERWENDET WERDEN (VGL. ANHANG 
2 DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN FÜR DIE KRAFTFAHRTVER-
SICHERUNG)

1. Welche vorvertraglichenAnzeigepflichten zu gefahrerheblichen
Umständen, die zur Beitragsberechnung herangezogenwerden,
bestehen?

  Gefahrerhebliche Umstände zur BeitragsberechnungnachAnhang
2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung
(AKB),zudenenwirimAntraginTextformfragenunddieSiewahr-
heitsgemäß und vollständig anzugeben haben, sind die Postleitzahl 
des Fahrzeughalters, die technischen Fahrzeugdaten, Ihr Fahrver-
halten, die jährliche Fahrleistung, der Abstellplatz des Fahrzeugs, 
das Vorhandensein von selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer 
Wohngebäudeversicherung, die Nutzung des Fahrzeugs, die Aner-
kennungalsBetriebsausgabe, dieVorsteuerabzugsberechtigung,
die Finanzierung des Fahrzeugs, das Alter des Fahrzeugs beim 
Erwerb durch Sie, die Zulassung des Fahrzeugs auf einen von 
Ihnen abweichenden Halter, Ihr Alter und das der Fahrzeugnutzer, 
dieTeilnahmeam „BegleitetenFahren“, IhrHauptberuf bzw. die
Branche, in derSie tätig sind, der Zahlungsmodus (Zahlungsart
und -periode), die Aufbauart Ihres Fahrzeugs sowie Ihr Fahrtzweck.

2. WelcheFolgenkönneneintreten,wenneinevorvertraglicheAnzei-
gepflichtzugefahrerheblichenUmständenzurBeitragsberechnung
verletzt wird?

  Machen Sie vorsätzlich unrichtige Angaben zu den oben genann-
ten gefahr erheblichen Umständen zur Beitragsberechnungwirdder
BeitragrückwirkendabVersicherungsbeginnnachdentatsächlich
vorliegenden gefahrerheblichen Umständen berechnet. Zusätzlich 
wirdeineVertragsstrafeinHöhevon50%einesVersicherungsbei-
trags für das laufende Versicherungsjahr erhoben, die nach den tat-
sächlich vorliegenden gefahrerheblichen Umständen berechnet 
wird und sofort fällig ist. 

 Darüber hinaus weisen wir auf Folgendes hin:

  Spätere Änderungen zu den gefahrerheblichen Umständen zur 
BeitragsberechnungmüssenSieunverzüglichanzeigen.DerBei-
trag wird ab dem Zeitpunkt neu berechnet, ab dem die Änderung 
eingetreten ist, bzw. – bei der jährlichen Fahrleistung–mitBeginn
des Monats, in dem die Änderungsmitteilung bei uns eingegangen 
ist.

 BeieinervorsätzlichunterlassenenAnzeigewirdderBeitragrück-
wirkendabBeginndes laufendenVersicherungsjahresnachden
tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen Umständen berechnet. 
InbeidenFällenwirdeineVertragsstrafeinHöhevon50%eines
Versicherungsbeitrags für das laufende Versicherungsjahr erho-
ben, die nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen 
Umständen berechnet wird und sofort fällig ist.

  Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umstände im Laufe der 
Vertragszeit zu überprüfen. Kommen Sie dieser Aufforderung, 
BestätigungenoderNachweisevorzulegen,schuldhaftnichtnach,
sindwirberechtigt,denBeitragrückwirkendabBeginndeslaufen-
den Versicherungsjahres nach den für Sie ungünstigsten Annah-
menzuberechnen,wennwirSieinTextformaufdendannzuzah-
lendenBeitragunddiezuGrundegelegtenAnnahmenhingewie-
sen haben.

2 FRAGEN ZU GEFAHRERHEBLICHEN UMSTÄNDEN, DIE FÜR DIE  
ANNAHME DES ANTRAGS WICHTIG SIND

1. WelchevorvertraglichenanzeigepflichtigenUmstände,die fürdie
Annahme des Antrags wichtig sind, bestehen?

 Sie sind bis zurAbgabe IhrerVertragserklärung verpflichtet, alle
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, die für die Annahme 
desAntragswichtigsindundnachdenenwir inTextformgefragt
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach IhrerVertragserklärung,aber vorVertragsannahme inText-
form nach gefahrerheblichen Umständen, die für die Annahme des 
Antrags wichtig sind, fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet.

  Gefahrerhebliche Umstände, die für die Annahme des Antrags 
wichtig sind, sind die Angaben zur Art des Antrags (Neuantrag, 
Fahrzeugwechsel oder Versichererwechsel) sowie zum Vorhan-
densein und zurBeendigungeinesVersicherungsvertrages beim
Vorversicherer. 

2. WelcheFolgenkönneneintreten,wenneinevorvertraglicheAnzei-
gepflichtzuannahmerelevantenUmständenverletztwird?

a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

  Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht zuannahmerele-
vantenUmständen,könnenwirvomVertragzurücktreten.Diesgilt
nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

 BeigrobfahrlässigerVerletzungderAnzeigepflichthabenwirkein
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.

  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennochzurLeistungverpflichtet,wennSienachweisen,dassder
nicht, nicht richtig oder unvollständig angegebene Umstand

 •  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles

 •  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht
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 ursächlichwar.Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch,wennSie
die Anzeigepflichtarglistigverletzthaben.

 BeieinemRücktrittstehtunsderTeildesBeitragszu,welcherder
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

b) Kündigung

 KönnenwirnichtvomVertragzurücktreten,weilSiedievorvertrag-
licheAnzeige-pflichtlediglicheinfachfahrlässigoderschuldlosver-
letzthaben,könnenwirdenVertragunterEinhaltungeinerFristvon
einem Monat kündigen. 

  Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderenBedingungen,geschlossenhätten.

c) Vertragsänderung

 Könnenwirnichtzurücktretenoderkündigen,weilwirdenVertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auchzuanderenBedingungen,geschlossenhätten,werdendiese
auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässigverletzt,werdendieanderenBedingungenrück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtschuld-
losverletzt,werdendieanderenBedingungenerstabderlaufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 ErhöhtsichdurchdieVertragsänderungderBeitragummehrals
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung 
hinweisen.

d) Ausübung unserer Rechte

 WirkönnenunsereRechtezumRücktritt,zurKündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht,diedasvonunsgeltendgemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen.Bei derAusübung unserer
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärungstützen.ZurBegründungkönnenwirnachträglichweitere
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist.

 WirkönnenunsaufdieRechtezumRücktritt,zurKündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

  Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derungerlöschenmitAblaufvon5JahrennachVertragsschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflichtvorsätzlichoderarglistigverletzthaben.

e) Stellvertretung durch eine andere Person

  Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht,desRück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist 
für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berück-
sichtigen.Siekönnensichdarauf,dassdieAnzeigepflichtnichtvor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die voll-
ständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungs antrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingun-
gen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Kfz-Versicherung. Sie sichert ab gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der  Kfz-Nutzung.

Was ist versichert?

Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten an, zwischen 
denen Sie wählen können:

Kfz-Haftpflichtversicherung
  Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug andere geschädigt 

werden.
 Ersetzt berechtigte Ansprüche.
 Wehrt unberechtigte Forderungen ab.
  Schützt auch vor öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem 

 Umweltschadensgesetz.

Teilkasko
  Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.
  Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm oder Glasbruch.

Vollkasko
  Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an Ihrem Fahrzeug 

durch Vandalismus oder Unfall. Daneben – sofern vereinbart –  
besteht eine „GAP“-Deckung für fremdfinanzierte Fahrzeuge.

Schutzbrief
  Bietet organisatorische und finanzielle Hilfe bei Panne oder 

Unfall Ihres Fahrzeugs.

Fahrerschutz
  Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch einen selbst- 

oder teilverschuldeten Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.

Auslandschutz
  Leistet Entschädigung nach deutschem Recht bei unverschulde-

ten Unfällen im Ausland.

Versicherungssumme
  Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme je Schaden-

ereignis können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

Kfz-Haftpflichtversicherung
 Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

Teilkasko
  Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder  Vandalismus.

Vollkasko
 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.

Schutzbrief
  Fahrzeugreparaturen, die über die Unfall- und Pannenhilfe 

hinaus gehen.

Fahrerschutz
 Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den Schaden aufkommt.

Auslandschutz
 Vermögensschäden.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert.  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum  Beispiel:

  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
  Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten Rennen  entstehen.
 Schäden an der Ladung.

PRODUKT:  
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG

UNTERNEHMEN:  
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG  
DEUTSCHLAND

KFZ-VERSICHERUNG
INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN
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Wo bin ich versichert?

Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum 
 Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Haben wir Ihnen eine Internationale Versicherungs karte (IVK) ausgehändigt, 
erstreckt sich der Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflicht versicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, 
soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres 
 kündigen (das muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). Außerdem können Sie oder wir den 
 Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.  

Welche Verpflichtungen habe ich?

– Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
– Spätere Änderungen teilen sie uns bitte unverzüglich mit. 
– Sie müssen die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zahlen.
– Ihr Fahrzeug darf im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis gefahren werden.
– Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
– Sie müssen uns außerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag 
rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorläufigen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen 
Versicherungsschutz über, sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt haben. Die Versicherung können Sie für längstens 
ein Jahr abschließen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen 
den Vertrag.

Wann und wie zahle ich?

Der erste Beitrag wird 14 Tage nach Zugang der ersten Beitragsrechnung fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann unver züglich zahlen. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist in der Beitragsrechnung genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto 
einzuziehen.

VHV Versicherungen
30138 Hannover
vhv.de
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ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION  
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informations-
pflichtenbeiVersicherungsverträgen(VVG-InfoV)

1  IDENTITÄT DES VERSICHERERS

VHV Allgemeine Versicherung AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB57331
USt-IdNr.: DE815099837
Postanschrift: 30138Hannover
Hausanschrift und 
Sitz der Gesellschaft: VHV-Platz1,30177Hannover 
(ladungsfähige Anschrift)
Vorstand:   Dr. Sebastian Reddemann (Sprecher) /  

Dr. Thomas Diekmann /  
Sina Rintelmann / Dr. Angelo O. Rohlfs / 
Dr. Sebastian Schulz

Vorsitzender des  
Aufsichtsrates: Thomas Voigt

2  HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES VERSICHERERS

Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungs-
geschäft in den folgenden Versicherungssparten:

• Kraftfahrtversicherung, 
• AllgemeineHaftpflichtversicherung,
• Sachversicherung inkl. Technische Versicherung, 
• Unfallversicherung, 
• Kautionsversicherung. 

3  VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 

Grundlage des Versicherungsvertrages werden der Antrag, der Versiche-
rungsschein und etwaige Nachträge sowie die Versicherungsbedingun-
gen. In der Kraftfahrtversicherung gelten die für neu abzuschießende 
VerträgemaßgeblichenAllgemeinenBedingungenfürdieKfz-Versiche-
rung(AKB)undetwaigeBesondereVersicherungsbedingungenundVer-
einbarungen. 

4  WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG 

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entneh-
men Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und 
den Vertrags bestimmungen. 

5  GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG 

DieHöhederEinzelbeiträge, der zu entrichtendeGesamtbeitragein-
schließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum, für 
denderBeitragzuzahlenist,sindimAntragundimVersicherungsschein
ausgewiesen.

6  ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

BeiBeitragsrückständenberechnenwirMahnkosten;beiRückläufernim
Lastschriftverfahrenbehaltenwir uns vor, IhnendieBankgebühren in
Rechnung zu stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die
Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Falls besondere Kosten für 
Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefon-
kosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer 
angegeben.

7  BEITRAGSZAHLUNG

DieBeiträgesindzumjeweiligenFälligkeitsterminzuzahlen.DieseTer-
mine, die Zahlungsart und die ZahlungsperiodekönnenSieIhremVersi-
cherungsschein entnehmen.

8  GÜLTIGKEITSDAUER DES ANGEBOTES

DenIhnenüberreichtenAngebots-undAntragsunterlagenliegendieBei-
träge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Ver-
braucherinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung 
gelten.

9  ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere 
inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung (Willenserklärungen) 
zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen 
widerrufen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getrof-
fenenVereinbarungensinddiese–einschließlichBelehrungundHinwei-
sen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungs-
schein gesondert aufgeführt. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag 
 unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungs-
scheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einma-
ligenBeitragnicht unverzüglich, sondern zueinemspäterenZeitpunkt
zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, es sei 
denn, Sie haben die verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Der Versiche-
rungsschutzkannauchaufGrundeinervorläufigenDeckungszusagein
Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger  Versicherungsvertrag, 
der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertrags-
verhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den endgül-
tigen Ver sicherungsschutz endet.

10  WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1 – Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere  
Hinweise
 
Widerrufsrecht
 
Sie können IhreVertragserklärung innerhalb einerFrist von14Tagen
ohneAngabevonGründeninTextform(z.B.Brief,Fax,E-Mail)widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
 
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,
 
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestim-
mungen,
 
• dieseBelehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
 
jeweilsinTextformzugegangensind.
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
VHVAllgemeineVersicherungAG,30138Hannover
+49.511.907-89 99, E-Mail: Service@vhv.de
 
Widerrufsfolgen
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallen-
denTeildesBeitrages,wennSiezugestimmthaben,dassderVersiche-
rungsschutzvordemEndederWiderrufsfristbeginnt.DenTeildesBei-
trages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
indiesemFalleinbehalten;dabeihandeltessichumeinenBetrag,der
sich wie folgt berechnet:
 
AnzahlderTage,   1/30desMonatsbeitragsbzw.
andenenVersicherungs- x  1/90desVierteljahresbeitragsbzw.
schutz bestanden hat   1/180 des Halbjahresbeitrags bzw.
  1/360desJahresbeitrags
 
DieErstattungzurückzuzahlenderBeträgeerfolgtunverzüglich,spätes-
tens30TagenachZugangdesWiderrufs.BeginntderVersicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezo-
geneNutzungen(z.B.Zinsen)herauszugebensind.
 
Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2 – Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen 
 weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werdendieInformationspflichtenimFolgendenimEinzelnenaufgeführt:

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stel-
len:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 
über die derVertrag abgeschlossenwerden soll; anzugeben ist
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen 
ist,unddiezugehörigeRegisternummer;

2.  die Identität einer Vertreterin oder eines Vertreters des Versicherers 
in dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in dem Sie Ihren 
Wohnsitz haben, wenn es eine solche Vertreterin oder einen sol-
chen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich täti-
gen Person als dem Versicherer, wenn Sie mit dieser geschäftlich 
zu tun haben, und die Eigenschaft, in der diese Person  gegenüber 
Ihnentätigwird;

3. a) die ladungsfähigeAnschriftdesVersicherersund jedeandere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versi-
cherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten;soweitdieMitteilungdurchÜbermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einerhervorgehobenenunddeutlichgestaltetenForm;

 b)  jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
einer Vertreterin oder einem Vertreter des Versicherers oder 
einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und 
Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenver-
einigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungs-

berechtigten;soweitdieMitteilungdurchÜbermittlungderVer-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenenunddeutlichgestaltetenForm;

4. dieHauptgeschäftstätigkeitdesVersicherers;

5. Angaben über dasBestehen einesGarantiefonds oder anderer
Entschädigungsregelungen; Name undAnschrift des Garantie-
fondssindanzugeben(betrifftnichtdieKfz-Versicherung);

6.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 
Versicherers;

7.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszu-
weisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstän-
dige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen 
seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises
ermöglichen;

 
8. a)  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des 

insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere
Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer 
abgeführtodervonihminRechnunggestelltwerden;

 b) alleKosten,dieIhnenfürdieBenutzungvonFernkommunika-
tionsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in 
Rechnunggestelltwerden;

9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbeson-
derezurZahlungsweisederBeiträge;

10. dieBefristungderGültigkeitsdauer der zurVerfügunggestellten
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote,insbesonderehinsichtlichdesPreises;

11.  den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstru-
mente bezieht, diewegen ihrer spezifischenMerkmale oder der
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind 
oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
aufdiederVersichererkeinenEinflusshat,unddassinderVergan-
genheiterwirtschafteteBeträgekeinIndikatorfürkünftigeErträge
sind; die jeweiligenUmstände undRisiken sind zu bezeichnen
(betrifftnichtdieKfz-Versicherung);

12.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
überdenBeginnderVersicherungunddesVersicherungsschutzes
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antraggebundenseinsoll;

13. dasBestehenoderNichtbesteheneinesWiderrufsrechtssowiedie
Bedingungen,Einzelheiten derAusübung, insbesondereNamen
und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationenüber denBetrag, denSie imFalle desWiderrufs
gegebenenfallszuzahlenhaben;soweitdieMitteilungdurchÜber-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einerhervorgehobenenunddeutlichgestaltetenForm;

14. a) AngabenzurLaufzeitdesVertrages;
 b) AngabenzurMindestlaufzeitdesVertrages;

15. AngabenzurBeendigungdesVertrages,insbesonderezudenver-
traglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver-
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tragsstrafen;soweitdieMitteilungdurchÜbermittlungderVertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
unddeutlichgestaltetenForm;

16.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Ver-
sichererderAufnahmevonBeziehungenzu IhnenvorAbschluss
desVersicherungsvertragszugrundelegt;

17.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über 
das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht;

18.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowiedieSprachen,indenensichderVersichererverpflichtet,mit
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertragszuführen;

19. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen
Beschwerde-undRechtsbehelfsverfahrenundgegebenenfallsdie
VoraussetzungenfürdiesenZugang;dabeiistausdrücklichdarauf
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu
beschreiten,hiervonunberührtbleibt;

20.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowiedie
MöglichkeiteinerBeschwerdebeidieserAufsichtsbehörde.

11  LAUFZEIT DES VERTRAGES 

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach 
Ablauf des ersten Versicherungsjahrs verlängert sich der jeweilige Ver-
trag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt 
wird.EtwaigeBesonderheitenergebensichausdemAntragoderdem
Versicherungsschein. 

12  BEENDIGUNG DES VERTRAGES 

SofernnichtvonvornhereinVersicherungsschutzfüreinenfestdefinier-
ten Zeitraum vereinbart wurde, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht spätesten einen Monat vor Ablauf der Versicherungs-
dauer Ihnen oder uns eine Kündigungzugegangenist.BeiVerträgen,die
von vornherein einen festen End termin vorsehen, endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum  vorgesehenen Zeitpunkt. Im 
Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
•  Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versi-
cherungsfall;

• für den Versicherer und den Erwerber beim VerkaufdesFahrzeugs;
• für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie, 
• für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten könnenSie den nachfolgend abgedrucktenAllgemeinen
Bedingungenentnehmen.GesetzlicheKündigungsrechtebleibenhier-
von unberührt.

13  ANZUWENDENDES RECHT, ZUSTÄNDIGES GERICHT 

AufdenVertragunddievorvertraglichenBeziehungenistdasRechtder
BundesrepublikDeutschlandanwendbar.DerallgemeineGerichtsstand
fürKlagengegenuns istHannover.Als natürlichePerson könnenSie
aberauchandemGerichtklagen,indessenBezirkSiezurZeitderKla-
geerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines 
solchen, IhrgewöhnlicherWohnsitz liegt.FürdenFall, dassSie Ihren
WohnsitzodergewöhnlichenAufenthaltaußerhalbDeutschlandsverlegt
habenoderIhrWohnsitzodergewöhnlicherAufenthaltimZeitpunktder
 Klageer hebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorge-
nannter  Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz. 

14  ANZUWENDENDE SPRACHE 

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Spra-
chemit;währendder Laufzeit diesesVertrags kommunizierenwirmit
Ihnen in deutscher Sprache.

15  AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE UND RECHTS-
BEHELFSVERFAHREN (NUR FÜR PRIVATE VERSICHERUNGS- 
NEHMER) 

Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versiche-
rungsombudsmann e. V.

InformationenüberdenVersicherungsombudsmann, dasBeschwerde-
verfahrenunddieKontaktmöglichkeitenfindenSieimInternetunter:

www.versicherungsombudsmann.de

Die Postanschrift lautet:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach080632
10006Berlin

Sollten Sie als Verbraucher im Verlauf des Vertragsverhältnisses mit 
einer unserer Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, den Versiche-
rungsombudsmann als neutralen Schlichter zu kontaktieren. Für uns als 
Versicherer ist dessen Entscheidung bei einem Streitwert bis zu 10.000 
EURverbindlich.DieMöglichkeit,denRechtswegzubeschreiten,bleibt
davon unberührt. 

16  AUFSICHTSBEHÖRDE 

SindSiemitderBetreuungdurchunsnichtzufriedenoder tretenMei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, könnenSie
sichauchandiefürunszuständigeAufsichtsbehördewenden:

BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117Bonn
E-Mail:poststelle@bafin.de
Tel.:0228.4108-0;Fax:0228.4108-1550

BittebeachtenSie,dassdieBaFinkeineSchiedsstelleistundeinzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 



DieHöhedesVersicherungsbeitragshängtjenachFahrzeugartvonver-
schiedenen Faktoren ab. Im Wesentlichen spielen dabei Ihr Scha-
denfreiheitsrabatt und die Typ- sowie Regionalklasse eine Rolle.

• Schadenfreiheitsrabatt und Vorversicherung
 Durch Ihre Fahrweisewird dieHöhe IhresBeitragsmaßgeblich

beeinflusst.Jenachdem,obundwielangeSieschadenfreigefah-
ren sind, wird Ihr Vertrag in eine günstige oder weniger günstige 
Schadenfreiheitsklasse eingestuft.

 BeieinemVersichererwechsel ist für die Einstufung des Vertrags 
dieBescheinigungdes letztenVersicherersüberdenVerlaufder
Vorversicherung maß geblich. Wird eine Vorversicherung ver-
schwiegen und stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Vertrag in 
die Klasse S oder M eingestuft werden muss, so wird für das erste 
VersicherungsjahrderdoppelteBeitragerhoben.

• Typklassen
  Für jedes der etwa 15.000 Automodelle in Deutschland gibt es eine 

Typklasse fürdieHaftpflicht-,dieTeil-unddieVollkaskoversiche-
rung. Diese spiegeln den Schadenverlauf der Fahrzeugtypen in 
den vergangenen drei Jahren wider und werden jährlich durch 
einen unabhängigen Treuhänder überprüft und marktweit neu fest-
gelegt. Die Typklassen sind für die einzelnen Versicherungsarten 
unterschiedlich. Je nach der Entwicklung der Schäden für ein 
bestimmtes Fahrzeug kann die Typklasse mit den Jahren steigen 
oder fallen.

• Regionalklassen
 Auch derWohnort beeinflusst denVersicherungsbeitrag. In den

Regional klassen zeigt sich der Schadenverlauf der letzten fünf 
Jahre in den einzelnen deutschen Zulassungsbezirken. Sie werden 
jährlich durch einen unabhängigen Treuhänder überprüft und 
marktweit neu festgelegt. Die Regionalstatistik für die Kaskoversi-
cherungberücksichtigtauchörtlicheBesonderheitenwieHochwas-
ser, HageloderDiebstahlhäufigkeit.

• Tarifgruppen
  Ihr Vertrag wird den TarifgruppenB (Beamte undAngestellte im

öffentlichenDienst) und L (Beamte auf Lebenszeit) zugeordnet,
wenndieVoraussetzungendurcheineentsprechendeBescheini-
gung nachgewiesen  werden. Ein Wegfall der Voraussetzungen ist 
uns unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls kann für das laufende 
VersicherungsjahrderdoppelteBeitragnach richtigerZuordnung 
erhoben werden.

• Individuelle Tarifmerkmale (gefahrerhebliche Umstände)
  Insbesondere bei PkwrichtetsichderBeitraginderKraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung,beidenSchutzbriefleistungen,beimFah-
rerschutz und in der Kaskoversicherung nach Ihren individuellen 
Tarifmerkmalen. 

Hierzu  zählen:
 • Ihre jährliche Fahrleistung,
 •  der regelmäßige nächtliche Abstellplatz Ihres Fahrzeugs,  

d.h., obSie IhrFahrzeugüberwiegend z.B. in einerGarage 
oder am Straßenrand abstellen,

 • selbstgenutztes, im Inland liegendes Wohneigentum, 
   d. h., Sie wohnen in einer Eigentumswohnung oder in einem 

eigenen Haus, für das Sie eine Wohngebäudeversicherung 
haben,

 • Nutzung des Fahrzeugs,
 •  Anerkennung des Fahrzeugs als Betriebsausgabe sowie 

die Vorsteuer abzugsberechtigung,
 • Finanzierung des Fahrzeugs,
 •  die Fahrzeugnutzer, 
   d. h., ob das Fahrzeug bspw. nur von Ihnen allein oder auch von 

anderen  Personen genutzt wird,
 •  Ihr Alter und das Alter der Fahrzeugnutzer, 
   für die BeitragsberechnungistnebenIhremAlterauchdasAlter

der jüngsten und ältesten Nutzer beitragsrelevant,
 • Teilnahme am Begleiteten Fahren (Führerschein mit 17),
 •  das Alter des Fahrzeugs beim Erwerb, 
   d. h., wie alt war das Fahrzeug, als Sie es gekauft haben. Daher 

sind das Datum der erstmaligen Zulassung und das Datum der 
Zulassung auf Ihren Namen wichtig,

 •  ob die Zulassung des Fahrzeugs auf Sie oder auf eine 
andere Person erfolgt ist,

 •  Postleitzahl des Fahrzeughalters,
 •  Ihre berufliche Tätigkeit zum Zeitpunkt der Antragstellung,
 •  Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode),
 • Aufbauart,
 •  Fahrzeugdaten (z.B.Stärke,Gewicht oderAnzahl derSitz-

plätze),
 •  Fahrtzweck, 
   d. h. ob das Fahrzeug – auch nur gelegentlich – zur entgeltli-

chenBeförderungvonWarengenutztwird(z.B.Kurierdienste,
Pizzaauslieferung),

 •  Fahrverhalten.

  Ergeben sich während der Vertragslaufzeit Änderungen zu Ihren 
individuellen Tarifmerkmalen, teilen Sie uns diese bitte unverzüg-
lichmit.IhrBeitragwirddannneuberechnet.

Bitte beachten Sie:
BeivorsätzlichunrichtiggemachtenAngabenwirdderBeitrag rückwir-
kend ab Versicherungsbeginn nach den tatsächlich vorliegenden gefah-
rerheblichenUmständenberechnet.Beieinervorsätzlichunterlassenen
AnzeigewirdderBeitragrückwirkendabBeginnderlaufendenVersiche-
rungsperiode nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerheblichen 
Umständenberechnet.InbeidenFällenwirdeineVertragsstrafeinHöhe
von 50 % des zutreffenden Versicherungsbeitrags erhoben.

Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umstände zu überprüfen. 
Bleibt unsereAnfrage zurAngabe der gefahrerheblichen Umstände
unbeantwortet,wird derBeitrag rückwirkend abBeginn der laufenden
Versicherungsperiode zu den ungünstigsten Konditionen neu berechnet.

ERGÄNZENDE HINWEISE ZUR BEITRAGS-
BERECHNUNG
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE KRAFTFAHRT-
VERSICHERUNG (AKB 2015)
Stand: 01.10.2022

EINLEITUNG

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versiche-
rungsvertrags folgende Versicherungsarten:

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung  A.1
Kaskoversicherung  A.2
Schutzbriefleistungen A.3
Fahrerschutz  A.4

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Ver-
träge abgeschlossen. IhremVersicherungsschein könnenSie entneh-
men, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragspar-
teien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika soweit dem nicht Rechts-
vorschriftenderEuropäischenUnionoderderBundesrepublikDeutsch-
land entgegenstehen.

LEISTUNGS-UPDATE-GARANTIE

Künftige Leistungsverbesserungen innerhalb des Abschnitts A (Welche 
Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrtversicherung?) gelten auch für die von 
Ihnen abgeschlossen Versicherungsarten und Zusatzleistungen. Die Ver-
besserungengeltenabdemZeitpunktderGültigkeitderneuenBedin-
gungen.

KRAFTFAHRTVERSICHERUNG SCHÜTZT TECHNIKNEUTRAL

Die Kraftfahrtversicherung ist technikneutral. Das bedeutet: Die Kraft-
fahrtversicherungschütztnachdengleichenBedingungen,egalobder
Fahrer selbst oder ob das Fahrzeug automatisiert oder autonom fährt. 
Versicherungsschutz besteht, wenn beispielsweise eine der folgenden 
Ursachen zu einem versicherten Schadenereignis führt, für das wir nach 
denAKBeintrittspflichtigsind,etwaeinemVerkehrsunfallinderKraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung:
•  Dem Fahrer unterläuft ein Fahrfehler.
•  Der Autohersteller macht einen Fehler bei der Konstruktion.
•  Der Autohersteller verbaut defekte Teile eines Zulieferers.
•   Die Sensoren eines assistiert oder automatisiert fahrenden Autos 

 versagen.
•  Ein Software-Update des Herstellers enthält Fehler.
•  Ein Hacker verändert die Software eines vernetzten Autos.
Zunächst entschädigen wir Unfallopfer und versicherte Personen. Dann 
prüfen wir, ob ein Produktfehler für den Verkehrsunfall verantwortlich war. 
Dann nehmen wir den Hersteller in Anspruch. Damit halten wir die Versi-
cherungsbeiträge niedrig. Das gilt auch bei Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen.

SCHUTZ FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE

Die Kraftfahrtversicherung bietet besonderen Schutz für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge.
Beispiele:
•  Kasko: Der Akkumulator zum Antrieb des Fahrzeugs ist genauso ver-

sichertwiedieanderenBestandteiledesFahrzeugs,beispielsweise
wenn das Fahrzeug brennt oder bei einem Verkehrsunfall. Auch das 
Ladekabel und andere Fahrzeug-undZubehörteilesindversichert.

• Schutzbrief:BleibenSienichtvorsätzlichmitleeremAkkumulator auf 
derStraßeliegen,dannmachenwirIhrFahrzeugvorOrtwiederflott
oder lassen es abschleppen. Wie bei einer anderen Autopanne auch.

Dies als Überblick für eine erste Orientierung. Einzelheiten in den nach-
folgendenBedingungen.

A  WELCHE LEISTUNGEN UMFASST IHRE KRAFTFAHRT-
VERSICHERUNG?

A.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit 
Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

A.1.1.1 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen bzw. die Umwelt 
geschädigt 
Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs
a) Personenverletztodergetötetwerden,
b) Sachenbeschädigtoderzerstörtwerdenoderabhandenkommen,
c) Vermögensschädenverursachtwerden,diewedermiteinemPer-

sonen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen,

d) ein Ereignis eintritt, zu dem öffentlich-rechtlicheAnsprüche zur
Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) an Sie gestellt werden, die durch einen Unfall, eine 
Panneoder eine plötzliche undunfallartigeStörungdes bestim-
mungsgemäßenGebrauchdesFahrzeugs(Betriebsstörung)verur-
sacht worden sind 

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 
HaftpflichtbestimmungendesBürgerlichenGesetzbuchesoderdesStra-
ßenverkehrsgesetzesoderaufgrundanderergesetzlicherHaftpflichtbe-
stimmungendesPrivatrechts – beiUmweltschädennachöffentlichem
Recht im Rahmen des Umweltschadensgesetzes – geltend gemacht 
werden.ZumGebrauchdesFahrzeugsgehörtnebendemFahren,z.B.
dasEin-undAussteigenunddasBe-undEntladen.

A.1.1.2 Begründete und unbegründet Schadenersatzansprüche
Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in 
Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese 
auf unsere Kosten ab. Das gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche 
derHöhenachunbegründetsind.

A.1.1.4 Regulierungsvollmacht
Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatz-
ansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür 
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zweckmäßig erscheinendenErklärungen imRahmen pflichtgemäßen
Ermessens abzugeben.

Im Rahmen der Umweltschadensversicherung nach dem Umweltscha-
densgesetz (USchadG) sind wir ferner bevollmächtigt, alle uns zur 
Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruch-
nahmedurch dieBehörde oder einem sonstigenDritten zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens
abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs-
verfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und 
Prozess führung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren 
oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

A.1.1.5 Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten 
Fahrzeugen
Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein AnhängeroderAufliegerver-
bunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versi-
cherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten 
Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein 
eigenerHaftpflichtversicherungsschutzbesteht.
Dies gilt auch, wenn sich der AnhängeroderAufliegeroderdasabge-
schleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem 
versichertenKraftfahrzeuglöstundsichnochinBewegungbefindet.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherunggiltfürSieundfür
folgende Personen (mitversicherte Personen):
a) den Halter des Fahrzeugs,
b) den Eigentümer des Fahrzeugs,
c) den Fahrer des Fahrzeugs,
d) die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion,
e)  den Beifahrer, der im Rahmen seinesArbeitsverhältnisses mit

IhnenodermitdemHalterdenberechtigtenFahrerzuseinerAblö-
sung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur 
gelegentlich begleitet,

f)  Ihren Arbeitgeber oder Ihren öffentlichenDienstherrn,wenndas
Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht 
wird,

g)  den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische Aufsicht und den  
BeifahrereinesnachA.1.1.5mitversichertenFahrzeugs,

h)  berechtigte Insassen,soweitfürdiesenichtanderweitigHaftpflicht-
versicherungsschutz (z.B. eine Privathaftpflichtversicherung)
besteht, wenn es sich um ein als Pkw zugelassenes Fahrzeug han-
delt.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

A.1.3.1 Höchstzahlung
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf 
dieHöhederfürPersonen-,Sach-undVermögensschädenvereinbarten
Versicherungssumme. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, 
die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. 
DieHöheIhrerVersicherungssummenkönnenSiedemVersicherungs-
schein entnehmen.

A.1.3.2 Versicherungssumme, Höchstzahlung für Umweltschäden nach 
dem Umweltschadensgesetz
DieHöhederfürUmweltschädenimSinnedesUmweltschadensgeset-
zes (USchadG) vereinbarten Versicherungssumme beträgt pauschal 5 
Mio.EURproVersicherungsfall,höchstensjedoch10Mio.EURproVer-
sicherungsjahr.DieseVersicherungssumme ist unsereHöchstleistung
für die in einem Versicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse 
unabhängig von deren Anzahl.

A.1.3.3 Übersteigen der Versicherungssummen
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich 
unsereZahlungennachdenBestimmungendesVersicherungsvertrags-
gesetzesundderKfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesemFall
müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadener-
satzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.1.4.1 Versicherungsschutz in Europa und in der EU
Sie haben in der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungVersicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-
päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören.IhrVersicherungsschutzrichtetsichnachdemimBesuchsland
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch 
nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

A.1.4.2 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes für Umweltschäden 
außerhalb des Anwendungsbereiches des Umweltschadensgesetzes
Versicherungsschutz gemäß A.1.1 besteht außerhalb des Anwendungs-
bereichs des USchadG auch in den Ländern des Europäischen Wirt-
schaftsraums(EWR),soweitdieEU-Umwelthaftungsrichtlinie(2004/35/
EG)giltodersinngemäßeAnwendungfindet.Versicherungsschutznach
den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche 
den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.1.4.3 Internationale Versicherungskarte
Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehändigt, 
gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, 
soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich 
des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

A.1.5.1 Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und 
widerrechtlich herbeiführen.

A.1.5.2 Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen
KeinVersicherungsschutz besteht fürSchäden, die beiBeteiligungan
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei
denenesaufdieErzielungeinerHöchstgeschwindigkeitankommt,ent-
stehen.DiesgiltauchfürdazugehörigeÜbungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflicht-
verletzung nach D.1.1.4 dar. 

A.1.5.3 Beschädigungen des versicherten Fahrzeugs
KeinVersicherungsschutzbestehtfürdieBeschädigung,dieZerstörung
oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.

A.1.5.4 Beschädigungen von Anhängern oder abgeschleppten Fahr-
zeugen
KeinVersicherungsschutzbestehtfürdieBeschädigung,dieZerstörung
oder das Abhandenkommen 
•   eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder 

Aufliegers
•   eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abge-

schleppten Fahrzeugs.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraft-
fahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleis-
tung ohne gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am abge-
schleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden.

A.1.5.5 Beschädigung von beförderten Sachen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen 
Beschädigung,ZerstörungoderAbhandenkommenvonSachen,diemit
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dem versicherten Fahrzeug befördert werden. Versicherungsschutz
besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicher-
weisemitsichführen(z.B.Kleidung,Brille,Brieftasche).BeiFahrten,die
überwiegendderPersonenbeförderungdienen,bestehtaußerdemVersi-
cherungsschutz für Sachen, die InsassenzumpersönlichenGebrauch
üblicherweisemit sich führen (z.B.Reisegepäck,Reiseproviant).Kein
Ver sicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen.

A.1.5.6 Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem 
Eigentümer durch den Gebrauch    des Fahrzeugs zufügt. Versicherungs-
schutz besteht jedoch für Personenschäden,wennSiez.B.alsBeifahrer
Ihres Fahrzeugs verletzt werden.

A.1.5.6.2 Abweichend zu A.1.5.6.1 besteht jedoch Versicherungsschutz 
für Sachschäden, die von Ihnen oder mitversicherten Personen mit Ihrem 
Pkw, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad oder Lieferwagen (Lkw bis 
3,5tzulässigeGesamtmasse)imWerkverkehr an anderen, auf Sie zuge-
lassenen Fahrzeugen der gleichen Art – sogenannte Eigenschäden – 
verursachtwerden.EineEintrittspflichtbestehtnurdann,wenndieVer-
pflichtungzurLeistungauchbeieinemFremdschadenbestehenwürde.

Voraussetzung ist jedoch, dass sich der Schaden nicht auf Ihrem Grund-
stück ereignet hat. Ferner haben Sie bei derartigen Schäden eine Selbst-
beteiligung inHöhe von 500EUR jeSchadenereignis zu tragen und
unsere Entschädigungsleistung ist auf 100.000 EUR je Versicherungs-
jahrmaximiert.

A.1.5.7 Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die
durchdieNichteinhaltungvonLiefer-undBeförderungsfristenentstehen.

A.1.5.8 Vertragliche Ansprüche
KeinVersicherungsschutzbesteht fürHaftpflichtansprüche, soweit sie
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetz-
lichenHaftpflichthinausgehen.

A.1.5.9 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.1.5.10 Ergänzende Besonderheiten bei reinen Umweltschäden nach 
dem Umweltschadensgesetz (USchadG)

A.1.5.10.1 Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um-
weltschäden
Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, 
notwen dige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent-
stehen.

A.1.5.10.2 Ausbringungsschäden
Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung vonKlärschlamm, Jauche,Gülle, festemStalldung,Pflan-
zenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren, es 
seidenn,dassdieseStoffedurchplötzlicheundunfallartigeEreignisse
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in
andere Grundstücke abdriften.

A.1.5.10.3 Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umwelt-
schutz dienen
NichtversichertsindSchäden,dieSiedurchbewussteVerstößegegen
Gesetze,VerordnungenoderanSiegerichtetebehördlicheAnordnungen
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen.

A.1.5.10.4 Vertragliche Ansprüche
Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinba-
rungoderZusageüberIhregesetzlicheVerpflichtunghinausgehen.

A.1.6 Was ist zusätzlich versichert?

A.1.6.1 Erweiterter Umfang der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für 
Selbstfahrervermietfahrzeuge (nicht bei gesetzlichen Versicherungssum-
men – nicht bei Kurzzeitkennzeichen)

Der Versicherungsschutz Ihrer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungfür
einen Pkw, ein Campingfahrzeug, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder 
QuadumfasstauchdiegesetzlicheHaftpflichtvonIhnenundIhremEhe-
bzw. Lebenspartner, mit dem Sie in häuslicher Gemeinschaft (mit selber 
Anschrift)lebenausdemGebraucheinesfremden,versicherungspflich-
tigen Fahrzeugs, das Sie oder Ihr Partner im Ausland während einer vor-
übergehenden Auslandsurlaubsreise im in A.1.4 festgelegten Geltungs-
bereich von einem gewerbsmäßigen Vermieter als Selbstfahrervermiet-
fahrzeug angemietet haben.
Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass Sie oder Ihr Partner im Zeit-
punktdesSchadenereignissesIhrenständigenWohnsitzinderBundes-
republik Deutschland haben.
DerVersicherungsschutzbestehtnurfürdiegesetzlicheHaftpflichtaus
dem Gebrauch eines angemieteten Pkw, Campingfahrzeugs, Zweirads, 
 Trikes, Quads oder Wohnwagenanhängers soweit nicht ein Deckungsan-
spruch aus der für das angemietete Fahrzeug abgeschlossenen Haft-
pflichtversicherungodereineranderenVersicherungbegründetist.Haft-
pflichtansprüchewegenBeschädigung,ZerstörungoderAbhandenkom-
men des angemieteten Fahrzeugs oder der mit diesem Fahrzeug verbun-
denen und beförderten Sachen sind ausgeschlossen. Der Versiche-
rungsschutz besteht ab dem Zeitpunkt der Anmietung für eine Dauer von 
höchstenseinemMonat.

Soweit in den vorstehenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist, 
richtetsichderVersicherungsschutznachdensonstigenBestimmungen
derAKB.

A.2 Kaskoversicherung – Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug
Versichert ist Ihr Fahrzeug gegenBeschädigung, Zerstörung,Verlust
oder Totalschaden infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkaskover-
sicherung) oder A.2.2.2 (Vollkaskoversicherung). Vom Versicherungs-
schutz umfasst sind auch Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör,sofern
•   fest im Fahrzeug eingebaut oder daran angebaut oder darin unter 

Verschluss verwahrt, 
•  straßenverkehrsrechtlich zulässig
• undnichtausdrücklichvomVersicherungsschutznachA.2.1.3ausge-

schlossen (mitversicherte Teile).

Darüber hinaus sind folgende, angebrachte oder außerhalb des Fahr-
zeugs unter Verschluss gehaltene Teile mitversichert:
•  ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
•  Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,
•   Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestim-

mungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug 
sofestverbundensind,dasseinunbefugtesEntfernenohneBeschä-
digungnichtmöglichist,

• aufKarosserieteilenangebrachteFolienundBeschriftungen.

BeiBeschädigung,Zerstörung,Totalschaden oder Verlust von mitversi-
cherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 entspre-
chend, soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.1.2 Höchstentschädigungsgrenzen
DieHöchstentschädigungsgrenzenbetragenfür
•  Krafträder, Leichtkrafträder, Quads und Trikes 15.000 EUR
•  Pkw 100.000 EUR
•  Sonstige Fahrzeuge 250.000 EUR

Sofern Ihr Fahrzeug inklusive der mitversicherten Fahrzeug- und Zube-
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hörteile die obengenannteSummeüberschreitet, ist der über diesen
Wert hinausgehende Wert gegen Zuschlag versicherbar. Ihrem Versiche-
rungsscheinkönnenSieentnehmen,obundinwelcherHöheIhrFahr-
zeug über die oben genannten Wertgrenzen versichert ist.

A.2.1.3 Nicht versicherbare Gegenstände
Nicht versicherbar sind Treibstoff sowie alle sonstigen Gegenstände, ins-
besondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch 
desFahrzeugsdient(z.B.MobiltelefoneundmobileNavigationsgeräte,
auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisege-
päck,persönlicheGegenständederInsassen).

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkaskoversicherung versichert?
VersicherungsschutzbestehtbeiBeschädigung,Zerstörung,Verlustoder
Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

A.2.2.1.1 Brand und Explosion
Versichert sind BrandundExplosion.AlsBrandgilteinFeuermitFlam-
menbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 
oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
Nicht als BrandgeltenSchmor-undSengschäden.Explosionisteineauf
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, 
plötzlichverlaufendeKraftäußerung.

A.2.2.1.2 Entwendung 
Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:
a)  Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des 

Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung. Das gilt nur sofern 
sich die Handlung auf das Fahrzeug oder seine mitversicherten 
Teile bezieht.

b)  Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug 
weder zum Gebrauch in seinem Interesse noch zur Veräußerung 
noch unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.

c)  Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner 
Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbe-
fugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfü-
gungsberechtigtenmit derBetreuung desFahrzeugs beauftragt
wird(z.B.Werkstatt-oderHotelmitarbeiter).

Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem 
Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z.B. dessen
Arbeitnehmer,Familien-oderHaushaltsangehörigeist.

BeiEntwendung der Fahrzeugschlüssel gilt: Eine Kostenübernahme des 
Schlüssel- und Schlossersatzes erfolgt nur bei Entwendung der Schlüs-
sel durch Diebstahl anlässlich eines Einbruchs oder durch Raub. Die Ent-
wendung der Fahrzeugschlüssel aus dem versicherten Fahrzeug ist vom 
Versicherungsschutz ausgenommen.

A.2.2.1.3 Elementargefahren
Versichert sind Schäden durch die unmittelbare Einwirkung von folgen-
den Elementargefahren:
a) Sturm 
b) Hagel 
c) Blitzschlag
d) Überschwemmung 
e) Lawinen 
f) Muren 
g) Erdbeben 
h) Erdfall 
i) Vulkanausbruch 
Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke8.LawinensindanBerghängenodervonHausdächernnieder-
gehendeSchnee- oderEismassen.Muren sindAbgänge vonGeröll,
Schlamm-undGesteinsmassenauchinVerbindungmitBaumgruppen.

Erdbeben sind naturbedingte Erschütterungen des Erdbodens. Ein Erd-
fallisteineSenkeanderErdoberfläche,diedurchdasEinbrechenbzw.
NachbrechennichtwasserlöslicherDeckschichtenüber einemnatürli-
chen Hohlraum im Untergrund entsteht. Ein Vulkanausbruch ist ein Aus-
stoßflüssigenoderfestenMaterials(z.B.Lava)auseinemVulkan.
Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug 
geworfen werden.
Darüber hinaus gilt: Überspannungsschäden durch Blitzschlagsindbei
Elektro-Pkw auch durch mittelbare Einwirkung versichert.
Beispiel:BlitzschlägtinGebäudeeinundverursachteinenSchadenan
einem Elektro-Pkw, das während des Ladevorgangs an das Stromnetz 
des Gebäudes angeschlossen ist. 

Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten 
veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

A.2.2.1.4 Zusammenstoß mit Tieren aller Art
VersichertistderZusammenstoßdesinFahrtbefindlichenFahrzeugsmit
Tieren aller Art.

A.2.2.1.5 Glasbruch
VersichertsindBruchschädenanderVerglasungdesFahrzeugs.Folge-
schäden sind nicht versichert.

AlsVerglasunggeltenGlas-undKunststoffscheiben(z.B.Front-,Heck-,
Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von 
Leuchten.Nicht zurVerglasunggehörenGlas- undKunststoffteile von
Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, 
Displays, Monitoren sowie Leuchtmittel. 

Ist am Fahrzeug ein Totalschaden eingetreten, erstatten wir den Wieder-
beschaffungswert der Verglasung. Dieser ermittelt sich aus dem Verhält-
nis von Wiederbeschaffungswert zum Neupreis des Fahrzeugs. Die 
Umsatzsteuer und der Arbeitslohn werden in diesem Fall nicht ersetzt.

Hinweis: Wir verzichten hier auf den Abzug der Selbstbeteiligung, wenn 
die beschädigte Verglasung nicht ersetzt, sondern nach Abstimmung mit 
uns durch eine von uns empfohlene Werkstatt repariert wird.
Muss die Verglasung ausgetauscht werden, erstatten wir auch die dem 
noch vorhandenen Gültigkeitszeitraum entsprechenden anteiligen Kos-
ten daran angebrachter Mautvignetten bis 50 EUR und Umweltplaketten 
bis5EUR,sofernkeinkostenloserErsatzmöglichistunddasVorhan-
densein der Vignette oder Umweltplakette in geeigneter Weise nachge-
wiesen wird.

A.2.2.1.6 
Kurzschlussschäden an der Verkabelung
Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurz-
schluss. Durch Kurzschluss bedingte Überspannungsschäden an 
angrenzendenAggregaten(z.B.Lichtmaschine,Batterie,Anlasser)sind
bis 10.000 EUR mitversichert. Nicht versichert sind Schäden an ange-
schlossenen Geräten (z.B. Informations- und Unterhaltungssystem).
Voraussetzung für den Ersatz eines Aggregatschadens ist, dass ein 
Sachverständiger der VHV, der Dekra oder der Schadenschnellhilfe 
bestätigt, dass der Schaden ursächlich auf den Kurzschlussschaden 
zurückzuführen ist.

A.2.2.1.7 Tierbissschäden
Versichert sind Schäden die unmittelbar durch Tierbiss am Fahrzeug ver-
ursacht wurden. Schäden im Fahrzeuginnenraum sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. Folgeschäden aller Art sind bis 10.000 
EUR mitversichert. Voraussetzung für den Ersatz eines Folgeschadens 
(z.B.Reparatur / Austausch von Steuergeräten, Lenkungsteilen, Moto-
ren) ist, dass ein Sachverständiger der VHV, der Dekra oder der Scha-
denschnellhilfe bestätigt, dass der Schaden ursächlich auf den Tierbiss-
schaden zurückzuführen ist.
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A.2.2.1.8 Versicherungsschutz beim Transport auf Schiffen (Havarie 
Grosse)
FürdieDauerderBenutzungvonFährschiffenerstrecktsichderVersi-
cherungsschutz auch auf die unmittelbare Einwirkung von Sturm, wenn 
ein versichertes Fahrzeug anlässlich eines Fährtransportes durch diese 
NaturgewaltüberBordgeschleudertwird.

Darüber hinaus sind auch Strandung, Kollision, Leck oder Untergang des 
Schiffes sowie das Überbordgehen oder Überbordspülen infolge schwe-
ren Wetters eingeschlossen.
Mitversichert sind ferner die Opferung eines versicherten Fahrzeuges auf 
Anordnung des Kapitäns zur Rettung von Personen, Schiff oder Ladung 
(Havarie Grosse) oder die umlagefähigen Rettungskosten bei Anfahren 
einesNothafens.DurchdieseDeckungserweiterungenbleibtderörtliche
Geltungsbereich nach A.2.4 unberührt.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkaskoversicherung versichert?
VersicherungsschutzbestehtbeiBeschädigung,Zerstörung,Verlustoder
Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

A.2.2.2.1 Ereignisse der Teilkasko
Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.1.

A.2.2.2.2 Unfall
Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein 
unmittelbarvonaußenplötzlichmitmechanischerGewaltaufdasFahr-
zeug einwirkendes Ereignis.
Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere:
• SchädenamFahrzeug,dieihrealleinigeUrsacheineinemBremsvor-

ganghaben,z.B.SchädenanderBremsanlageoderandenReifen.
• SchädenamFahrzeug,dieausschließlichaufgrundeinesBetriebs-

vorgangseintreten,z.B.durchfalschesBedienen,falschesBetanken
oder verrutschende Ladung.

•   Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialer-
müdung, Überbeanspruchung oder Abnutzung haben.

•   Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder 
Anhänger ohneEinwirkung von außen, z.B. Rangierschäden am
Zugfahrzeug durch den An hänger.

•  Verwindungsschäden. 
• VorhersehbareBeschädigungen desFahrzeugs, die üblicherweise

im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs 
entstehen.Beispiel:SchädenanderLadeoberflächeeinesLkw durch 
BeladenmitKies.

Abweichend hiervon werden bei Pkw auch Schäden ersetzt, die am zie-
henden Fahrzeug durch einen Anhänger ohne Einwirkung von außen 
entstanden sind.

A.2.2.2.3 Mut- oder böswillige Handlungen
Versichert sindmut-oderböswilligeHandlungenvonPersonen,die in
keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berech-
tigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberech-
tigtenmitderBetreuungdesFahrzeugsbeauftragtwurden(z.B.Werk-
statt- oder Hotelmitarbeiter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten stehen (z.B. dessenArbeitnehmer, Familien- oder
Haushaltsangehörige).

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag 
auch im Interesse einerweiterenPerson abgeschlossen ist, z.B. des
Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geogra-
phischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die 
zum GeltungsbereichdereuropäischenUniongehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
NachfolgendeEntschädigungsregelngeltenbeiBeschädigung,Zerstö-
rung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend 
auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

A.2.5.1.1 Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
BeiTotalschaden,ZerstörungoderVerlustdesFahrzeugszahlenwirden
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des 
Fahrzeugs. LassenSie IhrFahrzeug trotzTotalschadensoderZerstö-
rung reparieren, gilt A.2.5.2.1. Sofern es sich bei dem Fahrzeug um einen 
Pkw, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad handelt, übernehmen wir 
im Totalschadenfall auch die Entsorgungs- und Zulassungskosten, wenn 
das Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird.

A.2.5.1.2 Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder 
Verlust
Wir zahlen bei Pkw (ausgenommen Taxen,Mietwagen und Selbstfahrer-
vermiet-Pkw), Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads den Neu-
preis nach A.2.5.1.8 unter folgenden Voraussetzungen: 
•   Innerhalb von 24 Monaten nach Erstzulassung tritt ein Totalschaden, 

eineZerstörungodereinVerlustdesFahrzeugseinund
• dasFahrzeugbefindet sichbeiEintritt desSchadenereignisses im

Eigentum dessen, der ihn als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder 
Kfz-Hersteller erworben hat. 

Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen. 

A.2.5.1.3 Kaufpreisentschädigung bei Gebrauchtfahrzeugen bei Total-
schaden, Zerstörung oder Verlust
BeiPkw (ausgenommen Taxen,Mietwagen und Selbstfahrervermiet-
Pkw), Kraft rädern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads, die als 
Gebrauchtfahrzeug erworben wurden, zahlen wir den gezahlten und 
nachgewiesenen Gebrauchtfahrzeugpreis des Fahrzeugs gemäß 
A.2.5.1.9, wenn innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb ein Totalscha-
den,eineZerstörungodereinVerlusteintritt.EinvorhandenerRestwert
des Fahrzeugs wird abgezogen.

A.2.5.1.4 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung bzw. Kaufpreisentschädigung bei 
GebrauchtfahrzeugennurinderHöhe,indergesichertist,dassdieEnt-
schädigung innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs 
verwendet wird.

A.2.5.1.5 Was versteht man unter Totalschaden?
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur 
des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.5.1.6 Was versteht man unter Wiederbeschaffungswert?
Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleich-
wertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses 
bezahlen müssen. 

A.2.5.1.7 Was versteht man unter Restwert?
Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder 
zerstörtenZustand.

A.2.5.1.8 Was versteht man unter Neupreis?
NeupreisistderBetrag,derfürdenKaufeinesneuenFahrzeugsinder
Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. 
Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der 
Preis für ein vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag des Schadener-
eignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe. 

A.2.5.1.9 Was versteht man unter Kaufpreis?
KaufpreisdesFahrzeugsistderBetrag,dervonIhnenandenVerkäufer
gemäß Ihrer kaufvertraglichen Vereinbarungen gezahlt wurde.
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A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?

A.2.5.2.1 Reparatur
Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforder-
lichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a)  Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, 

gilt:  
WirzahlendiehierfürerforderlichenKostenbiszurHöhedesWie-
derbeschaffungswerts nach A.2.5.1.6, wenn Sie uns dies durch 
eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir ent-
sprechend A.2.5.2.1b.

b)  Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht 
repariert wird, gilt: 

  Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur 
biszurHöhedesumdenRestwertvermindertenWiederbeschaf-
fungswerts (siehe A.2.5.1.6 und A.2.5.1.7).

A.2.5.2.2 Abschleppen
Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das
Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur 
geeigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistungen 
wegenderBeschädigungdesFahrzeugsnachA.2.5.2.1dieObergrenze
nach A.2.5.2.1a oder A.2.5.2.1b nicht überschritten werden.
Wirzahlennicht,wenneinDritterIhnengegenüberverpflichtetist,diese
Kosten zu übernehmen.

A.2.5.2.3 Abzug neu für alt
Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem 
AlterundderAbnutzungderaltenTeileentsprechendenBetragab(neu
für alt), wenn 
•   bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden 

oder 
•  das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.

Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie und Lackierung
beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten drei Jahren nach 
der Erstzulassung eintritt.

BeiPkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads wird kein 
Abzug neu für alt vorgenommen.
Der Verzicht gilt nicht für
•   Autoradios und Geräte, die der Sprach- und Musikwiedergabe  

dienennebstZubehör,
•  Funk-Geräte,
•   Navigations- und ähnliche Verkehrsleitsysteme oder  

entsprechende Mehrzweckgeräte,
•  Antriebs-Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen,
•  den Ersatz eines Folgeschadens nach einem Tierbiss.

A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen 
Beauftragungveranlasstoderihrzugestimmthaben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der 
von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die 
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung 
besteht.

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

A.2.5.5.1 Wiederauffinden des Fahrzeugs
Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang 
derinTextformerfolgtenSchadenanzeige wieder aufgefunden, sind Sie 
zurRücknahmedesFahrzeugsverpflichtet.Voraussetzungist,dassSie
das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren 
AnstrengungenwiederinBesitznehmenkönnen.

A.2.5.5.2 Wiederauffinden in einer Entfernung von mehr als 50 km
Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer 
Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt wer-
dendieKosteninHöheeinerBahnfahrkarte2.KlassefürHin-undRück-
fahrtbiszueinerHöchstentfernungvon1.500km(Bahnkilometer).Maß-
geblich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen Standort des Fahr-
zeugs zum Fundort.

A.2.5.5.3 Eigentumsübergang nach Entwendung
SindSienichtnachA.2.5.5.1zurRücknahmedesFahrzeugsverpflichtet,
werden wir dessen Eigentümer.

A.2.5.5.4 Entschädigung bei Pflichtverletzung nach Eigentumsübergang
Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung(z.B.
nachD.1.1,E.1.1 oderE.1.3 oderwegen grober Fahrlässigkeit nach
A.2.9.1) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgen-
des: Ihnen steht einAnteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach
Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der 
Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der 
Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.5.6 Bis zur welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere HöchstentschädigungistbeschränktaufdenNeupreis des Fahr-
zeugs nach A.2.5.1.8 (sofern das Fahrzeug als Neufahrzeug erworben 
wurde) bzw. den Kaufpreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.9 (sofern das 
FahrzeugalsGebrauchtfahrzeugerworbenwurde).Maximalzahlenwir
jedoch die inA.2.1.2. genannteHöchstentschädigungssumme, sofern
vertraglich nichts anderes vereinbart ist.

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen sowie Rest- und Altteile

A.2.5.7.1 Was wir nicht ersetzen
Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- und 
Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie 
Verlust von Treibstoff, Entsorgungskosten, Wertminderung, Zulassungs-
kosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten,  Nutzungsausfall oder 
Kosten eines Mietfahrzeugs.

Abweichend hiervon ersetzen wir bei Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, 
Trikes und Quads den schadenbedingten Verlust von Treibstoff sowie im 
Falle eines Totalschadens die Entsorgungs- und Zulassungskosten, 
wenn das Ersatzfahrzeug wieder bei der VHV ver sichert wird.

A.2.5.7.2 Rest- und Altteile
Rest- und Altteile des versicherten Fahrzeugs sowie das unreparierte 
Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf 
die Entschädigung angerechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung

A.2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem 
Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versiche-
rungsscheinkönnenSieentnehmen,obund inwelcherHöheSieeine
Selbstbeteiligung vereinbart haben. Diese gilt für jedes versicherte Fahr-
zeug gesondert.

A.2.5.8.2 Wir verzichten bei Glasbruch nach A.2.2.1.5 auf den Abzug der 
Selbstbeteiligung, wenn die beschädigte Verglasung nicht ersetzt, son-
dern nach Abstimmung mit uns durch eine von uns empfohlene Werkstatt 
repariert wird.

A.2.5.9 Zusatzleistungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes oder Quads und Camping-
fahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieben besteht Versicherungsschutz 
bei den nachfolgenden Ereignissen:
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A.2.5.9.1 Ereignisse in der Teilkaskoversicherung

BeiAbschluss einerTeilkaskoversicherung sind ergänzend zu A.2.2.1 
AKBfolgendeSchadenereignissevomVersicherungsschutzumfasst:
•  Entwendung des Ladekabels durch Diebstahl oder Raub sofern unter 

Verschluss gehalten oder während des Ladevorgangs,
• Beschädigung in IhremEigentumbefindlicher, von einemFachbe-

trieb eingebauter, stationärer Ladestationen (sog.Wallboxen)wäh-
rend des Ladevorgangs durch Überspannung,

•   Entwendung tragbarer Ladestationen durch Diebstahl oder Raub 
sofern unter Verschluss gehalten,

• Bei Brand oderEntwendung ersetzen wir Ladekarten für Elektro-
Ladesäulen bis 50 EUR.

A.2.5.9.2 Ereignisse in der Vollkaskoversicherung

Versichert sind die Schadenereignisse der TeilkaskonachA.2.5.9.1.Bei
Abschluss einer Vollkaskoversicherung ergänzen folgende Leistungen 
denVersicherungsschutznachA.2.2.2AKB:

Allgefahrendeckung für den Akku
Der Antriebs-AkkumulatoristeinwiederaufladbarerSpeicherfürelektri-
sche Energie und dient zum Antrieb Ihres Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs.
Der Antriebs-Akkumulator Ihres Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs ist gegen 
Beschädigung,Zerstörung,VerlustoderTotalschadendurchalleEreig-
nisse versichert, denen der Akkumulator ausgesetzt ist (All Risk).

Ausgenommen sind jedoch Schäden durch
•  Verschleiß,
•  Abnutzung,
•  Konstruktions-und Materialfehler oder
•  chemische Reaktion.

Voraussetzung für den Ersatz eines Akkumulatorschadens ist, dass ein 
Sachverständiger von der VHV beauftragt wurde, das Kfz zu besichtig-
ten.

WirziehenimSchadenfallgemäßA.2.5.2.3AKBvondenKosteneinen
demAlterundderAbnutzungentsprechendenBetragab(Abzug neu für 
alt).ImerstenBetriebsjahrerfolgtkeinAbzug.FürjedesweitereBetriebs-
jahrgilt:derAbzugbeträgtmaximal10%jeBetriebsjahr.
Die Leistungsobergrenze gemäß der Ziffern A.2.5.1 und A.2.5.2 gilt 
uneingeschränkt.
Greift für das Kfz die Neupreisregelung, erfolgt bei 
• A.2.5.1.2AKBindenersten24Monaten
• derExklusivdeckungunterQindenersten36Monaten
kein Abzug.

A.2.5.9.3 Sonstige Zusatzleistungen
BeiElektro-undHybridfahrzeugen übernehmen wir bei einem eintritts-
pflichtigenEreignisnachA.2.5.9.2folgendeKosten:

a)  Kosten für Zustandsdiagnostik
  Wird der Akku beschädigt, übernehmen wir die tatsächlich angefal-

lenen Kosten für Zustandsdiagnostik und Restwertermittlung. Hier-
für übernehmen wir zusätzlich dazugehörigeAbschlepp- oder 
Transportkosten zur nächstgelegenen Akku-Teststation. Vorausset-
zung ist, dass die Beauftragung durch uns erfolgt oderwir der
Beauftragungzugestimmthaben.

b)  Kosten für Wassercontainer
  Wir erstatten die tatsächlich angefallenen Kosten der notwendigen 

Verbringung oder Lagerung des Fahrzeugs in einem Wassercontai-
ner oder einem anderen dem Zweck nach vergleichbarem 
Gehäuse. Voraussetzung ist, dass dies erfolgt, um eine drohende 
Entzündung zu verhindern.

c)  Fahrzeugabstellungskosten
  Zusätzlich erstatten wir die tatsächlich angefallenen Kosten für eine 

Fahrzeugabstellung nach Herstellervorgaben oder auf Grund 

gesetzlicher Vorschriften. Hierfür müssen die folgenden Vorausset-
zungen vorliegen:

 •  Die Fahrzeugabstellung ist notwendig, um ein Entzünden ande-
rer Fahrzeuge oder Gegenstände zu verhindern.

 • BeiderFahrzeugabstellungwirddervorgeschriebeneMindest-
abstand eingehalten.

d)   Ausbaukosten zur Entsorgung bei Totalschaden des Akkus
 MusseinAkkuzurErfüllungeinergesetzlichenRücknahmepflicht

ausgebaut werden, gilt: Wir zahlen die tatsächlich angefallenen 
Ausbau- und Verbringungskosten zur nächstgelegenen Rücknah-
mestelle. Die Kosten der Entsorgung zahlen wir, soweit kein Dritter 
hierzuverpflichtetist.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachverständi-
genverfahren)

A.2.6.1BeiMeinungsverschiedenheitüberdieHöhedesSchadensein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den 
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor 
Klageerhebung ein Sachverständigenausschuss entscheiden.

A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahr-
zeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von 
dem jeweils Anderen bestimmt.

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer 
KraftfahrzeugsachverständigeralsObmann.ErsollvorBeginndesVer-
fahrens von dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der Ausschuss 
nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amts-
gericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den 
jeweilsvondenbeidenSachverständigengeschätztenBeträgenliegen.

A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis 
des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung

A.2.7.1SobaldwirunsereZahlungspflichtunddieHöhederEntschädi-
gung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei 
Wochen.

A.2.7.2SiekönneneinenangemessenenVorschussaufdieEntschädi-
gung verlangen, wenn
• wirunsereZahlungspflichtfestgestellthabenund
• sichdieHöhederEntschädigungnichtinnerhalbeinesMonatsnach

Schadenanzeige feststellen lässt.

A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob 
es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschädigung frü-
hestensnachAblaufeinesMonatsnachEingangderinTextformabgege-
benen Schadenanzeige.

A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie 
nicht selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es 
zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leis-
tungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer
a) das Schadenereignis vorsätzlich herbeigeführt hat,
b) die EntwendungdesFahrzeugsgrobfahrlässigermöglichthat,
c)  das Fahrzeug geführt hat, obwohl er aufgrund des Genusses alko-

holischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht mehr 
in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.
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In den Fällen b) und c) verzichten wir auf den Regress, wenn der Fahrer 
bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt.

Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung gemäßA.1.2mitversicherte Person, der Mieter 
oderderEntleiherbeimsonstigenGebrauchdesFahrzeugs(z.B.Ein-
undAussteigen,Be-undEntladen)einenSchadenherbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?

A.2.9.1 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her-
beiführen.BeigrobfahrlässigerHerbeiführungdesSchadensverzichten
wir Ihnen gegenüber gänzlich auf den Einwand der grob fahrlässigen 
Herbeiführung des Versicherungsfalls. 
Ausgenommen von demVerzicht sind grob fahrlässigeErmöglichung
des Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeiführung 
des Versicherungsfalls in Folge des Genusses alkoholischer Getränke 
oder anderer berauschender Mittel.

A.2.9.2 Genehmigte Rennen
KeinVersicherungsschutz besteht fürSchäden, die beiBeteiligungan
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei
denenesaufErzielungeinerHöchstgeschwindigkeitankommt,entste-
hen.DiesgiltauchfürdazugehörigeÜbungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verlet-
zungIhrerPflichtennachD.1.1.4dar.

A.2.9.3 Reifenschäden
KeinVersicherungsschutzbestehtfürbeschädigteoderzerstörteReifen.
Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch das-
selbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversiche-
rung fallende Schäden am Fahrzeug verursacht wurden. 

A.2.9.4 Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegsereig-
nisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden.

A.2.9.5 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2.10 GAP-Deckung bei fremdfinanzierten Fahrzeugen
IhremVersicherungsschein könnenSie entnehmen, obSie dieGAP-
Deckung mitversichert haben.

A.2.10.1 Was wird geleistet?
Bei bestehender Vollkaskoversicherung und mitversicherter GAP-
Deckung ersetzen wir bei Totalschaden,ZerstörungoderVerlust Ihres
finanziertenodergeleastenFahrzeugswährendderLaufzeitdesFinan-
zierungs-/Leasingvertrags den offen stehenden Finanzierungs- oder 
Leasing-Restbetrag abzüglich der Entschädigungsleistung (unter 
BerücksichtigungderRest-undAltteile,etwaigerLeistungenDritter[z.B.
desgegnerischenHaftpflichtversicherers],sowiederSelbstbeteiligung in 
der Kaskoversicherung). Dies gilt nicht für Elektrofahrzeuge, bei denen 
ausschließlich der Antriebs-Akkumulatorgeleastoderfinanziertist.

A.2.10.2 Wie errechnet sich die Leistung?
Eine Leistung aus der GAP-Deckung kann nur erfolgen, wenn bei einem 
Leasingvertrag dieser auf Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzei-
ten abgeschlossen wurde. Gleiches gilt für Kreditverträge, wobei nachge-
wiesen werden muss, dass das Darlehen ausschließlich zur Finanzie-
rung des Fahrzeugs aufgenommen wurde.
Ersetzt wird der Leasing- bzw. Finanzierungsrestbetrag, der sich wie 
nachfolgend dargestellt errechnet:
a)  Der Leasing-Restbetrag ist die Summe aus ausstehenden abge-

zinsten Leasing-Raten, anteiliger Restrate, abgezinsten Leasing-
Restwert und noch nicht verbrauchter Leasing-Vorauszahlung. 

b) DerFinanzierungs-Restbetrag ist derBetrag, der bei vorzeitiger,
schadenbedingterBeendigung/Kündigung des Darlehensvertrags 
andieBankzuzahlenist.

BeiderErmittlungderzuvorgenanntenRestbeträgebleibenvorEintritt
des Schadenfalls fällig gewordene und nicht bezahlte Raten sowie Ver-
zugszinsen außen vor. Diese werden im Rahmen der GAP-Deckung 
nicht ersetzt.

Ferner werden folgende Positionen im Rahmen der GAP-Deckung eben-
falls nicht ersetzt:
• An-undAbmeldekostensowieKosteneinerBereitstellung/Abholung

oder eventuellen Überführung
•   Kosten einer Kreditabsicherungsversicherung (Restschuldversiche-

rung).

A.2.10.3 Vorlage von Belegen
DerLeasing-bzw.Kreditvertrag–einschließlichderdazugehörendenAll-
gemeinenBedingungennebstdemProduktinformationsblatt–istunsauf
Verlangen, spätestens im Rahmen der Schadenregulierung vorzulegen.
Im Rahmen der Schadenregulierung ist bei Leasingverträgen zusätzlich 
die vom Leasinggeber erstellte Endabrechnung des Leasingvertrages 
bei vorzeitiger, schadenbedingter Vertragsaufhebung einzureichen.
BeiKreditverträgen ist ein geeigneterNachweis über die bestehende
Restvaluta nebst einem Tilgungsnachweis über die bisherige Vertrags-
laufzeit vorzulegen.

A.2.10.4 Wann wird geleistet?
Wir leisten nicht bevor eine vollständige Regulierung im Rahmen der 
KaskoversicherungoderHaftpflichtversicherungeinesDrittenerfolgtist.

A.2.11 Reparatur eines Pkw in Partnerwerkstatt (Werkstattbindung)
IhremVersicherungsscheinkönnenSieentnehmen,obdieWerkstattbin-
dung vereinbart ist.
Im Rahmen der WerkstattbindungsindSieverpflichtet,dieSchadenfest-
stellung und/oder Reparatur eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens
nach Abstimmung mit uns in einer unserer Partnerwerkstätten durchfüh-
renzulassen.BeieinerReparatur in einer von Ihnen frei ausgewählten 
Werkstatt wird in der Kaskoversicherung generell eineErhöhung der
Selbstbeteiligung um300EUR vereinbart; gleiches gilt bei einer von
IhnengewünschtenAbrechnungaufBasiseinesKostenvoranschlages
einer von Ihnen frei gewählten Werkstatt.

A.3 Schutzbriefleistungen – Hilfe für unterwegs als Service oder 
Kostenerstattung (nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht 
bei Kurzzeitkennzeichen und sofern vereinbart)

A.3.1 Was ist versichert?
WirerbringennachEintrittderinA.3.5bisA.3.10genanntenSchadener-
eignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder 
erstattendievonIhnenaufgewendetenKostenimRahmendieserBedin-
gungen.

A.3.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die 
berechtigten Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie 
ein mitgeführter Wohnwagen-,Gepäck-oderBootsanhänger.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die 
zum GeltungsbereichderEuropäischenUniongehören,soweitnachfol-
gend nicht etwas anderes geregelt ist.
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A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus 
eigener Kraft nicht fortsetzen bzw. beginnen, erbringen wir folgende Leis-
tungen:

A.3.5.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
Wir organisieren für Sie die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an 
der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die 
hierdurch entstehendenKosten.DerHöchstbetrag für diese Leistung
beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten 
und verwendeten Kleinteile auf 250 EUR.

A.3.5.2 Abschleppen des Fahrzeugs
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht 
werden, organisieren wir für Sie das Abschleppen des Fahrzeugs in die 
nächst gelegene Fachwerkstatt. Dies schließt das Gepäck und die nicht 
gewerblichbeförderteLadungmitein.Wirübernehmendiehierdurchent-
stehenden Kosten.

DerHöchstbetrag fürdieseLeistungbeläuftsichauf300EUR;hierauf
werden durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kos-
ten angerechnet.

A.3.5.3 Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, organisieren wir für Sie 
dieBergungdesFahrzeugs.Dies schließt dasGepäck und die nicht
gewerblichbeförderteLadungmitein.Wirübernehmendiehierdurchent-
stehenden Kosten.

A.3.5.4 Was versteht man unter Panne oder Unfall?
Unter Panne ist jederBetriebs-,Bruch-oderBremsschadenzuverste-
hen. Darüber hinaus gilt bei Elektrofahrzeugen die nicht vorsätzlich her-
beigeführte Entladung des Antriebs-Akkumulators als Panne. Unfall ist 
ein unmittelbar vonaußenplötzlichmitmechanischerGewalt auf das
Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

A.3.6 Zusätzliche Leistungen bei Falschbetankung
Haben Sie Ihr Fahrzeug mit falschem Kraftstoff betankt, ersetzen wir 
zusätzlich zu den Leistungen bei einer Panne die Kosten bis zu einer 
Höhevoninsgesamt500EURfürdasEntfernendesfalschenKraftstof-
fesausallenbetroffenenBauteilendesFahrzeugs.Folgeschäden aller 
Art sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Als Falschbetankunggilt,wenneinFahrzeugmitBenzinmotormitDiesel-
kraftstoffodereinFahrzeugmitDieselmotormitBenzinbetanktwird.

A.3.7 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfer-
nung 
BeiPanne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfol-
gende Leistungen unter den Voraussetzungen, dass 
•   die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km Luft linie 

von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist und 
•   das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauf folgenden Tag 

wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden 
ist. 

A.3.7.1 Weiter- oder Rückfahrt
Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a)  Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in 

Deutschland oder
b) eineWeiterfahrt vomSchadenort zumZielort, jedochhöchstens

innerhalbdesGeltungsbereichsnachA.3.4und
c)  eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutsch-

land,
d)  eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom 

Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit 
gemacht worden ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 
Bahnkilometern bis zurHöhederBahnkosten 1.Klasse.Bei größerer
Entfernungwerden diese bis zurHöheder Flugkosten derEconomy-
Klasse jeweils einschließlich Zuschlägen übernommen. Zusätzlich erstat-
tenwirdieKostenfürnachgewieseneTaxifahrtenbiszu50EUR.

A.3.7.2 Übernachtung
WirhelfenIhnenaufWunschbeiderBeschaffungeinerÜbernachtungs-
möglichkeitundübernehmendieKostenfürhöchstensdreiÜbernachtun-
gen.Wenn Sie die LeistungWeiter- oder Rückfahrt nachA.3.7.1 in
Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Wir übernehmen 
dieKostenbishöchstens75EURjeÜbernachtungundPerson.Sobald
Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein 
Anspruch auf weitere Übernachtungskosten.

A.3.7.3 Mietwagen
AnstellederLeistungWeiter-undRückfahrtnachA.3.7.1oderÜbernach-
tungnachA.3.7.2helfenwirIhneneinFahrzeuganzumieten.Wirüber-
nehmen die Kosten des Mietwagens bis zur Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft oder bis zurBeschaffung einesErsatzfahrzeuges, jedoch
höchstensfürsiebenTageundbishöchstens70EURjeTag.

Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei 
Totalschaden die Abmeldebestätigung. Die Entwendung ist durch eine 
polizeilicheBestätigungderStrafanzeigenachzuweisen.

A.3.7.4 Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wieder-
herstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Trans-
ports in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilf-
lich.WirübernehmendiehierdurchentstehendenKosten,jedochhöchs-
tens für zwei Wochen. 

A.3.7.5 Fahrzeugtransport
Wirsorgendafür,dassSieunddiemitversichertenPersonenmöglichst
zusammen mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden, wenn
•   das Fahrzeug nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht 

werden kann und
• dievoraussichtlichenReparaturkostennichthöhersindalsderKauf-

preis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug (Totalschaden).

A.3.7.6 Versorgung eines Haustiers
KönnenSienacheinerPanne, einem Unfall oder Diebstahl Ihren mitge-
führten Hund oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr versorgen und ste-
hen auch keine weiteren Mitreisenden zur Verfügung, organisieren und 
bezahlen wir den Heimtransport des Tiers. Zusätzlich übernehmen wir 
dieKostenfürerforderlicheHilfsmittel(z.B.TransportboxfürHaustier). 
Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an 
Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch ent-
stehenden Kosten für längstens 2 Wochen.

A.3.8 Zusätzliche Leistung bei verlorenen oder defekten Fahrzeug-
schlüsseln
KönnenSieaneinemOrt,dermindestens50kmLuftlinievonIhremstän-
digen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, das Fahrzeug nicht fahren, 
weil die Fahrzeugschlüssel abhanden gekommen oder defekt sind, ver-
mittelnwirdieBeschaffungeinesErsatzschlüsselsundübernehmendie
KostenfürdessenVersandbiszuhöchstens110EUR.DieKostendes
Ersatzschlüssels übernehmen wir nicht.

A.3.9 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise
Wir erbringen die nachfolgenden Leistungen unter den Voraussetzun-
gen, dass auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug 
•   Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar erkranken oder 

der Fahrer stirbt und 
•   dies an einem Ort geschieht, der mindestens 50 km Luftlinie von 

Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist. 
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Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits inner-
halbderletztensechsWochenvorBeginnderReise(erstmaligoderzum
wiederholten Male) aufgetreten ist. 

A.3.9.1 Krankenrücktransport
Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren 
ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, organisieren wir für Sie 
die Durchführung des Rück transports. Wir übernehmen dessen Kosten. 
Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch notwendig 
sein.UnsereLeistungerstrecktsichauchaufdieBegleitungdesErkrank-
tendurcheinenArztoderSanitäter,wenndiesebehördlichvorgeschrie-
ben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rücktransport entstehen-
den Übernachtungskosten. Diese müssen jedoch durch die Erkrankung 
bedingtseinundsindbegrenztaufhöchstensdreiÜbernachtungenbis
zu je 75 EUR pro Person. 

A.3.9.2 Kosten für Krankenbesuch
Müssen Sie sich infolge Erkrankung auf einer Reise mit dem versicherten 
Fahrzeug länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zah-
lenwirdieFahrt-undÜbernachtungskostenfürBesuchedurcheinenahe
stehendePersonbiszurHöhevon500EURjeSchadenfall.

A.3.9.3 Rückholung von Kindern
Wir organisieren für Sie die Abholung und Rückfahrt mitreisender minder-
jähriger Kinder mit einer BegleitpersonzuihremWohnsitz,wenn
•  der Fahrer erkrankt ist oder stirbt und
•   die Kinder weder von Ihnen noch von einem anderen Insassen 

betreutwerdenkönnen.

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei 
beieinereinfachenEntfernungunter1.200kmdieKostenbiszurHöhe
derBahnkosten 1.Klasse, bei größererEntfernung bis zurHöheder
Flugkosten der Economy-Klasse einschließlich Zuschlägen sowie die 
KostenfürnachgewieseneTaxifahrtenbiszu50EUR.

A.3.9.4 Versorgung eines Haustiers
KönnenSieaufeinerReisemitdemversichertenFahrzeugIhrenmitge-
führten Hund oder Ihre mitgeführte Katze nicht mehr versorgen und ste-
hen auch keine weiteren Mitreisenden zur Verfügung, organisieren und 
bezahlen wir den Heimtransport des Tiers. Zusätzlich übernehmen wir 
dieKostenfürerforderlicheHilfsmittel(z.B.TransportboxfürHaustier). 
Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an 
Ihrem Wohnsitz, sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch ent-
stehenden Kosten für längstens 2 Wochen. 

A.3.9.5 Fahrzeugabholung
Wir organisieren für Sie die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständi-
gen Wohnsitz, wenn 
•  der Fahrer länger als drei Tage erkrankt oder stirbt und 
•   das Fahrzeug weder von ihm noch von einem Insassen zurückgefah-

ren werden kann. 

Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 

Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz 
bis 0,50 EUR je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schaden-
ort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berech-
tigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten 
Übernachtungskosten. Die Leistung ist begrenzt auf drei Übernachtun-
gen bis zu je 75 EUR pro Person. 

A.3.9.6 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines nahen Ver-
wandtenoderinfolgeeinererheblichenSchädigungIhresVermögensIhr
Rückruf von einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk 
als notwendig, werden wir die erforderlichen Maßnahmen in die Wege 
leiten und die hierdurch entstehenden Kosten übernehmen.

A.3.9.7 Was versteht man unter einer Reise?
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer 
HöchstdauervonfortlaufendsechsWochen.AlsIhrständigerWohnsitz
giltderOrtinDeutschland,andemSiebehördlichgemeldetsindundsich
überwiegend aufhalten.

A.3.10 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich 
nachA.3.4ohneDeutschland),dermindestens50kmLuftlinievonIhrem
ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich 
folgende Leistungen:

A.3.10.1 Bei Panne und Unfall
a) Ersatzteilversand
 KönnenErsatzteilezurWiederherstellungderFahrbereitschaftdes

Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen 
Nähe nicht beschafft werden, organisieren wir für Sie, dass Sie 
dieseaufschnellstmöglichemWegeerhalten.Wirübernehmenalle
entstehenden Versandkosten.

b) Fahrzeugtransport
  Wir organisieren für Sie den Transport des Fahrzeugs zu einer 

Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis 
zurHöhederRücktransportkostenanIhrenWohnsitz,wenn

 •  das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in des-
sen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit 
gemacht werden kann und

 •  wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs 
dessen Wiederbeschaffungswert nicht übersteigen.

c) Mietwagen
 Anstelle der LeistungWeiter- und Rückfahrt nachA.3.7.1 oder

ÜbernachtungnachA.3.7.2 helfenwir IhneneinFahrzeuganzu-
mieten.WirübernehmendieKostendesMietwagensbishöchstens
500 EUR. 

  Sobald Ihnen Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, 
endet Ihr Anspruch    auf Kostenübernahme.

   Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, 
bei Totalschaden die Abmeldebestätigung.

d) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
  Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, 

helfen wir bei der Verzollung. Wir übernehmen die hierbei anfallen-
den Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sons-
tiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzol-
lung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.10.2 Bei Fahrzeugdiebstahl
a) Fahrzeugunterstellung
  Wir übernehmen die Kosten für eine Fahrzeugunterstellung, wenn 

das gestoh lene Fahrzeug 
 • nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden wird und 
 •  bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung 

bzw. Verschrottung untergestellt werden muss. 
 WirübernehmendieKostenhöchstensfürzweiWochen.
b) Mietwagen
 Anstelle der LeistungWeiter- und Rückfahrt nachA.3.7.1 oder

ÜbernachtungnachA.3.7.2 helfenwir IhneneinFahrzeuganzu-
mieten.WirübernehmendieKostendesMietwagensbishöchstens
500 EUR. 

  Wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, endet Ihr Anspruch auf 
Kostenübernahme, sobald Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit 
zur Verfügung steht.

c) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
  Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt wer-

den, helfen wir bei der Verzollung. Wir übernehmen die hierbei 
anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags 
und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um 
die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungs-
kosten.
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Der Diebstahl ist durcheinepolizeilicheBestätigungderStrafanzeige
nachzuweisen.

A.3.10.3 Hilfe im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im 
AuslandsorgenwirnachAbstimmungmitdenAngehörigen
• fürdieBestattungimAuslandoder
•  für die Überführung nach Deutschland.

WirübernehmenhierfürdieKostenbismax.10.000EUR.

Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.10.4 Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkranken Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Aus-
land, informierenwirSieaufAnfrageüber dieMöglichkeitenärztlicher
Versorgung und stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen 
Ihrem Hausarzt und dem behandelnden Arzt oder dem Krankenhaus her 
und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.3.10.5 Arzneimittelversand
Sind Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung Ihrer Gesundheit auf ver-
schreibungspflichtigeArzneimittel, die an IhremAufenthaltsort oder in
dessen Nähe nicht erhältlich sind und für die es dort auch kein Ersatzprä-
parat gibt, dringend angewiesen, sorgen wir nach Abstimmung mit dem 
Hausarzt für die Zusendung und tragen die hierdurch entstehenden Kos-
ten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. 
Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie 
dessen Verzollung werden wir Ihnen erstatten.

A.3.10.6 Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland ein für 
SiebenötigtesDokumentinVerlust,sindwirbeiderErsatzbeschaffung
behilflichundübernehmendiehierbeianfallendenGebühren.

A.3.10.7 Ersatz von Zahlungsmitteln
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland 
infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die 
Verbindung zu Ihrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Haus-
bank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung folgenden 
Werktagmöglich, stellenwir IhneneinDarlehenbis zu 1.500EUR je
Schadenfall zur Verfügung.

A.3.10.8 Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist Ihnen während einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug die plan-
mäßigeBeendigung IhrerAuslandsreise infolgeTodes oder schwerer
Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten bzw. 
wegeneinererheblichenSchädigungIhresVermögensnichtodernurzu
einem anderen als dem ursprünglichen vorgesehenen Zeitpunkt zuzu-
muten, werden wir die im Verhältnis zur ursprünglichen geplanten Rück-
reiseentstehendenhöherenFahrtkostenbiszu2.500EURjeSchaden-
fall übernehmen.

A.3.10.9 Strafverfolgung im Ausland
Werden Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland 
verhaftet oder wird Ihnen mit Haft gedroht, vermitteln wir Anwaltshilfe. Wir 
sindIhnenbeiderAuswahlundBeauftragungeinesAnwaltes,Sachver-
ständigenund,soweiterforderlich,einesDolmetschersbehilflich.Falls
nötig,benennenundschaltenwirauchBotschaftenoderKonsulateein.

A.3.10.10 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland 
ineinebesondereNotlage,dieinA.3.5bisA.3.10nichtgeregeltundzu
derenBeseitigungHilfenotwendigist,umerheblichenNachteil fürIhre
GesundheitoderIhrVermögenzuvermeiden,werdenwirdieerforderli-
chen Maßnahmen veranlassen und die hierdurch entstehenden Kosten 
bis zu 500 EUR je Schadenfall übernehmen. Kosten im Zusammenhang 

mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abge-
schlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten 
werden nicht erstattet.

A.3.11 Telefonkosten
Ihnen werden auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug entstan-
dene und nachgewiesene Telefonkosten, die im Zusammenhang mit 
einer inAnspruch genommenenSchutzbriefleistunggemäßA.3.5 bis
A.3.10entstandensind,biszueinemBetragvon25EURerstattet.

A.3.12 Was ist nicht versichert?

A.3.12.1 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her-
beiführen.BeigrobfahrlässigerHerbeiführungdesSchadensverzichten
wir Ihnen gegenüber gänzlich auf den Einwand der grob fahrlässigen 
Herbeiführung des Versicherungsfalls. Ausgenommen von dem Verzicht 
sindgrobfahrlässigeErmöglichungdesDiebstahlsdesFahrzeugsoder
seiner Teile und die Herbeiführung des Versicherungsfalls in Folge des 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

A.3.12.2 Genehmigte Rennen
KeinVersicherungsschutz besteht fürSchäden, die beiBeteiligungan
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei
denenesaufErzielungeinerHöchstgeschwindigkeitankommt,entste-
hen.DiesgiltauchfürdazugehörigeÜbungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verlet-
zungIhrerPflichtennachD.1.1.4dar.

A.3.12.3 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

A.3.12.4 Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.3.13 Anrechnung ersparter Aufwendungen
Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das 
Schadenereignishättenaufwendenmüssen,könnenwirdiesevonunse-
rer Zahlung abziehen.

A.3.14 Verpflichtung Dritter

A.3.14.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund 
eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein 
zurLeistungoderzurHilfeverpflichtetist,gehendieseAnsprücheunse-
renLeistungsverpflichtungenvor.

A.3.14.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst 
anuns,sindwirIhnengegenüberabweichendvonA.3.14.1zurLeistung
verpflichtet.

A.4 Fahrerschutz – wenn der Fahrer verletzt oder getötet wird
(nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn-
zeichen und sofern vereinbart)

A.4.1 Was ist versichert? 
Versichert sind Personenschäden, die dadurch entstehen, dass der 
berechtigte Fahrer durch einen Unfall beim Lenken des versicherten Per-
sonenkraftwagens (Pkw zur Eigenverwendung), Kraftrads, Leichtkraft-
rads, Trikes, Quads, Campingfahrzeugs, Liefer- oder Lastwagens, der 
Zug- oder Arbeitsmaschine (Ausnahme: landwirtschaftliche Zugma-
schine)verletztodergetötetwird.

EinUnfall liegtvor,wennderFahrerdurcheinplötzlichvonaußenauf
seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine
Gesundheitsschädigung erleidet.
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ZumLenkendesFahrzeugsgehörtz.B.nichtdasEin-undAussteigen
oderdasBe-undEntladen.

A.4.2 Wer ist versichert?
Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. BerechtigterFahrer
ist eine Per son, die mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
das Fahrzeug lenkt.
Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer 
gesetzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
BeimFahrerschutz besteht Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Gel-
tungsbereichderEuropäischenUniongehören.

A.4.4 Was leisten wir beim Fahrerschutz?

A.4.4.1 Was wir ersetzen 
WirersetzendenunfallbedingtenPersonenschaden(z.B.Verdienstaus-
fall, Hinterbliebenenrente, Schmerzensgeld, behindertengerechte 
Umbaumaßnahmen)so,alsobeinDritterschadenersatzpflichtigwäre.
Dabei leisten wir nach den deutschen gesetz lichen Schadenersatzbe-
stimmungen des Privatrechts.

A.4.4.2 Vorrangige Leistungspflicht Dritter
Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber Dritten (z.B.
Schädiger,Haftpflichtversicherer,Krankenkasse,Rentenversicherungs-
träger,Berufsgenossenschaft,Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz Ihres 
Schadens oder Anspruch auf deckungsgleiche (kongruente) Leistungen 
haben.

Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgversprechend 
durchsetzenkönnen, leistenwirdennoch,wennnachfolgendeVoraus-
setzungen vorliegen:
• SiehabendenAnspruchinTextformgeltendgemacht.
•   Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforderliche 

Anstrengungen unternommen, die Ihnen billigerweise zumutbar 
waren.

•  Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten. 

Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtretbar. 
Unter anderem könnenAnsprüche gegen Sozialversicherungsträger
(z.B.Krankenkasse,Rentenversicherungsträger) häufignicht odernur
mitderenZustimmungabgetretenwerden.IndiesenFällenkönnenwir
nicht im Voraus Leistungen erbringen, sondern erst dann, wenn abschlie-
ßend geklärt ist, dass keine Ansprüche gegen Dritte bestehen.

Vereinbarungen,dieSiemitDrittenüberdieseAnsprüche treffen(z.B.
einAbfindungsvergleich),bindenunsnur,wennwirvorherzugestimmt
haben.

A.4.4.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
UnsereLeistungfüreinSchadenereignisistbeschränktaufdieHöheder
vereinbarten Deckungssumme für Personenschäden in der bei uns 
bestehenden oder gleichzeitig abgeschlossenen Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung.MehrerezeitlichzusammenhängendeSchäden,die
dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die 
HöheIhrerDeckungssummekönnenSiedemVersicherungsscheinent-
nehmen.

A.4.5 Fälligkeit, Zahlung für eine mitversicherte Person

A.4.5.1 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
Wirsindverpflichtet,innerhalbeinesMonatsinTextformzuerklären,ob
und inwelchemUmfangwir unsere Leistungspflicht anerkennen.Die
Fristbeginnt,wennunsihrLeistungsantragunddiezudessenBeurtei-
lung erforderlichen Unterlagen vor liegen.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund 
undHöhegeeinigt,leistenwirinnerhalbvonzweiWochen.
StehtdieLeistungspflichtzunächstnurdemGrundenachfest,zahlenwir
– auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. 

A.4.5.2 Zahlung für eine mitversicherte Person
SiealsVersicherungsnehmerkönnenunsereZahlungfüreinemitversi-
cherte Person an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten Per-
son verlangen.

A.4.6 Was ist nicht versichert?

A.4.6.1 Straftat
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Fahrer dadurch 
zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

A.4.6.2 Vorsatz
Es besteht kein Anspruch auf Leistungen, wenn der Schaden von dem 
Fahrer vorsätzlich verursacht worden ist.

A.4.6.3 Ansprüche Dritter 
Ansprüche, die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn und 
Sozialversicherungsträgern gegen uns geltend gemacht werden, sind 
ausgeschlossen.

A.4.6.4 Genehmigte Rennen
KeinVersicherungsschutz besteht fürSchäden, die beiBeteiligungan
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei
denenesaufdieErzielungeinerHöchstgeschwindigkeitankommt,ent-
stehen.DiesgiltauchfürdazugehörigeÜbungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verlet-
zungIhrerPflichtennachD.1.1.4dar.

A.4.6.5 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

A.4.6.6 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.4.7 Verjährung
•   Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem 
die Leistung verlangt werden kann.

•   Ist ein Anspruch des Versicherten bei dem Versicherer angemeldet 
worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.

B  BEGINN DES VERTRAGS UND VORLÄUFIGER 
VERSICHERUNGSSCHUTZ   

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren 
Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versi-
cherungsscheins bei Ihnen.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versiche-
rungsscheingenanntenfälligenBeitraggezahlthaben,jedochnichtvor
demvereinbartenZeitpunkt.ZahlenSiedenerstenodereinmaligenBei-
tragnichtrechtzeitig,richtensichdieFolgennachC.1.2undC.1.3.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
BevorderBeitraggezahltist,habenSienachfolgendenBestimmungen
vorläufigenVersicherungsschutz:
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B.2.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir 
Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbe-
stätigungs-Nummer, haben Sie in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung vorläufigenVersicherungsschutz zu demvereinbartenZeitpunkt,
spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der 
Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf 
Siezugelassen,beginntdervorläufigeVersicherungsschutzabdemver-
einbarten Zeitpunkt.

B.2.2 Kaskoversicherung, Schutzbriefleistungen und Fahrerschutz
In der Kaskoversicherung sowie bei den Schutzbriefleistungenundbeim
FahrerschutzhabenSievorläufigenVersicherungsschutznur,wennwir
dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt 
zum vereinbarten Zeitpunkt.

B.2.3 Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
SobaldSiedenerstenodereinmaligenBeitragnachC.1gezahlthaben,
gehtdervorläufigeindenendgültigenVersicherungsschutzüber.

B.2.4 Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
DervorläufigeVersicherungsschutzentfälltrückwirkend,wenn
•  wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 
• SiedenerstenodereinmaligenBeitragnichtunverzüglich(d.h.spä-

testens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wochen nach 
ZugangdererstenBeitragsrechnungbezahlthaben.

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, 
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 

B.2.5 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Sieundwirsindberechtigt,denvorläufigenVersicherungsschutzjeder-
zeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei 
Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

B.2.6 Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Wider-
ruf
Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsver-
tragsgesetz,endetdervorläufigeVersicherungsschutzmitdemZugang
Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

B.2.7 Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir
AnspruchaufeinenderLaufzeitentsprechendenTeildesBeitrags.

C BEITRAGSZAHLUNG

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

C.1.1 Rechtzeitige Zahlung
Der imVersicherungsschein undderBeitragsrechunggenannte erste
odereinmaligeBeitragwird in14TagennachZugangdererstenBei-
tragsrechnungfällig.SiehabendiesenBeitragdannunverzüglichzuzah-
len.

C.1.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
ZahlenSiedenerstenodereinmaligenBeitragnichtrechtzeitig,haben
Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben 
die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie 
die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versiche-
rungsschutzerstabderZahlungdesBeitrags.

C.1.3AußerdemkönnenwirvomVertragzurücktreten,solangederBei-
trag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die 
Nichtzahlungnichtzuvertretenhaben.NachdemRücktrittkönnenwir
von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Steht uns eine Geschäftsge-
bühr zu, so gilt ein entsprechend der Dauer des Versicherungsverhältnis-
sesberechneterBetrag,jedochnichtmehrals40%desJahresbeitrags
als angemessen.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

C.2.1 Rechtzeitige Zahlung
EinFolgebeitragistzudemimVersicherungsscheinoderinderBeitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.

C.2.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den 
rückständigenBeitragzuzüglichdesVerzugsschadens(KostenundZin-
sen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu 
zahlen.

C.2.3TritteinSchadenereignisnachAblaufderzweiwöchigenZahlungs-
frist ein und sind zudiesemZeitpunkt die geschuldetenBeträgenoch
nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch 
zurLeistungverpflichtet,wennSiedieverspäteteZahlungnichtzuver-
treten haben.

C.2.4SindSiemitderZahlungdergeschuldetenBeträgenachAblaufder
zweiwöchigenZahlungsfristnochinVerzug,könnenwirdenVertragmit
sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens 
innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. 

Haben wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, 
wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

FürSchadenereignisse, die in derZeit nachAblauf der zweiwöchigen
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereig-
nisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein 
anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen 
VertragbeinichtrechtzeitigerZahlungdeserstenodereinmaligenBei-
trags die für Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 
bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden 
WegfalldesvorläufigenVersicherungsschutzesnachB.2.4.Dafürmüs-
sen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
•   Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und 

demBeginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht
mehr als sechs Monate vergangen,

•  Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.

KündigenwirdasVersicherungsverhältniswegenNichtzahlung,können
wirvonIhneneineGeschäftsgebührentsprechendC.1.3verlangen.

C.4 Zahlungsperiode und Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.1 Zahlungsperiode
Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode nach § 12 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG).
BeiträgefürIhreVersicherungmüssenSieentsprechenddervereinbar-
ten Zahlungsperiode bezahlen. 
Die Zahlungsperiode kann je nach Vereinbarung einen Monat, ein Vier-
teljahr,einhalbesJahrodereinJahrbetragen.DieBeiträgesindentspre-
chend der Zahlungs periode kalkuliert. 
Welche ZahlungsperiodeSiemitunsvereinbarthaben,könnenSieIhrem
Versicherungsschein entnehmen. 

Eine Änderung der ZahlungsperiodeistnurzurnächstenFälligkeitmög-
lich.

BeiFahrzeugen,diemiteinemSaisonkennzeichen zugelassen sind, ist 
dieBeitragsfälligkeit derVersicherungsbeginn.AlsZahlungsperiode ist 
nureinJahrmöglich.
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Für Verträge
•  die vom Vorversicherer gekündigt wurden, 
• mitnegativerBonitätsauskunft,
•   die bei Vertragsbeginn in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungin

die Klassen S oder M eingestuft sind, 
ist als ZahlungsperiodeebenfallsnureinJahrmöglich.

Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterschei-
den kann, ist in Abschnitt G geregelt.

C.4.2 Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.2.1 SEPA-Lastschriftmandat
WennderBeitragvoneinemKontoeingezogenwerdensoll(Lastschrift-
verfahren) muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden.

C.4.2.2 Monatliche Beiträge
MonatlicheBeiträgemüssenimLastschriftverfahrengezahltwerden.

C.4.2.3 Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
WennwireinenfälligenBeitragnichteinziehenkönnenundSiedieszu
vertreten haben,
• könnenwirfürdieZukunftverlangen,dassZahlungenaußerhalbdes

Lastschriftverfahrenserfolgen;
•   sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine viertel-

jährliche Zahlungsperiode umzustellen.
SiesinddannunverzüglichzurZahlungdesneuberechnetenBeitrags
verpflichtet,wennwirSiehierzuinTextformaufgeforderthaben.
Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe C.1 und C.2).

C.5 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung
Bleibenwir inderKraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungaufgrund§117
Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz 
BeendigungdesVersicherungsvertragszurLeistungverpflichtet,haben
wirAnspruchauf denBeitrag für dieZeit dieserVerpflichtung.Unsere
Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unbe-
rührt.

D IHRE PFLICHTEN BEIM GEBRAUCH DES FAHRZEUGS UND 
FOLGEN    EINER PFLICHTVERLETZUNG

D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1.1. Bei allen Versicherungsarten

D.1.1.1 Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zweck verwendet werden.

D.1.1.2 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
BerechtigterFahrerist,werdasFahrzeugmitWissenundWillendesVer-
fügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder 
derEigentümerdesFahrzeugsesnichtwissentlichermöglichen,dass
das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

D.1.1.3 Fahren nur mit Fahrerlaubnis
DerFahrer desFahrzeugsdarf dasFahrzeugauf öffentlichenWegen
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außer-
dem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

D.1.1.4 Nicht genehmigte Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei 
denenesaufErzielungeinerHöchstgeschwindigkeitankommt(Rennen). 
DiesgiltauchfürdiedazugehörigenÜbungsfahrten.

Hinweis:BehördlichgenehmigteRennensindinderKfz-Haftpflicht-und
Kaskoversicherung sowie bei den SchutzbriefleistungenundbeimFah-
rerschutzgemäßA.1.5.2,A.2.9.2,A.3.12.2,A.4.6.4vomVersicherungs-
schutz ausgeschlossen.

D.1.1.5 Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen
Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahr-
zeug auf öffentlichenWegen oder Plätzen nur benutzen, wenn das
Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. Außerdem dürfen Sie, 
der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur von einem Fahrer 
benutzen lassen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig angebracht 
ist.

D.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

D.1.2.1 Alkohol und andere berauschende Mittel
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der 
Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, 
der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht 
in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung sowie bei den Schutzbriefleis-
tungen und beim Fahrerschutz besteht für solche Fahrten nach A.2.9.1, 
A.3.12.1undD.1.3.1keinodereingeschränkterVersicherungsschutz.

D.1.3 Zusätzlich beim Fahrerschutz

D.1.3.1 Alkohol und andere berauschende Mittel 
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen.

Hinweis:Auch inderKfz-Haftpflicht-undKaskoversicherung sowie bei 
den SchutzbriefleistungenbestehtfürsolcheFahrtennachD.1.2,A.2.9.1
undA.3.12.1keinodereingeschränkterVersicherungsschutz.

D.1.3.2 Gurtpflicht
Der Fahrer muss während der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicher-
heitsgurt angelegt haben, es sei denn das Nichtanlegen ist gesetzlich 
erlaubt.

D.1.3.3 Helmpflicht
Der Fahrer eines (Leicht-)Kraftrads oder eines offenen drei- oder mehr-
rädrigen Kraftfahrzeuges (Trike oder Quad) mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeitvonüber20km/hmusswährendderFahrteinen
geeigneten Schutzhelm tragen.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

D.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
VerletzenSievorsätzlicheineIhrerinD.1geregeltenPflichten,habenSie
keinenVersicherungsschutz.VerletzenSieIhrePflichtengrobfahrlässig,
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass 
SiediePflichtnichtgrob fahrlässigverletzthaben,bleibtderVersiche-
rungsschutz bestehen.

Bei einerVerletzungderPflicht in derKfz-Haftpflichtversicherungaus
D.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber 
nichtvonderLeistungspflichtbefreit,soweitSie,derHalteroderEigentü-
mer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Per-
sonenschaden erlitten haben.

D.2.2AbweichendvonD.2.1sindwirzurLeistungverpflichtet,soweitdie
Pflichtverletzungweder fürdenEintrittdesVersicherungsfallsnoch für
denUmfangunsererLeistungspflichtursächlichist.Diesgiltnicht,wenn
SiediePflichtarglistigverletzen.
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D.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungistdiesichausD.2.1erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
chertenPersonengegenüberaufdenBetragvonhöchstensje5.000EUR
beschränkt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenenGefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertrags-
gesetz)vollständigoderteilweisevonderLeistungspflichtbefreitsind.

D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich 
begangeneStraftat erlangt (z.B. durchDiebstahl), sind wir vollständig 
vonderVerpflichtungzurLeistungfrei.

E IHRE PFLICHTEN IM SCHADENFALL UND FOLGEN EINER 
PFLICHTVERLETZUNG   

E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten

E.1.1.1 Anzeigepflicht
Siesindverpflichtet,unsjedesSchadenereignis,daszueinerLeistung
durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere 
Behörde imZusammenhangmit demSchadenereignis, sindSie ver-
pflichtet,unsdiesunverzüglichmitzuteilen.DiesgiltauchwennSieuns
das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

E.1.1.3 Aufklärungspflicht 
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des 
UmfangsunsererLeistungspflichterforderlichist.Siemüssendabeiins-
besonderefolgendePflichtenbeachten:
•   Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforder-

lichenFeststellungen zu ermöglichenoder die dabei erforderliche
Wartezeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen 
oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort ent-
fernt, müssen sie die Feststellungen unverzüglich nachträglich 
ermöglichen(Unfallfluchtnach§142Strafgesetzbuch).

•   Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignis-
ses, zumUmfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht
wahrheitsgemäßundvollständigbeantworten.Wirkönnenverlangen,
dassSieunsinTextformantworten.

•   Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen 
billigerweise  zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

•   Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen 
Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

•   Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadener-
eignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es
Ihnen zumutbar ist.

E.1.1.4 Schadenminderungspflicht
Siesindverpflichtet,beiEintrittdesSchadenereignissesnachMöglich-
keit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Sie 
haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

E.1.2.1 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
WerdengegenSieAnsprüchegeltendgemacht,sindSieverpflichtet,uns
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzu-
teilen.

E.1.2.2 Anzeige von Kleinschäden
Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 
500 EUR beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie 
uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung 
nicht gelingt.

E.1.2.3 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
WirdeinAnspruchgegenSiegerichtlichgeltendgemacht (z.B.Klage, 
Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.

E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir 
sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.1.2.5 Bei drohendem Fristablauf
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von 
uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichenRechtsbehelf
(z.B.Widerspruch) einlegen.

E.1.2.6 Besondere Anzeigepflicht bei Umweltschäden nach dem Umwelt-
schadensgesetzt (USchadG)
Siesindverpflichtet,unsjedesSchadenereignis,daszueinerLeistung
nachdemUSchadGführenkönnte,–soweitzumutbar–sofortanzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben worden sind.

E.1.2.7FernersindSieverpflichtet,unsjeweilsunverzüglichundumfas-
send zu informieren über:
•   die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zustän-

digeBehörde,
• behördlichesTätigwerdenwegen derVermeidung oderSanierung

eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,
•   die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denenAufwendungenzurVermeidung,BegrenzungoderSanierung
eines Umweltschadens,

•  den Erlass eines Mahnbescheids,
•  eine gerichtliche Streitverkündung,
• dieEinleitungeinesstaatsanwaltlichen,behördlichenodergerichtli-

chen Verfahrens.

E.1.2.8SiemüssennachMöglichkeitfürdieAbwendungundMinderung
des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für 
Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und 
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für 
dieBearbeitungdesSchadenswichtig sind,müssenSieunsmitteilen
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.

E.1.2.9MaßnahmenundPflichtenimZusammenhangmitUmweltschä-
den sind unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.1.2.10 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 
Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung durch uns bedarf es nicht.

E.1.2.11 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfah-
rens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen 
wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

E.1.3.1 Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie 
abweichendvonE.1.1.1verpflichtet,unsdiesunverzüglich inTextform
anzuzeigen. 
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E.1.3.2 Einholen unserer Weisung
VorBeginnderVerwertungoderderReparatur des Fahrzeugs bzw. mit-
versicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 
Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, 
soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.1.3.3 Anzeige bei der Polizei
Übersteigt ein Entwendungs-, Brand-oderTierschadendenBetragvon
250EUR,sindSieverpflichtet,dasSchadenereignisderPolizei unver-
züglich anzuzeigen.

E.1.4 Zusätzlich bei den Schutzbriefleistungen

E.1.4.1 Einholen unserer Weisung 
Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen müssen Sie unsere Wei-
sungen ein holen, soweit die Umstände dies gestatten, und befolgen, 
soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

E.1.4.2 Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht
Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht
gestatten. Außerdem müssen Sie uns Originalbelege zum Nachweis der 
Schadenhöhe vorlegen und die behandelndenÄrzte imRahmen von
§213VersicherungsvertragsgesetzvonderSchweigepflichtentbinden.

E.1.5 Zusätzlich beim Fahrerschutz

E.1.5.1 Medizinische Versorgung 
Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns führen kann, müssen 
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen 
und uns unterrichten.

E.1.5.2 Medizinische Aufklärung
FürdiePrüfungunsererLeistungspflichtbenötigenwirmöglicherweise
Auskünfte von
•   Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht 

haben,
• anderenVersicherern,VersicherungsträgernundBehörden.
Siemüssenesunsermöglichen,dieerforderlichenAuskünftezuerhal-
ten.DazukönnenSiedenÄrztenunddengenanntenStellenerlauben,
uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die Auskünfte 
selbst einholen und uns zur Verfügung stellen. 

WirbeauftragenÄrzte,fallsdiesfürdiePrüfungunsererLeistungspflicht
erforderlich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. 
Wir tragen die notwendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch 
die Untersuchung entsteht.

Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte 
Berichtealsbalderstelltwerden.

E.1.5.3 Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
Siemüssenalles tun,wasderAufklärungmöglicherAnsprüchegegen
Drittedienenkann.InsbesonderemüssenSieunsereFragenzumögli-
chen Ansprüchen gegen Dritte, die sich auf den Umfang unserer Leis-
tungspflichtauswirkenkönnen,wahrheitsgemäßundvollständigbeant-
worten. Entsprechende Nachweise müssen Sie uns vorlegen.

E.1.5.4 Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte
SiehabenIhrenAnspruchgegendenDrittenunterBeachtungderForm-
und Fristvorschriften zu wahren, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

E.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
VerletzenSievorsätzlicheineIhrerinE.1.1bisE.1.5geregeltenPflich-
ten,habenSiekeinenVersicherungsschutz.VerletzenSieIhrePflichten
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entsprechen den Verhältnis zu kürzen. Wei-
senSienach,dassSiediePflichtnichtgrob fahrlässigverletzthaben,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer 
Auskunfts- oder Aufklärungspflicht imSchadenfallgilt folgendeweitere
Voraussetzung:WirhabenSiezuvordurchgesonderteMitteilunginText-
form auf diese Rechtsfolge hin gewiesen. 

DieseHinweispflichtbestehtjedochnicht
•   bei Falschangaben zum Versicherungsfall oder zum Umfang unserer 

Leistungspflicht, die von Ihnen ohne unser vorherigesAuskunfts-
oder Aufklärungsverlangen getätigt werden oder 

• beiVerletzungderPflicht,denUnfallortnichtzuverlassen,ohnedie
gesetzlicherforderlichenFeststellungenzuermöglichenundohnedie
dabeierforderlicheWartezeitzubeachten(Unfallflucht,E.1.1.3).

E.2.2AbweichendvonE.2.1sindwirzurLeistungverpflichtet,soweitSie
nachweisen, dass die Pflichtverletzungweder für dieFeststellungdes
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflichtursächlichwar.Diesgiltnicht,wennSiediePflichtarglis-
tig verletzen.

E.2.3 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungistdiesichausE.2.1erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
chertenPersonengegenüberaufdenBetragvonhöchstensje2.500EUR
beschränkt.

E.2.4 Die LeistungsfreiheiterweitertsichaufeinenBetragvonhöchstens
je 5.000 EUR, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht
nachE.1.1.3undE.1.1.4
•  vorsätzlich und 
•  in besonders schwerwiegender Weise 
verletzt haben.Dies ist z.B. bei unerlaubtemEntfernen vomUnfallort
trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 

E.2.5 Vollständige Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung
VerletzenSieIhrePflichteninderAbsicht,sichodereinemandereneinen
rechtswidrigenVermögensvorteil zu verschaffen, sindwir von unserer
LeistungspflichthinsichtlichdeserlangtenVermögensvorteilsvollständig
frei.

E.2.6 Besonderheiten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bei 
Rechtsstreitigkeiten
VerletzenSieIhrePflichtennach
•  E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche),
• E.1.2.3(AnzeigegerichtlichgeltendgemachterAnsprüche)oder
•  E.1.2.4 (Prozessführung durch uns)
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den 
Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung 
erheblich hinausgeht, gilt:
• BeivorsätzlicherVerletzungsindwirhinsichtlichdesvonunszuzah-

lendenMehrbetragsvollständigvonunsererLeistungspflichtfrei.
• BeigrobfahrlässigerVerletzungsindwirberechtigt,unsereLeistung

hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

F RECHTE UND PFLICHTEN DER MITVERSICHERTEN PERSONEN

F.1 Pflichten mitversicherter Personen
FürmitversichertePersonen findendieRegelungen zu IhrenPflichten
sinngemäße Anwendung. Dies gilt für die Technische Aufsicht nur inso-
weit, wie es nach der Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung
zulässig ist.
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F.2 Ausübung der Rechte
Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versi-
cherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit 
nichts anderes geregelt ist. 
Eine andere Regelung ist das Geltendmachen von Ansprüchen in der 
Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungnachA.1.2.

F.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Perso-
nen
SindwirIhnengegenübervonderVerpflichtungzurLeistungfrei,sogilt
dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:
GegenübermitversichertenPersonenkönnenwirunsaufdieLeistungs-
freiheit nur berufen, wenn
•   die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person 

des Mitversicherten vorliegen oder 
•   diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge 

grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. 

G LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG DES VERTRAGS, VERÄUSSERUNG 
DES FAHRZEUGS, WAGNISWEGFALL

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

G.1.1 Vertragsdauer
Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.

G.1.2 Automatische Verlängerung
Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlän-
gert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder 
wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach 
Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um 
die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag 
beginnen zu lassen.

G.1.3 Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet 
der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungs-
vertrag kündigen?

G.2.1 Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
SiekönnendenVertragzumAblaufdesVersicherungsjahreskündigen.
Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor 
Ablauf zugeht.

G.2.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Siesindberechtigt,einenvorläufigenVersicherungsschutzzukündigen.
Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.

G.2.3 Kündigung nach einem Schadenereignis
Nach demEintritt einesSchadenereignisses könnenSie denVertrag
kündigen. Die KündigungmussunsinnerhalbeinesMonatsnachBeen-
digung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder inner-
halb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zuUnrecht
abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kraftfahrzeug-
HaftpflichtversicherungdieWeisungerteilen,esüberdenAnspruchdes
DrittenzueinemRechtsstreitkommenzulassen.AußerdemkönnenSie
in der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungdenVertragbiszumAblauf
eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4Sie könnenbestimmen,obdieKündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam 
werden soll.

G.2.5 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs
Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der 
Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist 
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kün-
digen.Bei fehlenderKenntnisvomBestehenderVersicherungbeginnt
die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis. Der Erwerber kann 
bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum 
Ablauf des Vertrags endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab 
und legterbeiderZulassungsbehördeeineVersicherungsbestätigung 
vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. 
Die KündigungwirdzumBeginnderneuenVersicherungwirksam.

G.2.7 Kündigung bei Beitragserhöhung
ErhöhenwiraufgrundunseresBeitragsanpassungsrechtsnachJ.1bis
J.3denBeitrag,könnenSiedenVertrag innerhalbeinesMonatsnach
Zugang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung kündigen. Die
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Beitragserhöhungwirksamgewordenwäre.Wirteilenihnendie
BeitragserhöhungspätestenseinenMonatvordemWirksamwerdenmit
und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir bei 
einer BeitragserhöhungnachJ.3denUnterschiedzwischenbisherigem
undneuemBeitragkenntlich.AußerdemstellenwirsowohlfürdieKfz-
Haftpflicht-alsauchfürdieKaskoversicherungdemneuenBeitragden
Beitraggegenüber,denSieohneÄnderungennachJ.1bisJ.3zuzahlen
hätten.

G.2.8 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die ArtundVerwendungdesFahrzeugsnachK.5underhöht
sich derBeitrag dadurch ummehr als 10%, könnenSie denVertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen.
G.2.9 Kündigung bei Veränderung des Schadenfreiheitsrabatt-Systems
Ändern wir das Schadenfreiheitsrabatt-SystemnachJ.6könnenSieden
Vertrag inner halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die 
Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen 
Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.2.10 Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
ÄndernwirunsereTarifstrukturnachJ.7,könnenSiedenVertraginner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Änderung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin.

G.2.11 Kündigung bei Bedingungsänderung
Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach N
Gebrauch,könnenSiedenVertraginnerhalbeinesMonatsnachZugang
unsererMitteilungüberdieBedingungsanpassungkündigen.DieKündi-
gung ist sofort wirksam, frühestens je doch zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Bedingungsänderung.Wir teilenIhnendieÄnderungspä-
testens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungs-
vertrag kündigen?

G.3.1 Kündigung zum Ablauf
WirkönnendenVertragzumAblaufdesVersicherungsjahreskündigen.
Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat 
vor Ablauf zugeht.
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G.3.2 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
Wirsindberechtigt,einenvorläufigenVersicherungsschutzzukündigen.
Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam.

G.3.3 Kündigung nach einem Schadenereignis
NachdemEintritteinesSchadenereignisseskönnenwirdenVertragkün-
digen. Die KündigungmussIhneninnerhalbeinesMonatsnachBeendi-
gung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb eines 
Monats zugehen, nachdem wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt
haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu 
einemRechtsstreit kommen zu lassen.Außerdem könnenwir in der
Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungdenVertragbiszumAblaufeines
Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergange-
nen Urteils kündigen.
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam.

G.3.4 Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zin-
sen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der 
zweiwöchigenFristgezahlt,könnenwirdenVertragmitsofortigerWir-
kung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese 
BeträgeinnerhalbeinesMonatsabZugangderKündigung zahlen (siehe 
auch C.2.4).

G.3.5 Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahr-
zeugs
HabenSieeine IhrerPflichtenbeiGebrauchdesFahrzeugsnachD.1
verletzt,könnenwirinnerhalbeinesMonats,nachdemwirvonderPflicht-
verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen.Dies gilt nicht, wennSie nachweisen, dassSie die Pflicht
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.
G.3.6 Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
ÄndertsichdieArtoderVerwendungdesFahrzeugsnachK.5,können
wirdenVertragmitsofortigerWirkungkündigen.BeruhtdieVeränderung
auf leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

G.3.7 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs
BeiVeräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 
könnenwir demErwerber gegenüber kündigen.Wir habendieKündi-
gung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem 
wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt 
haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1DieKraftfahrzeug-Haftpflicht-undKaskoversicherung sind jeweils 
rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge 
berührt das Fortbestehen anderer nicht. Die Schutzbriefleistungen,der
Fahrerschutz und die Rechtsschutzversicherung sind rechtlich selbst-
ständigeVerträge;diesestehenunterderauflösendenBedingungdes
FortbestandesderKraftfahrzeugHaftpflichtversicherung.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlas-
ses zu einem dieser Verträge die gesamte Kraftfahrtversicherung für das 
Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Verträgennureinen,könnenSiedieKündigung auf die gesamte Kfz-Ver-
sicherung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer 
Fortsetzung der anderen Verträge nicht einverstanden sind. Entspre-

chend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu kündigen, 
wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 

G.4.4G.4.1undG.4.2findenentsprechendeAnwendung,wennineinem
Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Jede KündigungmussvonunsschriftlichundvonIhneninTextformerfol-
gen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
BeieinerKündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der 
aufdieZeitdesVersicherungsschutzesentfallendeBeitraganteiligzu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

G.7.1 Übergang der Versicherung auf den Erwerber
Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber 
über. Dies gilt nicht für den Fahrerschutz.

G.7.2Wirsindberechtigtundverpflichtet,denBeitragentsprechendden
Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Ver-
trags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse 
des Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs 
ermitteltwird.DerneueBeitraggiltabdemTag,deraufdenÜbergang
der Versicherung folgt.

G.7.3DenBeitragfürdielaufendeZahlungsperiodekönnenwirentweder
von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

G.7.4 Anzeige der Veräußerung
SieundderErwerbersindverpflichtet,unsdieVeräußerung des Fahr-
zeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter 
den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust 
des Versicherungsschutzes.

G.7.5 Kündigung des Vertrags
Im Falle der VeräußerungkönnenderErwerbernachG.2.5undG.2.6
oderwirnachG.3.7denVertragkündigen.DannkönnenwirdenBeitrag
nur von Ihnen verlangen.

G.7.6 Zwangsversteigerung
Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn 
Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
FälltdasversicherteWagnisendgültigweg,stehtunsderBeitragbiszu
dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H AUSSERBETRIEBSETZUNG, SAISONKENNZEICHEN, FAHRTEN 
MIT UNGESTEMPELTEN KENNZEICHEN

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

H.1.1 Ruheversicherung
Wird das versicherte Fahrzeug außerBetrieb gesetzt und soll es zu
einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der 
Vertrag nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, 
wenndieZulassungsbehördeunsdieAußerbetriebsetzung mitteilt. Dies 
gilt nicht, wenn die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen 
beträgt oder Sie die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen Versi-
cherungsschutzes verlangen. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge 
mit Versicherungskennzeichen (z.B. Mofas), Wohnwagenanhänger
sowie bei Verträgen mit aus drücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.
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H.1.4 Umfang der Ruheversicherung
Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während 
der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungs-
schutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst
•  die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
•  die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der 

Außer betriebsetzung eine Vollkasko- oder eine Teilkaskoversiche-
rung bestand.

H.1.5 Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das
Fahrzeug 
• ineinemEinstellraum(z.B.einerEinzel-oderSammelgarage)oder
•   auf einem umfriedeten Abstellplatz(z.B.durchZaun,Hecke,Mauer

umschlossen) 
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das Fahrzeug außer-
halbdieserRäumlichkeitennichtgebrauchen.VerletzenSieIhrePflich-
ten, sind wir unter den Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei.

H.1.6 Wiederanmeldung
Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbe-
triebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. 
Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich mitzutei-
len.

H.1.7 Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate 
nach der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

H.1.8MeldenSiedasFahrzeugwährenddesBestehensderRuheversi-
cherung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers 
wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den ande-
ren Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkenn zeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, 
gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf 
dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach 
H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den 
HalterzuständigenZulassungsbezirksundeinesangrenzendenBezirks
in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese
Fahrten 
•  im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder 
•   wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasunter-

suchung 
durchgeführt werden. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

H.3.1 Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
und den Schutzbriefleistungen
In der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungunddenSchutzbriefleistun-
gen besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit unge-
stempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes 
Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

H.3.2 Was sind Zulassungsfahrten?
Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulas-
sungsverfahren stehen. Dies sind:

•   Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette 
sowie Fahrten zur Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer 
Sicherheitsprüfung innerhalb des zuständigen Zulassungsbezirks 
undeinesangrenzendenBezirksmitungestempeltenKennzeichen,
wenndieZulassungsbehördevorabeinsolcheserteilthat.

•   Für Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher 
zugeteilten Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeugs.

I SCHADENFREIHEITSRABATT-SYSTEM

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In derKraftfahrzeug-Haftpflicht- und derVollkaskoversicherung richtet 
sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der sich daraus 
ergebendeBeitragssatz nach IhremSchadenverlauf. Siehe dazu die
Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für die folgenden Fahrzeuge:
•  Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen,
•  Anhänger,
•  Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
•  amtlich abgestempelte rote Kennzeichen.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt IhrVertragohneÜbernahmeeinesSchadenverlaufs nach I.6
und liegt keine der Voraussetzungen nach I.2.2 für eine Einstufung in die 
SF-Klasse ½ oder eine SondereinstufungnachI.2.3ineineandereSF-
Klasse vor, wird er in die Klasse 0 eingestuft.

I.2.2 Ersteinstufung in SF-Klasse 1/2
BeginntIhrVertragfüreinenPkw ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen erfüllt ist:
a) Zweitwagenregelung
  Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in 

der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungmindestens in dieSF-
Klasse 1/2 eingestuft ist.

b) Partnerregelung (Ehegattenregelung)
  Auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner 

(mit selber Anschrift   ) ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem 
Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungmindestens
in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist.

c) Führerscheinregelung
  Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis, 

die von einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) erteilt wurde oder dieser nach I.2.7 gleichgestellt ist, seit 
mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw, Krafträdern oder 
Leichtkrafträdern, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, 
berechtigt sind.

d) Fahranfängerregelung
  Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw zugelassen und bei uns ver-

sichert, der zu diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 2 ein-
gestuft ist.

I.2.3 Sonderersteinstufungen in SF 2 oder in dieselbe SF-Klasse wie das 
Erstfahrzeug
AlsKundederVHVkönnenSieunterdennachfolgendbeschriebenen
Voraussetzungen eine günstigere Einstufung erhalten. Diese Sonderer-
steinstufung wirkt jedoch ausschließlich für die Laufzeit des Vertrages bei 
der VHV.

I.2.3.1 Sonderersteinstufung in SF 2
BeginntIhrVertragfüreinenPkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein 
Leichtkraftrad oder ein Campingfahrzeug ohne Übernahme eines Scha-
denverlaufs nach I.6, wird er unter folgenden Voraussetzungen in die SF-
Klasse 2 eingestuft:
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a) verbesserte Zweitfahrzeugregelung
 •  Für Sie ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad 

oder Campingfahrzeug als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns 
oder einem anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeit-
punkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungmindestensin
die SF-Klasse 2 eingestuft.

 •  Das Zweitfahrzeug ist ebenfalls auf Sie oder Ihren mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), 
denWerksangehörigeneinesAutomobilherstellers, Leasingge-
ber, Geschäftsführer, Gesellschafter, Firmeninhaber bzw. behin-
dertes Kind / Elternteil zugelassen.

 • BeideFahrzeugesindnichtfüreinejuristischePersonbzw.Per-
sonengesellschaft versichert.

b) verbesserte Partnerregelung (Ehegattenregelung)
 •  Auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner 

(mit selber Anschrift) ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, 
Leichtkraftrad oder Campingfahrzeug zugelassen, bei uns oder 
einem anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in 
der Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungmindestensindieSF-
Klasse 2 eingestuft.

 •  Das Zweitfahrzeug ist auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den 
Werksangehörigen einesAutomobilherstellers, Leasinggeber,
Geschäftsführer, Gesellschafter bzw. behindertes Kind / Elternteil 
zugelassen.

 • BeideFahrzeugesindnichtfüreinejuristischePersonbzw.Per-
sonengesellschaft versichert.

c) verbesserte Fahranfängerregelung
 •  Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, 

Leichtkraftrad oder Campingfahrzeug zugelassen, bei uns versi-
chert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft.

 •  Das zu versichernde Fahrzeug ist auf Sie oder Ihren mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), 
denWerksangehörigeneinesAutomobilherstellers, Leasingge-
ber, Geschäftsführer, Gesellschafter bzw. behindertes Kind / 
Elternteil zugelassen.

 • BeideFahrzeugesindnichtfüreinejuristischePersonbzw.Per-
sonengesellschaft versichert.

I.2.3.2 Sonderersteinstufung in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug 
– Zweitfahrzeugregelung für Alleinnutzer
BeginntIhrVertragfüreinenPkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein 
Leichtkraftrad oder ein Campingfahrzeug als Zweitfahrzeug ohne Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in dieselbe Schadenfrei-
heitsklasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:
•  Auf Sie ist bereits ein Pkw als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns oder 

einem anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in der 
Kraftfahrzeug-HaftpflichtversicherungmindestensindieSchadenfrei-
heitsklasse SF 1/2 eingestuft.

•  Das Zweitfahrzeug wird ebenfalls auf Sie zugelassen.
• BeideFahrzeugewerdenausschließlichvonIhnengenutzt.
• BeideFahrzeugesindnicht füreine juristischePersonbzw.Perso-

nengesellschaft versichert.

I.2.3.3 Wegfall der Voraussetzungen für die Sonderersteinstufungen
FüreineEinstufungnachI.2.2a),b)undd)bzw.I.2.3.1oderI.2.3.2istdie
Bestätigung derSF-Klasse durch denVersicherer desErstfahrzeugs
maßgebend. 
DieSondereinstufungen nach I.2.3.1 und I.2.3.2werden nur solange
gewährt, wie die jeweils genannten Voraussetzungen erfüllt werden und/
oder der Versicherungsvertrag Ihres Erstfahrzeugs besteht. 
Im Falle der BeendigungdesVertragsdesErstfahrzeugsentfälltdiese
SondereinstufungabBeginndesnächstenVersicherungsjahres.
Ihr Vertrag wird dann ab diesem Zeitpunkt so eingestuft, als hätte ihm zu 
BeginndieEinstufungI.2.1oderI.2.2zugrundegelegen.

I.2.3.4 Bestätigung an den Nachversicherer
Im Falle eines Versichererwechsels erhält Ihr Nachversicherer entgegen 
denBestimmungen der I.8.2 eineBestätigung desSchadenfreiheits-
rabattes, der sich ohne die Sondereinstufungnach I.2.3.1bzw. I.2.3.2
ergeben hätte.

I.2.3.5 Ist auf Sie bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad 
oder Campingfahrzeug zugelassen, gilt nur die Regelung nach I.2.2 a), 
I.2.3.1a)bzw.I.2.3.2.

I.2.4 Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen oder 
roten Kennzeichen
DieErsteinstufungsmöglichkeitennach I.2.2 und I.2.3 gelten nicht für
Fahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder 
ein rotes Kennzeichen führen.

I.2.5 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung in der Vollkaskoversicherung
Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad, ein Trike, ein Quad, 
ein Leichtkraftrad, ein Campingfahrzeug, ein Lieferwagen (Lkwbis3,5t
zulässige Gesamtmasse) im Werkverkehr oder eine landwirtschaftliche 
Zugmaschine und schließen Sie neben der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung eine Vollkaskover sicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr 
ab(sieheG.1.2),könnenSieverlangen,dassdieEinstufungnachdem
Schadenverlauf der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfolgt.Dies
gilt nicht, wenn für das ver sicherte Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im 
Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten 12 Monate bereits eine Vollkasko-
versicherungbestandenhat;indiesemFallübernehmenwirdenScha-
denverlauf der Vollkaskoversicherung nach I.6.

I.2.6 Führerscheinsonderregelung
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw in der Klasse 0 begonnen, stufen wir ihn auf 
IhrenAntragbesserein,sobaldSiedreiJahreimBesitzeinerFahrerlaub-
nis für Pkw sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:
•  der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
•  Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des europäischen 

Wirtschaftsraums ausgestellt worden oder diesen nach I.2.7 gleich-
gestellt.

I.2.7 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse
Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) sind Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedstaat des EWR 
gleichgestellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisver-
ordnung 
•   ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrie-

benwerdenkönnenoder
• nachErfüllungderAuflagenumgeschriebensind.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zur Hauptfälligkeit nach seinem Schadenverlauf 
imvergangenenKalenderjahrneuein.BeieinemSchadenereignisistder
Tag der Schadenmeldung maßgeblich.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der Hauptfälligkeit des Vertrages.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und 
hat der Ver sicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen 
bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der 
jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
(siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine 
Besserstufungnach I.3.2 nur vor,wenndieSaisonmindestens sechs
Monate beträgt.
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I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klasse 1/2 bzw. Klasse S,  
0 oder M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres 
ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 
1/2 bzw. aus den Klassen S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die 
SF-Klasse 1 ein.

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres 
mit einer Einstufung in SF-Klasse 1/2 oder Klasse 0 begonnen und 
bestand bis zum31.Dezembermindestens sechsMonateVersiche-
rungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des fol-
genden Kalenderjahres wie folgt eingestuft:
•  von SF-Klasse 1/2 nach SF-Klasse 1,
•  von Klasse 0 nach SF-Klasse 1/2.

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, 
wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Vor-
aussetzungen vor:
•   Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalender-

jahres ununterbrochen bestanden und 
•   uns ist in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden, für das 

wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. 
Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung, Prozesse, 
LeistungenausdemBereichdeserweitertenUmfangsderKraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung für selbstfahrende Vermietfahrzeuge
(A.1.6.1), für Schutzbriefleistungen (A.3),Fahrerschutz (A.4) und 
Auslandschutz (N). 

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils 
als schadenfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a) Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen: 
 •  nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen 

untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder 
 • wegenderAusgleichspflicht aufgrundeinerMehrfachversiche-

rung.
b) WirlösenRückstellungenfürdasSchadenereignisindendreiauf

die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Ent-
schädigung geleistet zu haben.

c) DerSchädigeroderdessenHaftpflichtversicherungerstattenuns
unsere Entschädigung in vollem Umfang.

d)  Wir leisten in der Vollkaskoversicherung oder bilden Rückstellun-
gen für ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversicherung 
fällt.

e)  Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch, 
weil 

 • einePersonmiteinergesetzlichvorgeschriebenenHaftpflicht-
versicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang 
haftet, 

 • SieabergegenüberdemHaftpflichtversichererkeinenAnspruch
haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise versagt hat.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns 
während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse 
melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden 
müssen. Hiervon ausge nommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als scha-
denfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädi-
gungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren 
Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück.

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Sie könneneineRückstufung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne 
vertraglicheoder gesetzlicheVerpflichtungerstatten.Um Ihnenhierzu
Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schaden-
regulierungüber dieHöheunsererEntschädigung.Voraussetzung ist,
dass unsere Entschädigung nicht mehr als 1.000 EUR beträgt. Erstatten 
Sie uns die Entschädigung innerhalb von 12 Monaten nach unserer Mit-
teilung,wird IhrKraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsvertragalsscha-
denfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die 
HöhedesErstattungsbetragsunterrichtetundmüssenwireineweitere
Entschädigung leisten, führt dies nicht zu einerErhöhungdesErstat-
tungsbetrags.

I.5.2 Vollkaskoversicherung
In der Vollkaskoversicherung sindwir verpflichtet, Sie bei Entschädi-
gungsleistungenvonwenigerals1.000EURaufdieBerechtigungeiner
Erstattung hinzuweisen. Ihr Antrag auf Freistellung des Versicherungs-
vertrags von dem gemeldeten Schaden ist binnen 12 Monaten nach 
Zugang unserer Mitteilung zu stellen.

I.5.3 Rabattschutz
(nur für Pkwundsofernabgeschlossen;nichtbeigesetzlichenVersiche-
rungssummen) IhremVersicherungsscheinkönnenSieentnehmen,ob
der Rabattschutz vereinbart ist.

I.5.3.1 Wenn zum Zeitpunkt des Schadens der Rabattschutz besteht, 
wird pro Versicherungsjahr jeweils ein belastender Schaden gemäß I.4.2 
so behandelt, als sei er nicht gemeldet worden. Ihr Vertrag wird trotz des 
Schadens im Folgejahr in die nächst bessere Schadenfreiheitsklasse 
gestuft. Die Regelungen gemäß I.5 bleiben hiervon unberührt.

I.5.3.2 Voraussetzungen
Der Rabattschutz kann vereinbart werden, wenn sich Ihr Vertrag bei 
AbschlussdesRabattschutzesinderKfz-Haftpflicht-und–sofernverein-
bart – in der Vollkaskoversicherung mindestens in der Schadenfreiheits-
klasse3befindet.WirdnebenderKfz-Haftpflicht-aucheineVollkasko-
versicherung abgeschlossen, kann der Rabattschutz nur für beide Versi-
cherungsarten gleichzeitig abgeschlossen werden.

I.5.3.3 Wegfall der Voraussetzungen
Stellt sich nachträglich heraus, dass die genannten Voraussetzungen bei 
BeginndesRabattschutzesnichterfülltsind,entfälltdieserrückwirkend
fürbeideVersicherungsarten.DerBeitragszuschlagfürdenRabattschutz 
wird Ihnen rückwirkend ab Ver tragsbeginn erstattet. In diesem Fall erfolgt 
– sofern zwischenzeitlich ein Schaden fall eingetreten ist – eine Rückstu-
fung des Vertrages gemäß Anhang 1.

I.5.3.4 Laufzeit und Kündigung
Den RabattschutzkönnenSiefürdieDauereinesVersicherungsjahres
abschließen. Wenn Sie den Rabattschutz nicht spätestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich kündigen, verlängert sich 
dieser um jeweils ein Jahr. Nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgt 
für jeden belastenden Schaden eine Rückstufung gemäß Anhang 1.

I.5.3.5 Bescheinigung bei Wechsel des Versicherers
Im Falle eines Versichererwechsels erhält Ihr Nachversicherer entgegen 
denBestimmungen der I.8.2 eineBestätigung desSchadenfreiheits-
rabattes, der sich ohne den Rabattschutz ergeben hätte.
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I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei 
einem anderen Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des ver-
sichertenFahrzeugsunterdenVoraussetzungennachI.6.2undI.6.3in
folgenden Fällen übernommen:

I.6.1.1 Fahrzeugwechsel
Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs 
angeschafft.

I.6.1.2 Rabatttausch
a)  Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes 

Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversi-
cherungaußerBetriebundbeantragendieÜbernahmedesScha-
denverlaufs.

b)  Sie versichern ein weiteres Fahrzeug, das überwiegend von dem-
selben Personenkreis benutzt werden soll, wie das bereits versi-
cherte und beantragen, dass der Schadenverlauf von dem bisheri-
gen auf das weitere Fahrzeug übertragen wird. Sofern Sie den 
Schadenfreiheitsrabatt auf ein weiteres Fahrzeug übertragen, gilt 
für den anderen, weiter bestehenden Vertrag I.7.

I.6.1.3 Schadenverlauf einer anderen Person
Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen 
gefahren und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

I.6.1.4 Versichererwechsel
Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns 
gewechselt.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Vorausset-
zungen:

I.6.2.1 Fahrzeuggruppe
Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, 
gehörenderselbenFahrzeuggruppean,oderdasFahrzeug,vondemder
Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeug-
gruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird.
a) untere Fahrzeuggruppe:
  Krafträder, Trikes, Quads und Leichtkrafträder (mit Ausnahme von 

Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen), 
Pkw, Lieferwagen (Lkwbis3,5tzulässigeGesamtmasse)imWerk-
verkehr, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Rettungswagen, Kran-
kenwagen, BestattungsfahrzeugesowieCampingfahrzeuge.

b) mittlere Fahrzeuggruppe:
 Taxen,Mietwagen, Lieferwagen (Lkwbis3,5tzulässigeGesamt-

masse) im Güter verkehr, Lkwmitmehrals3,5tzulässigerGesamt-
masse und Zugmaschinen im Werkverkehr.

c) obere Fahrzeuggruppe:
 Lkwmitmehrals3,5tzulässigerGesamtmasseundZugmaschi-

nen im Güterverkehr, Abschleppwagen und Kraftomnibusse in 
jeder Verwendungsart.

I.6.2.2 Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung
WirübernehmendieSchadenverläufe inderKfz-Haftpflicht-und inder
Vollkasko versicherung nur zusammen. 

I.6.2.3 Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs 
von einer anderen Person nach I.6.1.3
Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für 
den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person von Ihnen 
gefahren wurde. Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:

a)  Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), ein 
Elternteil, Ihr Kind, Ihre Schwester / Ihren Bruder, IhreGroßmut-
ter / Ihren Großvater, Ihre Enkelin / Ihren Enkel oder Ihren Arbeit-
geber;

b)  Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Per-
sonvonIhnengefahrenwurdeglaubhaft;hierzugehörtinsbeson-
dere

 • eineErklärunginTextformvonIhnenundderanderenPerson;ist
die andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausrei-
chend;

 •  die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis 
dafür,dassSiefürdenentsprechendenZeitraumimBesitzeiner
gültigen Fahrerlaubniswaren;

c)  die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs 
an Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in 
vollemUmfangauf;

d)  die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei 
der Übernahme nicht mehr als 10 Jahre zurück.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf 
den Schaden verlauf aus?

I.6.3.1 Im Jahr der Übernahme
Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebset-
zung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, 
Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:
a) BeträgtdieUnterbrechunghöchstens6Monate,übernehmenwir

den Schadenverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unter-
brochen worden.

b) BeträgtdieUnterbrechungmehrals6Monate,abernichtmehrals
10 Jahre, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der 
Unterbrechung bestand. 

c) BeträgtdieUnterbrechungmehrals10Jahre,übernehmenwirden
schaden freien Verlauf nicht. Die Einstufung erfolgt dann nach I.2.

I.6.3.2 Im Folgejahr nach der Übernahme
In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstu-
fung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange 
der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme bestand:
a) BestandderVersicherungsschutzimKalenderjahrderÜbernahme

mindestens sechs Monate, wird der Vertrag entsprechend seines 
Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestan-
den.

b) BestandderVersicherungsschutzimKalenderjahrderÜbernahme
weniger als sechsMonate, unterbleibt eineBesserstufung trotz
schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der
Vollkaskoversicherungkönnennurzusammenabgegebenwerden.

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir 
diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrages 
nachI.2bekommenhätten.BefandsichIhrVertraginderKlasseModer
S, bleibt diese Einstufung bestehen.

I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres 
Vertrags nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs fol-
gende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
•  Art und Verwendung des Fahrzeugs,
• BeginnundEndedesVertragsfürdasFahrzeug,
• SchadenverlaufdesFahrzeugsinderKraftfahrzeug-Haftpflicht-und

der Vollkaskoversicherung,

33



•   Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die 
sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,

•   ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren 
nach derenBildung aufgelöstworden sind, ohne dassZahlungen
geleistet worden sind und

•   ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende 
Auskünfte erteilt worden sind.

Die Auskunft des Vorversicherers zum Schadenverlauf ist für die Einstu-
fung maß geblich.
Liegt uns zum Zeitpunkt, zu dem wir den Versicherungsschein ausstel-
len, die Vorversichererauskunft noch nicht vor, erfolgt die Einstufung 
Ihres Vertrags unter Vorbehalt.
Wir sind berechtigt, auch nach Abschluss des Vertrags die im Antrag oder 
imVersicherungsscheingenannteSchadenfreiheitsklasseunddenBei-
tragssatz ab Vertragsbeginn entsprechend der Auskunft des Vorversiche-
rers über den Schadenverlauf des anzurechnenden Vertrags zu ändern. 

I.8.2 VersichernSie nachBeendigung IhresVertrags in derKraftfahr-
zeug-Haftpflicht-undderVollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem 
anderenVersicherer, sindwir berechtigt und verpflichtet, diesem auf
Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug 
nach I.8.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. 
Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2 – werden 
nicht berücksichtigt.

J BEITRAGSÄNDERUNG AUFGRUND TARIFLICHER MASSNAHMEN

J.1 Typklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, 
könnenSie IhremVersicherungsscheinentnehmen,welcherTypklasse
Ihr Fahrzeug zu BeginndesVertragszugeordnetwordenist.
•   In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung16Klassenvon10bis25
•   In der Vollkaskoversicherung25Klassenvon10bis34
•   In der Teilkaskoversicherung24Klassenvon10bis33

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem 
Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu 
demallerFahrzeugtypenerhöhtoderverringert.ÄndertsichderScha-
denbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeug typen, 
kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse  
führen.Die damit verbundeneBeitragsänderungwirdmitBeginn des
nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

J.2 Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, 
wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der 
Wohnsitz,denunsdieZulassungsbehördezu IhremFahrzeugmitteilt.
IhremVersicherungsschein könnenSieentnehmen,welcherRegional-
klasse Ihr Fahrzeug zu BeginndesVertragszugeordnetwordenist.
a)  Für Pkw
 •  In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung12Klassen 

von 1 bis 12
 •  In der Vollkaskoversicherung 9 Klassen von 1 bis 9
 •  In der Teilkaskoversicherung 16 Klassen von 1 bis 16
b) Für Krafträder, Leichtkrafträder/-roller, Trikes und Quads
 •  In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung6Klassenvon 

1 bis 6
 •  In der Vollkaskoversicherung 4 Klassen von 1 bis 4
 •  In der Teilkaskoversicherung 8 Klassen von 1 bis 8
c) Für Campingfahrzeuge
 •  In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung4Klassenvon 

1 bis 4
 •  In der Vollkaskoversicherung 5 Klassen von 1 bis 5
 •  In der Teilkaskoversicherung 5 Klassen von 1 bis 5

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem 
Umfang sich der Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz 
desHaltersliegt,imVerhältniszuallenRegionenerhöhtoderverringert.
Ändert sich der Schadenbedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller 
Regionen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Regionalklasse 
führen.Die damit verbundeneBeitragsänderungwirdmitBeginn des
nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

J.3 Tarifänderung

J.3.1ÄnderungenderTarife (BeiträgeundTarifbestimmungen) finden
vomBeginndesnächstenVersicherungsjahresanaufbestehendeVer-
trägeAnwendung.Wir sind verpflichtet, IhnendieTarifänderung unter 
Kenntlichmachung der Unterschiede des alten und des neuen Tarifs spä-
testens einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich bekannt zu geben und 
SieinTextformüberIhrKündigungsrechtnachJ.4zubelehren.

J.3.2WirkönnenVersicherungsnehmerzumZweckederrisikogerechten
TarifierungnachgleichartigenMerkmalenzuGruppenvonRisikenver-
binden,umeinausgewogenesVerhältnisvonBeitragundLeistungzu
erlangen.ZuBeginnjedesneuenVersicherungsjahreskönnenfür jede
der nach gleichartigen Merkmalen gebildeten Gruppen Nachlässe 
gegenüber demallgemeinenVeränderungssatz des J.3.1 eingeräumt
werden, wenn eine nach den Grundsätzen der Versicherungsmathematik 
aufderGrundlagevonbeiunsvorhandenenDatendurchgeführteBewer-
tung dies rechtfertigt. Die Nachlässe gelten nur für das jeweils neue Ver-
sicherungsjahr. Risikogerechte Merkmale im Sinne des Vorgenannten 
sind z.B. rechtzeitigeZahlung derVersicherungsbeiträge,Dauer und
Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung, Zugehörigkeit zu einer
bestimmtenBelegschaftsowieMerkmaledesFahrzeugs.

J.4 Kündigungsrecht
FührteineÄnderungnachJ.1bisJ.3inderKraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung zu einer Beitragserhöhung,sohabenSienachG.2.7einKün-
digungsrecht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so 
besteht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu 
einer Beitragserhöhungführen.
Dies gilt für die Kaskoversicherung, die Schutzbriefleistungenundden
Fahrerschutz entsprechend.

J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsindwirberechtigt,denBei-
tragzuerhöhen,wennwiraufgrundeinesGesetzes,einerVerordnung
odereinerEU-Richtliniedazuverpflichtetwerden,denLeistungsumfang 
oderdieVersicherungssummenzuerhöhen.

J.6 Änderung des SF-Klassen-Systems
Wirsindberechtigt,dieBestimmungenfürdieSF-KlassennachAbschnitt
I und Anhang 1 zu ändern. Dies setzt voraus, dass ein unabhängiger 
Treuhänder bestätigt, dass die geändertenBestimmungen den aner-
kannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versicherungs-
technikentsprechen.DiegeändertenBestimmungenwerdenmitBeginn
des nächsten Versicherungsjahres wirksam. In diesem Fall haben Sie 
nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.

J.7 Änderung der Tarifstrukturen
Wirsindberechtigt,dieBestimmungenfürSF-Klassen,Regionalklassen, 
Typklassen, Tarifgruppen, Stärkemerkmale und Stärkeklassen zu 
ändern. Dies setzt voraus, dass ein unabhängiger Treuhänder bestätigt, 
dassdiegeändertenBestimmungendenanerkanntenGrundsätzender
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die 
geändertenBestimmungenwerdenmitBeginndesnächstenVersiche-
rungsjahres wirksam. In diesem Fall haben Sie nach G.2.10 ein Kündi-
gungsrecht.
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K BEITRAGSÄNDERUNG AUFGRUND EINES BEI IHNEN EINGE-
TRETENEN UMSTANDS

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
IhrBeitragkannsichaufgrundderRegelungenzumSchadenfreiheitsra-
batt-System nach Abschnitt I ändern.

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

K.2.1 Welche Änderungen werden berücksichtigt?
Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versicherungs-
scheinunterderÜberschrift „WeitereTarifierungsmerkmale“aufgeführ-
tes Merkmal zur Beitragsberechnung,berechnenwir denBeitragneu.
Dies kann zu einerBeitragssenkung oder zu einerBeitragserhöhung
 führen.

K.2.2 Auswirkung auf den Beitrag
DerneueBeitraggiltabdemTagderÄnderung.

K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleis-
tung,giltabweichendvonK.2.2derneueBeitragmitBeginndesMonats,
in dem die Änderungsmitteilung bei uns eingegangen ist.

K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug 
eineranderenRegionalklassezugeordnet,richtetsichderBeitragabder
UmmeldungbeiderZulassungsbehördenachderneuenRegionalklasse.

K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberech-
nung

K.4.1 Anzeige von Änderungen
Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift „wei-
tereTarifierungsmerkmale“aufgeführtenMerkmalszurBeitragsberech-
nung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.

K.4.2 Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtig-
ten Merkmale zur Beitragsberechnungzutreffen.AufAnforderunghaben
SieunsentsprechendeBestätigungenoderNachweisevorzulegen.

K.4.3 Folgen von unzutreffenden Angaben
Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberech-
nung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt und ist deshalb ein zu 
niedrigerBeitragberechnetworden,giltrückwirkendabBeginndeslau-
fendenVersicherungsjahresderBeitrag,derdentatsächlichenMerkma-
len zur Beitragsberechnungentspricht.

K.4.4 Haben Sie (a) vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder (b) 
Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger 
Beitragberechnetworden,werdenwirdenBeitrag–imFall(a)–rückwir-
kendabBeginn,und–imFall(b)–rückwirkendabBeginndeslaufenden
Versicherungsjahres nach den tatsächlich vorliegenden gefahrerhebli-
chen Umständen neu berechnen. In beiden Fällen werden wir eine Ver-
tragsstrafe von 50% eines Versicherungsbeitrags für das laufende Versi-
cherungsjahr erheben, die nach den tatsächlich vorliegenden gefahr-
erheblichen Umständen erhoben wird und sofort fällig ist.
Wir verzichten auf die uns zustehenden Rechte nach den §§ 19 bis 22 
und§§23bis26VVG.

K.4.5 Folgen von Nichtangaben
KommenSieunsererAufforderungschuldhaftnichtnachBestätigungen
oderNachweisevorzulegen,sindwirberechtigt,denBeitragrückwirkend
abBeginndeslaufendenVersicherungsjahresnachdenfürSieungüns-
tigsten Annahmen zu berechnen, wenn
• wirSieinTextformaufdendannzuzahlendenBeitragunddiedabei

zugrundegelegtenAnnahmenhingewiesenhaben;

•   und Sie auch innerhalb einer von uns gesetzten Antwortfrist von min-
destens 4 Wochen die zur Überprüfung der Beitragsberechnung
angefordertenBestätigungenoderNachweisenichtnachreichen.

K.5 Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwen-
dung des Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 4, müssen Sie uns 
diesanzeigen.BeiderZuordnungnachderVerwendungdesFahrzeugs
gelten ziehendes Fahrzeug und AnhängeralsEinheit,wobeidashöhere
Wagnismaßgeblichist.WirkönnenindiesemFalldenVersicherungsver-
tragkündigenoderdenBeitraganpassen.ErhöhenwirdenBeitragum
mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8.

L MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN UND GERICHTSSTÄNDE

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Wirmöchten,dassSiemitunszufriedensind!Solltedieseinmalnichtder
Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Ange-
legenheitklärenkönnen.
DarüberhinaushabenSieauchfolgendeMöglichkeiten:

L.1.1 Versicherungsombudsmann
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind 
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünsch-
tenErgebnisgeführthat,könnenSiesichandenOmbudsmann für Ver-
sicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach080632
10006Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. 
Wirhabenunsverpflichtet,andemSchlichtungsverfahren teilzunehmen.
Verbraucher,diediesenVertragonline(z.B.übereineWebseiteoderper
E-Mail)abgeschlossenhaben,könnensichmit ihrerBeschwerdeauch
online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre 
BeschwerdewirddannüberdiesePlattformandenVersicherungsom-
budsmannweitergeleitet.FürFragenkönnenSiesichauchperE-Mailan
uns wenden: service@vhv.de.

L.1.2 Versicherungsaufsicht
SindSiemitunsererBetreuungnichtzufriedenodertretenMeinungsver-
schiedenheitenbeiderVertragsabwicklungauf,könnenSiesichauchan
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen 
unterliegenwirderAufsichtderBundesanstaltfürFinanzdienstleistungs-
aufsicht(BaFin).

BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117Bonn
E-Mail:poststelle@bafin.de
Tel.:0228.4108-0;Fax0228.4108-1550

BittebeachtenSie,dassdieBaFinkeineSchiedsstelleistundeinzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

L.1.3 Rechtsweg
AußerdemhabenSiedieMöglichkeit,denRechtswegzubeschreiten.
Hinweis:BeiMeinungsverschiedenheitenzurSchadenshöheinderKas-
koversicherungkönnenSieauchdasSachverständigenverfahren nach 
A.2.6 nutzen. 
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L.2 Gerichtsstände

L.2.1 Wenn Sie uns verklagen
Ansprücheaus IhremVersicherungsvertrag könnenSie insbesondere
bei folgenden Gerichten geltend machen:
• demGericht,dasfürIhrenWohnsitzörtlichzuständigist,
•   dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-

endeNiederlassungörtlichzuständigist.

L.2.2 Wenn wir Sie verklagen
WirkönnenAnsprücheausdemVersicherungsvertraginsbesonderebei
folgenden Gerichten geltend machen:
• demGericht,dasfürIhrenWohnsitzörtlichzuständigist,
•   dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 

IhresBetriebsbefindet,wennSiedenVersicherungsvertragfürIhren
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

L.2.3 Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
Für denFall, dassSie IhrenWohnsitz, Ihren gewöhnlichenAufenthalt
oder Ihren Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr 
WohnsitzodergewöhnlicherAufenthaltimZeitpunktderKlageerhebung
nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht 
als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

M BEDINGUNGSÄNDERUNG

M.1EinzelneBedingungenkönnenwirmitWirkungfürbestehendeVer-
sicherungsverträge ändern, ergänzen oder ersetzen,
•   wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese 

Bedingungenbetrifftoderaufderdieseberuhen,
• bei einer dieseBedingungen unmittelbar betreffenden neuenoder

geändertenhöchstrichterlichenRechtsprechung,
• wenneinGerichteinzelneBedingungenrechtskräftigfürunwirksam

erklärt oder
• wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese

BedingungendurchVerwaltungsakt alsmit geltendemRecht nicht
vereinbar beanstandet und die VHV zur Abänderung auffordert

unddadurcheinedurchgesetzlicheBestimmungennichtzuschließende
Vertragslücke entstanden ist und dasVerhältnisBeitragsleistung und
VersicherungsschutzinnichtunbedeutendemMaßegestörtwird.
DiesgiltnurfürBedingungen,diefolgendeBereichebetreffen:
• UmfangdesVersicherungsschutzes;
•  Deckungsausschlüsse und
• PflichtendesVersicherungsnehmersundderVersicherten.

M.2DiegeändertenBedingungendürfenSiealseinzelneRegelungund
in Zusammenhang mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung.

M.3 Diegeänderten,ergänztenoderersetztenBedingungensindIhnen
schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläu-
tern. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Mona-
tennachBekanntgabeinTextformwidersprechen.Hieraufwerdenwirbei
derBekanntgabeausdrücklichhinweisen.ZurWahrungderFristgenügt
die rechtzeitige Absendung Ihres Widerspruchs.
BeifristgemäßemWiderspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.

N AUSLANDSCHUTZ – BESONDERER SCHUTZ BEI EINEM UNVER-
SCHULDETEN VERKEHRSUNFALL IM AUSLAND 
(nur für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes, Quads und Wohn-
mobile;nichtbeigesetzlichenVersicherungssummen–nichtbeiKurz-
zeitkennzeichen und sofern vereinbart)

N.1 Was ist versichert?

N.1.1 Verkehrsunfall
Erleidet eine versicherte Person mit dem versicherten Fahrzeug auf einer 
Reise im Ausland einen Unfall, bei dem der Unfallgegner Schuld hat oder 

haftet, ersetzen wir den Personen- und Sachschaden, für den der Unfall-
gegner einzutreten hat, so, als ob der Unfallgegner bei uns kraftfahrzeug-
haftpflichtversichertwäre.

N.1.2 Personen- und Sachschaden
EinPersonenschadenliegtvor,wenneinePersonverletztodergetötet
wird.EinSachschadenliegtvor,wennSachenbeschädigtoderzerstört
werden oder abhandenkommen.

N.1.3 Gegnerisches Fahrzeug
BeimgegnerischenUnfallfahrzeugmussessichumeinversicherungs-
pflichtigesKraftfahrzeughandeln,dasimAuslandzugelassenist.

N.1.4 Reise
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer 
Höchstdauervonfortlaufend12Wochen.AlsIhrständigerWohnsitzgilt
derOrt inDeutschland,andemSiebehördlichgemeldetsindundsich
überwiegend aufhalten.

N.2 Wer ist versichert?
Versichert sind Sie, alle berechtigten Fahrzeuginsassen, der Halter und 
derEigentümer desFahrzeuges.Rechte aus diesemVertrag können
aber nur Sie geltend machen.

N.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich auch auf einen mitgeführten Wohnwa-
gen-,Gepäck-oderBootsanhängersowieaufmitgeführtesGepäckund
die Ladung.

N.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Auslandschutz Versicherungsschutz im Geltungsbe-
reich der EU sowie in Großbritannien, Nordirland, Gibraltar, Island, Nor-
wegen, Schweiz und Liechtenstein. In Deutschland besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

N.5 Was leisten wir beim Auslandschutz?

N.5.1 Bis zu welcher Höhe leisten wir?
SiekönnenIhreAnsprüchedirektbeiunsgeltendmachen.Wirleistenbis
zu der mit uns in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungvereinbarten
Deckungssumme.DieHöheIhrerDeckungssummekönnenSiedemVer-
sicherungsschein entnehmen. Mehrere zeitlich zusammenhängende 
Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Scha-
denereignis.

N.5.2 Welches Recht gilt?
WirleistennachdeutschemRecht.BeistraßenverkehrsrechtlichenFra-
gen wenden wir das Recht des Unfalllandes an.

N.6 Fälligkeit, Abtretung, Zahlung für eine mitversicherte Person

N.6.1 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
WirsindverpflichtetnachIhremLeistungsantraginnerhalbeinesMonats
nachVorlage der zu dessenBeurteilung erforderlichenUnterlagen in
Textformzuerklären,obundinwelchemUmfangwirunsereLeistungs-
pflichtanerkennen.
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund 
undHöhegeeinigt,leistenwirinnerhalbvonzweiWochen.
StehtdieLeistungspflichtzunächstnurdemGrundenachfest,zahlenwir
– auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse. 

N.6.2 – entfällt –

N.6.3 Zahlung für eine mitversicherte Person
SiealsVersicherungsnehmer könnenunsereZahlung für einemitver-
sicherte Person an sich nur mit deren Zustimmung verlangen.
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N.7 Verpflichtung Dritter, Anrechnung der Leistungen Dritter

N.7.1 Wann gehen Leistungen Dritter vor?
Soweit imSchadenfall einDritter leistungspflichtig ist, oder einDritter
gegenüber den versicherten Personen eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgenzuerbringenhat,gehendieseLeistungspflich-
ten vor. 

N.7.2 Wann leisten wir vor?
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis zuerst an uns, sind wir zur 
Vorleistungverpflichtet.

N.7.3 Anrechnung
Leistungen eines Dritten, insbesondere eines ausländischen Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherers,werdenauf die LeistungendesVersiche-
rers angerechnet.

N.8 Was ist nicht versichert?

N.8.1 Genehmigte Rennen
KeinVersicherungsschutzbesteht fürSchäden,diebeiderBeteiligung
aneinerbehördlichgenehmigtenFahrveranstaltungentstehen,beider
es auf dieErzielung einerHöchstgeschwindigkeit ankommt.Dies gilt
auchfürdazugehörigeÜbungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verlet-
zungIhrerPflichtennachD.1.1.4dar.

N.8.2 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben. 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

N.8.3 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

O LEISTUNGSERWEITERUNGEN DER ZUSATZLEISTUNG  
EXKLUSIV
(nur für Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes und Quads); nicht bei
gesetzlichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn zeichen und 
sofern vereinbart

In Abweichung zu den Abschnitten A.1 und  gelten in der Zusatzleistung 
EXKLUSIVdiefolgendenBesonderheiten:

zu A.1.5.6.2 Erweiterte Eigenschadendeckung
In Ergänzung zu A.1.5.6.2 umfasst die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung auch solche Sachschäden, die von Ihnen als Versicherungsnehmer 
oder mitversicherten Personen an anderen eigenen und auf Sie zugelas-
senen Pkw, Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes und Quads (auch auf 
IhremeigenenGrundstück),IhnengehörendenGebäudenundsonstigen
Sachen verursacht werden.
Ihre Selbstbeteiligung für derartige Eigenschäden beträgt 500 EUR je 
Schadenereignis unddiemaximaleEntschädigungsleistung proVersi-
cherungsjahr beträgt 100.000 EUR.

zu A.2.2.1.2 Entwendung
•  Unterschlagung ist ausnahmslos mitversichert.
• Versichert sindauchBeschädigungendesFahrzeugs,wenndiese

durch eine Entwendung nicht mitversicherter Fahrzeugteile (z.B.
Mantel, Tasche, Koffer) verur sacht werden. Dies gilt nicht für Vanda-
lismusschäden, die anlässlich der Entwendung oder des Entwen-
dungsversuchsherbeigeführtwerden.Beispiel:AufschlitzendesSit-
zes, Tritte gegen das Fahrzeug.

•   Zusätzlich erfolgt bei Liegenlassen oder Verlieren der Fahrzeug-
schlüssel eine hälftige Kostenübernahme des Schlüssel- und Schlos-
sersatzes.

zu A.2.2.1.6 Kurzschlussschäden an der Verkabelung
In Ergänzung zu A.2.2.1.6 sind durch Kurzschluss bedingte Überspan-
nungsschädenanangrenzendenAggregaten(z.B.Lichtmaschine,Bat-
terie, Anlasser) bis 20.000 EUR mitversichert. Nicht versichert sind Schä-
den an angeschlossenen Geräten (z.B. Informations- und Unterhal-
tungssystem). Voraussetzung für den Ersatz eines Aggregatschadens 
ist, dass ein Sachverständiger der VHV, der Dekra oder der Schaden-
schnellhilfe bestätigt, dass der Schaden ursächlich auf den Kurzschluss-
schaden zurückzuführen ist.

zu A.2.2.1.7 Tierbiss-Folgeschäden aller Art sind bis 20.000 EUR mitver-
sichert.

zu A.2.5.1.2 Die Neupreisentschädigung wird unter den dort genannten 
VoraussetzungenfüreinenZeitraumvon36Monatengewährt.

zu A.2.5.1.3: Die Kaufpreisentschädigung wird unter den dort genannten 
VoraussetzungenfüreinenZeitraumvon36Monatengewährt.

zu A.2.5.2.1 Wertminderung
In Ergänzung zu den Reparaturkosten nach A.2.5.2.1 zahlen wir eine 
pauschale WertminderunginHöhevon5%dernachgewiesenenRepa-
raturkosten. 
Voraussetzung ist, dass der Pkw, das Kraftrad, das Leichtkraftrad, das 
TrikeoderdasQuadzumZeitpunktdesUnfallesnichtälterals36Monate
ist und die Reparaturkosten 1.000 EUR übersteigen.

zu A.2.5.2.3 Kein Abzug neu für alt bei 
•   Autoradios und Geräten, die der Sprach- und Musikwiedergabe die-

nennebstZubehör,
•  Funk-Geräten,
•   Navigations- und ähnlichen Verkehrsleitsystemen oder entsprechen-

den Mehrzweckgeräten.

zu A.2.5.7BeiderAbrechnungeinesSchadensnachA.2.5.1.2ersetzen
wir auchdieÜberführungskostenbzw.Bereitstellungskostenbei einer
SelbstabholungabHerstellerwerkbiszueinerHöhevon1.000EUR.
Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles nicht 
älter als 24 Monate ist.

zur Leistungs-Update-Garantie
Es gelten auch künftige Leistungsverbesserungen der Zusatzleistung 
EXKLUSIV für Ihren Vertrag. Die Verbesserungen gelten ab dem Zeit-
punktderGültigkeitderneuenBedingungen.

P BEKLEIDUNGSSCHUTZ 
(nur für Krafträder, Leichtkrafträder, Trikes und Quads);nichtbeigesetz-
lichen Versicherungssummen – nicht bei Kurzzeitkenn zeichen und 
sofern vereinbart

P.1 Was ist versichert?
In Abweichung zu A.2.1.1 gilt bei Vereinbarung der Zusatzleistung 
EXKLUSIVdiefolgendeBesonderheit:
Sofern es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Kraftrad, Leicht-
kraftrad,TrikeoderQuadhandelt,istauchdieBeschädigungoderZer-
störungIhrerSchutzbekleidunginFolgeeinesSchadenereignissesnach
A.2.2.1.4 (Zusammenstoß mit Tieren) oder nach A.2.2.2.2 (Unfall) versi-
chert.
Voraussetzung ist, dass aufgrund eines dieser Schadenereignisse nicht 
nur die Bekleidung,sondernauchdasgefahreneFahrzeugbeschädigt
wurde.

P.1.1 Schutzbekleidung
Schutzbekleidung ist versichert, wenn sie mit fahrzeugspezifischen
Sicherheitskomponenten versehen ist (Protektoren, Verdichtungen, Ver-
dickungen,Beschichtungen),diedenKörperdesFahrersvordenbeson-
derenGefahrendesFahrens(z.B.VerletzungendesKörpersoderein-
zelnerKörperteiledurchSturz)nachhaltigschützenund/oderdieVerlet-
zungsgefahr deutlich minimieren.
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P.1.1.1 Versichert sind die nachfolgend aufgeführten Teile der Schutzbe-
kleidung, sofern Sie von Ihnen neu erworben wurden:
a) Schutz-Hose, 
b) Schutz-Jacke,
c) Schutz-Anzug / Regenkombi, 
d) Rückenprotektoren,
e) Protektorenjacke, 
f) Schutz-Stiefel,
g) Schutz-Handschuhe.
Hinweis: Schutzhelme sind bereits gem. A.2.1.1 mitversichert.

P.1.1.2NichtversichertsindSchutz-Brillensowieallesonstigenin1.1.1
a) bis g) nicht benannten Kleidungsstücke.

P.1.2 Was zahlen wir bei Zerstörung oder Beschädigung Ihrer Schutz-
bekleidung?

P.1.2.1 Zerstörung
BeiZerstörungoderTotalschaden der Schutzbekleidung oder ihrer Teile 
zahlen wir abhängig vom Alter folgende Entschädigung:

Alter in Jahren Entschädigung in % des 
 nachgewiesenen Kaufpreises
im 1. Jahr  100 %
2.bis3.Jahr  75%
4. bis 5 Jahr  50 %
ab 6. Jahr  25 %

Der Kaufpreis ist uns durch eine Rechnung über den Kauf der Schutzbe-
kleidung nachzuweisen. Ein vorhandener Restwert wird abgezogen. Das 
Eigentum der beschädigten Schutzbekleidung geht auf uns über.
EineZerstörungbzw.einTotalschaden liegt vor, wenn die Schutzfunktion 
der Bekleidungdurch eineReparatur nicht wieder hergestellt werden 
kann oder die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

P.1.2.2 Beschädigung
BeiBeschädigung der versichertenSchutzbekleidungoder ihrerTeile
zahlenwirdieunsnachgewiesenenReparaturkostenbiszudeninP.1.3
festgelegten Entschädigungsgrenze. Die Kosten der Reparatur zahlen 
wir nur dann, wenn diese vollständig und fachgerecht durch den Herstel-
ler selbst oder durch eine anerkannte Spezialwerkstatt erfolgt ist. Liegt 
eineZerstörungbzw.einTotalschaden vor, regulieren wir den Schaden 
nachdeninP.1.2.1undP.1.3festgelegtenEntschädigungsgrenzen.

P.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere HöchstentschädigungistjeSchadenereignisaufdenBetragvon
2.000 EUR beschränkt.
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1. Pkw

1.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 
(SF-Klassen)undBeitragssätze

1.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung(KH)undVollkaskoversicherung (VK)

ANHANG 1: TABELLEN ZUM  SCHADENFREIHEITSRABATT-SYSTEM

in SF-Klasse  
in Schadenklasse  

(M)

Beitragssätzein%

KH VK
SF 50  15 14
SF 49  15 15
SF 48  15 15
SF 47  15 15
SF 46  16 15
SF 45  16 16
SF 44  16 16
SF43  16 16
SF 42  16 16
SF 41  17 16
SF 40  17 17
SF39  17 17
SF38  17 17
SF37  17 17
SF36  18 18
SF35  18 18
SF34  18 18
SF33  19 19
SF32  19 19
SF31  19 19
SF30  20 20
SF 29  20 20
SF 28  20 20
SF 27  21 21
SF 26  21 21
SF 25  22 21
SF 24  22 22
SF23  22 22
SF 22  23 23
SF 21  24 23
SF 20  24 24
SF 19  25 24
SF 18  25 25
SF 17  26 25
SF 16  27 26
SF 15  28 26
SF 14  29 27
SF13  30 28
SF 12  31 29
SF 11  32 29
SF 10  33 30
SF 9  34 31
SF 8  36 32
SF 7  37 33
SF 6  39 34
SF 5  41 35
SF 4  43 37
SF3  46 38
SF 2  49 39
SF 1  52 41

SF 1/2  65 45
S  90 –
0 105 55
M 125 75

ProzentdesBeitrags,dersichausdemBeitragsteilergibt.

von  
Schaden-/ 
SF-Klasse 

Rückstufung nach
1 Schaden 2 u. mehr Schäden

KH VK KH VK
SF 50 SF 25 SF39 SF 11 SF 25
SF 49 SF 25 SF35 SF 11 SF 22
SF 48 SF 25 SF34 SF 11 SF 21
SF 47 SF 24 SF33 SF 11 SF 21
SF 46 SF 24 SF32 SF 10 SF 20
SF 45 SF23 SF31 SF 10 SF 20
SF 44 SF23 SF31 SF 10 SF 19
SF43 SF 22 SF30 SF 10 SF 18
SF 42 SF 22 SF 29 SF 9 SF 18
SF 41 SF 21 SF 28 SF 9 SF 17
SF 40 SF 20 SF 27 SF 9 SF 17
SF39 SF 20 SF 27 SF 8 SF 16
SF38 SF 19 SF 26 SF 8 SF 16
SF37 SF 19 SF 25 SF 8 SF 15
SF36 SF 18 SF 24 SF 7 SF 14
SF35 SF 18 SF 24 SF 7 SF 14
SF34 SF 17 SF23 SF 7 SF13
SF33 SF 17 SF 22 SF 6 SF13
SF32 SF 16 SF 21 SF 6 SF 12
SF31 SF 16 SF 21 SF 6 SF 11
SF30 SF 15 SF 20 SF 5 SF 11
SF 29 SF 14 SF 19 SF 5 SF 10
SF 28 SF 14 SF 18 SF 5 SF 10
SF 27 SF13 SF 17 SF 4 SF 9
SF 26 SF13 SF 17 SF 4 SF 8
SF 25 SF 12 SF 16 SF 4 SF 8
SF 24 SF 12 SF 15 SF3 SF 7
SF23 SF 11 SF 14 SF3 SF 7
SF 22 SF 10 SF 14 SF3 SF 6
SF 21 SF 10 SF13 SF 2 SF 5
SF 20 SF 9 SF 12 SF 2 SF 5
SF 19 SF 9 SF 11 SF 1 SF 4
SF 18 SF 8 SF 10 SF 1 SF 4
SF 17 SF 7 SF 10 SF 1 SF3
SF 16 SF 7 SF 9 SF 1 SF 2
SF 15 SF 6 SF 8 SF 1 SF 2
SF 14 SF 6 SF 7 SF 1 SF 1
SF13 SF 5 SF 7 SF 1/2 SF 1
SF 12 SF 4 SF 6 SF 1/2 SF 1
SF 11 SF 4 SF 5 SF 1/2 SF 1/2
SF 10 SF3 SF 4 SF 1/2 SF 1/2
SF 9 SF3 SF3 SF 1/2 SF 1/2
SF 8 SF 2 SF3 SF 1/2 SF 1/2
SF 7 SF 1 SF 2 0 0
SF 6 SF 1 SF 1 0 0
SF 5 SF 1 SF 1 0 0
SF 4 SF 1/2 SF 1/2 0 0
SF3 SF 1/2 SF 1/2 M M
SF 2 SF 1/2 SF 1/2 M M
SF 1 SF 1/2 0 M M

SF 1/2 0 0 M M
S M – M –
0 M M M M
M M M M M
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2. Krafträder, Leichtkrafträder/-roller, Trikes und Quads

2.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 
(SF-Klassen)undBeitragssätze

2.2 Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung(KH)undVollkaskoversicherung (VK)

3. Campingfahrzeuge

3.1EinstufunginSchadenfreiheitsklassen 
(SF-Klassen)undBeitragssätze

3.2Rückstufung im Schadenfall 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung(KH)undVollkaskoversicherung (VK)

in SF-Klasse  
in Schadenklasse  

(M)

Beitragssätzein%

KH VK
SF 20  20  20
SF 19  20  20
SF 18  20  21
SF 17  21  21
SF 16  21  22
SF 15  21  22
SF 14  21  23
SF13  21  24
SF 12  22  24
SF 11  22  25
SF 10  22  26
SF 9  23  27
SF 8  23  28
SF 7  24  29
SF 6  25  31
SF 5  26  32
SF 4  28  34
SF3  31  36
SF 2  35  39
SF 1  44  42

SF 1/2  56  60
0  75  75
M  83 114

ProzentdesBeitrags,dersichausdemBeitragsteilergibt.

von  
Schaden-/ 
SF-Klasse 

Rückstufung nach
1 Schaden 2 Schäden 3undmehrSchäden

KH VK KH VK KH VK
SF 20 SF 2 SF 7 SF 1/2 SF 4 M M
SF 19 SF 2 SF 7 SF 1/2 SF3 M M
SF 18 SF 2 SF 7 SF 1/2 SF3 M M
SF 17 SF 2 SF 6 SF 1/2 SF3 M M
SF 16 SF 2 SF 6 SF 1/2 SF 2 M M
SF 15 SF 2 SF 5 0 SF 2 M M
SF 14 SF 2 SF 5 0 SF 2 M M
SF13 SF 2 SF 4 0 SF 2 M M
SF 12 SF 1 SF 4 0 SF 2 M M
SF 11 SF 1 SF3 0 SF 2 M M
 SF 10 SF 1 SF3 0 SF 2 M M
SF 9 SF 1 SF 2 0 SF 1 M M
SF 8 SF 1 SF 2 0 SF 1 M M
SF 7 SF 1 SF 1 M SF 1 M M
SF 6 SF 1 SF 1 M SF 1 M M
SF 5 SF 1 SF 1 M SF 1 M M
SF 4 SF 1/2 SF 1 M SF 1 M M
SF3 SF 1/2 SF 1/2 M SF 1/2 M M
SF 2 SF 1/2 SF 1/2 M SF 1/2 M M
SF 1 0 SF 1/2 M SF 1/2 M M

SF 1/2 M 0 M M M M
0 M M M M M M
M M M M M M M

in SF-Klasse  
in Schadenklasse  

(M)

Beitragssätzein%

KH VK
SF 20  20  20
SF 19  21  22
SF 18  21  22
SF 17  21  22
SF 16  22  23
SF 15  22  23
SF 14  23  23
SF13  23  23
SF 12  24  23
SF 11  24  24
SF 10  25  24
SF 9  26  24
SF 8  27  25
SF 7  27  25
SF 6  29  26
SF 5  30  26
SF 4  31  27
SF3  33  28
SF 2  35  28
SF 1  37  30

SF 1/2  44  30
0  52  38
M  97  55

ProzentdesBeitrags,dersichausdemBeitragsteilergibt.

von  
Schaden-/ 
SF-Klasse 

Rückstufung nach

1 Schaden 2 Schäden 3undmehrSchäden

KH VK KH VK KH VK
SF 20 SF 2 SF 18 0 SF 4 M M
SF 19 SF 2 SF 8 0 SF3 M M
SF 18 SF 2 SF 8 0 SF3 M M
SF 17 SF 2 SF 7 0 SF 2 M M
SF 16 SF 1 SF 7 0 SF 1 M M
SF 15 SF 1 SF 6 0 SF 1 M M
SF 14 SF 1 SF 6 0 SF 1/2 M M
SF13 SF 1 SF 6 0 SF 1/2 M M
SF 12 SF 1/2 SF 5 0 SF 1/2 M M
SF 11 SF 1/2 SF 5 0 SF 1/2 M M
SF 10 SF 1/2 SF 4 0 SF 1/2 M M
SF 9 SF 1/2 SF 4 M SF 1/2 M M
SF 8 SF 1/2 SF3 M SF 1/2 M M
SF 7 0 SF3 M SF 1/2 M M
SF 6 0 SF 2 M 0 M M
SF 5 0 SF 2 M 0 M M
SF 4 0 SF 1/2 M 0 M M
SF3 0 SF 1/2 M 0 M M
SF 2 0 SF 1/2 M 0 M M
SF 1 0 SF 1/2 M M M M

SF 1/2 0 SF 1/2 M M M M
0 M M M M M M
M M M M M M M

40



ANHANG 2: MERKMALE ZUR BEITRAGSBERECHNUNG

1. Gefahrerhebliche Umstände zur Beitragsberechnung 

1.1 Ihr Versicherungsbeitrag in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung, bei den Schutzbriefleistungen,beimFahrerschutz, in der Voll- und 
Teilkaskoversicherung richtet sich nach gefahrerheblichen Umständen.
Hierzu zählen alle Umstände, zu denen wir im Antrag Angaben von Ihnen 
verlangen,esseidenn,siewerdennurfürstatistischeErhebungenbenö-
tigt, worauf wir Sie im Antrag besonders hinweisen. Die gefahrerhebli-
chenUmständewerdenvonunsnachfinanz-undversicherungsmathe-
matischen Methoden kalkuliert und miteinander verknüpft.

1.2 GefahrerheblicheUmständesindzumBeispiel:
•  Jährliche Fahrleistung
•  Abstellplatz des Fahrzeugs
•  Vorhandensein von selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer 

Wohngebäudeversicherung
•  Nutzung des Fahrzeugs
• AnerkennungalsBetriebsausgabe,Vorsteuerabzugsberechtigung
•  Finanzierung des Fahrzeugs
•  Alter des Fahrzeugs beim Erwerb durch den Versicherungsnehmer
•  Zulassung des Fahrzeugs auf vom Versicherungsnehmer abwei-

chenden Halter
•  Postleitzahl des Fahrzeughalters
•  Alter des Versicherungsnehmers und der Fahrzeugnutzer
• Teilnahmeam„BegleitetenFahren“
• HauptberufdesVersicherungsnehmers/BrancheinwelcherderVer-

sicherungsnehmer tätig ist
•  Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode)
•  Aufbauart
•  Technische Fahrzeugdaten
•  Fahrtzweck
•  Fahrverhalten

1.3 FehlenbeiAbschlussdesVertragsAngaben,wirdderBeitragberech-
net, als  hätten Sie die für die BeitragsberechnungungünstigstenAnga-
ben gemacht.

ANHANG 3: TARIFGRUPPEN

1. Tarifgruppe B

1.1 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflicht-,Voll- undTeilkaskoversicherung für Versicherungsverträge von 
Kraftfahrzeugen, die auf nachfolgend genannte Personen versichert 
sind, die bei einer in Nr. 1.2 aufgezählten Institution beschäftigt sind oder 
waren:

1.1.1 Beamte,Richter,AngestellteundArbeiterderinNr.1.2genannten
juristischen Personen und Einrichtungen, sofern ihre nichtselbstständige 
und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese mindestens 50 % 
der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet 
oder entlohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Personen und 
Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden 
Personen,fernerBerufssoldatenundSoldatenaufZeitderBundeswehr;

1.1.2 Beamte,Angestellte undArbeiter überstaatlicher oder zwischen-
staatlicherEinrichtungen;fürsiegiltdasgleichewiefürdieinNr.1.1.1
genanntenBeamten,AngestelltenundArbeiter,fallssiedeutscheStaats-
angehörigesindunddieFahrzeugedemdeutschenZulassungsverfah-
renunterliegen;

1.1.3 Pensionäre,RentnerundbeurlaubteAngehörigedesöffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen der Nrn. 1.1.1 und 1.1.2 unmit-
telbar vor ihremEintritt in denRuhestandbzw. vor ihrerBeurlaubung
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht berufs-

tätige versorgungsberechtigteWitwen/Witwer vonBeamten,Richtern,
Angestellten,Arbeitern,BerufssoldatenundSoldatenaufZeitderBun-
deswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tod die Vor-
aussetzungenderNrn.1.1.1und1.1.2erfüllthaben;

1.1.4 Familienangehörige vonBeamten,Richtern,Angestellten,Arbei-
tern,BerufssoldatenundSoldatenaufZeitderBundeswehr,Pensionären
undRentnern,diedieVoraussetzungenderNrn.1.1.1,1.1.2,und1.1.3
erfüllen.Voraussetzungist,dassdieFamilienangehörigennichterwerbs-
tätig sind und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemein-
schaft leben (mit selber Anschrift) und von ihnen unterhalten werden.

1.2 Die unter Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 aufgezählten Personen müssen bei einer 
der folgenden Institutionen beschäftigt oder gewesen sein:
a) Gebietskörperschaften,Körperschaften,AnstaltenundStiftungen

desdeutschenöffentlichenRechts;
b)  juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck 

Aufgabenwahrnehmen,diesonstderöffentlichenHandobliegen
würden, und 

 •  wenn an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen 
öffentlichenRechtsmitmindestens50%beteiligtsindoder

 • wennsieZuwendungenausöffentlichenHaushaltenzumehrals
derHälfteihrerHaushaltsmittelerhalten(§23BHOoderdieent-
sprechendenhaushaltsrechtlichenVorschriftenderLänder);

c) mildtätigeundkirchlicheEinrichtungen(§§53,54AO);
d)  als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-

nung), die imHauptzweck derGesundheitspflege undFürsorge
oderderJugend-undAltenpflegedienenoderdieimHauptzweck
durchFörderungderWissenschaft,Kunst,Religion,derErziehung
oderderVolks-undBerufsbildungdemAllgemeinwohlaufmateriel-
lem,geistigemodersittlichemGebietnutzen;

e) SelbsthilfeeinrichtungenderAngehörigendesöffentlichenDiens-
tes.

1.3 DieBeiträgederTarifgruppeBgeltennichtfürVersicherungsverträge
von
1. Anhängern, 
2. Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen.

2. Tarifgruppe L
SofernSiedieVoraussetzungengem.Nr.1(TarifgruppeB)erfüllenund
gleichzeitig BeamteaufLebenszeit sind,gilt inderKraftfahrzeug-Haft-
pflicht-,Voll-undTeilkaskoversicherung die Tarifgruppe L.

3. Übergangsregelung zur Tarifgruppe B
AbweichendvonNr.1 (TarifgruppeB)geltendieBeiträgedieserTarif-
gruppe auch für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die versi-
chert sind auf die in Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 genannten Personen, wenn deren 
derzeitiger bzw. ehemaliger Arbeitgeber (Dienstherr) zu den unter Nr. 1.2 
genannten juristischenPersonen oderEinrichtungen gehört, die zwi-
schenzeitlich inFolgegesetzlicherBestimmung ineinprivatrechtliches
Unternehmen umgewandelt worden ist. Die übrigen Vorschriften über die 
ZuordnungzurTarifgruppeBbleibenunberührt.
Diese Übergangsregelung ist jederzeit widerrufbar. Im Fall des Widerrufs 
wirddiebereitsgewährteZuordnungzurTarifgruppeBbiszumnächsten
Fahrzeugwechsel befristet.

ANHANG 4: ART UND VERWENDUNG VON FAHRZEUGEN

1. Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzei-
chen führen müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.

2. Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von 
mehr als 50 ccm und nicht mehr als 125  ccm und einer Nennleistung von 
nicht mehr als 11  kW.
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3. Trikes
Trikes im Sinne des Tarifs sind dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Hub-
raumvonmehrals50ccmundeinerHöchstgeschwindigkeitvonmehr
als45km/h(WKZ030),sofernsienichtalsPkw (WKZ 112) zugelassen 
sind.

4. Quads
Quads im Sinne des Tarifs sind vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leer-
massevonmehrals350kg,einemHubraumvonmehrals50ccm,einer
Nennleistungvonmehrals4kWundeinerHöchstgeschwindigkeitvon
mehrals45km/h(WKZ031),sofernsienichtalsPkw (WKZ 112) zuge-
lassen sind.

5. Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Aus-
nahme von Mietwagen, TaxenundSelbstfahrervermietfahrzeugen.

6. Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig 
ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter 
zugelassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch 
Vertrag mindestens sechs Monate überlassen werden.

7. Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonstige Kraftfahrzeuge 
zugelassen sind.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch die VHV Allgemeine Versicherung AG und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
VHV Allgemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1
30177 Hannover 
Telefon: +49 (0)511.907- 0
E-Mail-Adresse: service@vhv.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten 
Kontaktdaten oder unter datenschutzbeauftragter@vhv.de.
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), 
des Bundesdatenschutzge setzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genann-
ten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können 
Sie im Internet unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Wir verarbei-
ten diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende 
Risiko bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. 
Angaben zum Schaden benötigen wir, um prüfen zu können, ob ein Ver-
sicherungsfall eingetreten ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung 
des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten 
nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für 
die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. Die Daten aller mit der VHV Allgemeine Versicherung AG beste-
henden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf 
Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu 
eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsverfahren.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 
erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen der VHV Gruppe und deren Kooperations-
partner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von 
Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können,

–  zur Bearbeitung und Regulierung von Schäden, soweit Sie an dem 
jeweiligen Schaden nicht bereits als Versicherungsnehmer beteiligt 
sind, 

–  zur Erhöhung und Sicherstellung der Datenqualität. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechts grund lage für die Verarbeitung dienen in die-
sem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege lun gen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht 
genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor infor-
mieren. 
3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-
Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für 
die weitere Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag oder Schaden, 
sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen. 
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit 
Sie uns diese mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche 
Versicherungsprodukte verwenden. Sie können auch dieser Nutzung 
jederzeit formlos widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Über-
mittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.
4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu über-
mitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Ver-
sicherungsfall machen kann.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreu-
ung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsan-
gelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwal-
tung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsa-
men Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verar-
beitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis-
ter nebst, sofern erforderlich, der Fundstelle ihrer Datenschutzhinweise 
im Internet, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentrali-
sierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie unserer Internetseite 
unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz entnehmen. Sofern von 
Ihnen gewünscht, können wir Ihnen diese Liste auch in Schrift form 
zukommen lassen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mit-
teilungspflichten. Hierzu zählen u. a. die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen im Rahmen der Geld wäscheprävention und die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder an Beteiligte 

Datenschutzhinweise
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von Schadenfällen (bspw. Anspruchsteller), soweit dies zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des jeweiligen Beteiligten erforderlich ist. Im 
Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundes-
bank.
5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten  Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personen bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kön-
nen (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 
 Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrechte
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Ihren 
Werbewiderspruch richten Sie bitte an  service@vhv.de.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kön-
nen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. Dieses Recht können Sie ebenfalls unter der o. g. 
Adresse geltend machen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbe-
hörde ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, 
Prinzenstr. 5, 30159 Hannover. 
7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden 
zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhalts-
aufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Ver-
sicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbe-
zogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb des HIS beruht auf 
den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. Art. 6 
Abs. 1 f) DSGVO, die wir gerne erläutern:
Einmeldung:
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen 
– erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Mel-
dung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine 
Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Per-
son ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder 
z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu 
bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahr-
zeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar 
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind sowie im Falle von Abrechnungen ohne Repara-
turnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine unge-
wöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immo-
bilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über 
die Einmeldung benachrichtigt. 

Anfragen:
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsver-
trags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person 
oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der 
Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS 
erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versiche-
rern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese 
Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungs-
falls relevant sind. 
Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als 
Folge einer HIS-Auskunft) in einem späteren Leistungsfall beantworten 
und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. Diese For-
men der HIS-Nutzung basieren sowohl auf dem berechtigten Interesse 
des Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertrags-
durchführung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO].
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.
informa-irfp.de. 
In begründeten Fällen können Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage 
widersprechen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. 
genannte Adresse.
8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen.
Diese Übermittlung basiert sowohl auf dem berechtigten Interesse des 
Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurch-
führung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO] .
9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung aufgrund 
unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunf-
teien Informationen zur Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres all-
gemeinen Zahlungsverhaltens ab. Die von uns angefragten Auskunfteien 
entnehmen Sie bitte unserer Dienstleister liste.
10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemesse-
nes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie ggf. in unserer Dienst-
leisterliste. Sie können die Informationen auch unter den unter 1. genann-
ten Kontaktinforma tionen anfordern.
11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekom-
men oder die Kündigung des Vertrags, mögliche Risikoausschlüsse oder 
über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leis-
tungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: 
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrags erfolgt nach den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung.
In der Kfz-Versicherung gewähren wir im Zuge automatisierter Antrags-
prüfung bei negativen Auskünften (Zahlungsunfähigkeit, eidesstattliche 
Versicherung oder Insolvenzverfahren = sog. „harte Treffer“) keinen Kas-
koversicherungsschutz und in der Haftpflichtversicherung nur Versiche-
rungsschutz in Höhe der gesetzlichen Mindestdeckung.
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von Schadenfällen (bspw. Anspruchsteller), soweit dies zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des jeweiligen Beteiligten erforderlich ist. Im 
Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundes-
bank.
5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten  Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personen bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kön-
nen (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 
 Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrechte
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Ihren 
Werbewiderspruch richten Sie bitte an  service@vhv.de.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kön-
nen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. Dieses Recht können Sie ebenfalls unter der o. g. 
Adresse geltend machen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbe-
hörde ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, 
Prinzenstr. 5, 30159 Hannover. 
7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden 
zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhalts-
aufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Ver-
sicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbe-
zogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb des HIS beruht auf 
den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. Art. 6 
Abs. 1 f) DSGVO, die wir gerne erläutern:
Einmeldung:
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen 
– erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Mel-
dung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine 
Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Per-
son ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder 
z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu 
bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahr-
zeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar 
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind sowie im Falle von Abrechnungen ohne Repara-
turnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine unge-
wöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immo-
bilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über 
die Einmeldung benachrichtigt. 

Anfragen:
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsver-
trags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person 
oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der 
Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS 
erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versiche-
rern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese 
Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungs-
falls relevant sind. 
Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als 
Folge einer HIS-Auskunft) in einem späteren Leistungsfall beantworten 
und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. Diese For-
men der HIS-Nutzung basieren sowohl auf dem berechtigten Interesse 
des Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertrags-
durchführung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO].
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.
informa-irfp.de. 
In begründeten Fällen können Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage 
widersprechen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. 
genannte Adresse.
8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mit-
nahme eines Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen.
Diese Übermittlung basiert sowohl auf dem berechtigten Interesse des 
Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurch-
führung [Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO] .
9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung aufgrund 
unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunf-
teien Informationen zur Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit oder Ihres all-
gemeinen Zahlungsverhaltens ab. Die von uns angefragten Auskunfteien 
entnehmen Sie bitte unserer Dienstleister liste.
10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemesse-
nes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie ggf. in unserer Dienst-
leisterliste. Sie können die Informationen auch unter den unter 1. genann-
ten Kontaktinforma tionen anfordern.
11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekom-
men oder die Kündigung des Vertrags, mögliche Risikoausschlüsse oder 
über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leis-
tungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen 
vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: 
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrags erfolgt nach den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen eine automatisierte Vertragskündigung.
In der Kfz-Versicherung gewähren wir im Zuge automatisierter Antrags-
prüfung bei negativen Auskünften (Zahlungsunfähigkeit, eidesstattliche 
Versicherung oder Insolvenzverfahren = sog. „harte Treffer“) keinen Kas-
koversicherungsschutz und in der Haftpflichtversicherung nur Versiche-
rungsschutz in Höhe der gesetzlichen Mindestdeckung.
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.  Es ist 
daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in den von Ihnen versicherten 
Lebensbereichen wahrnehmen können.

Was ist versichert?

  Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen 
bedarfsgerechten Rechtsschutz im verkehrsrechtlichen Bereich.

  Der Rechtsschutz erstreckt sich auf Leistungsarten. Diese 
decken die wichtigsten Rechtsbereiche ab (z. B. Schadenersatz 
oder Ordnungs widrigkeitenrecht).

Welche Kosten übernehmen wir?

  Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts.

  Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher.

  Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die das 
Gericht heranzieht.

	 	Kosten	des	Prozessgegners,	wenn	Sie	verpflichtet	sind,	diese	
zu tragen.

  Kosten einer Mediation bis zu 2.000 EUR je Mediation. Für alle 
in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen tragen wir 
jedoch insgesamt nicht mehr als 4.000 EUR.

  Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die bei Anrufung eines Gerichts erster Ins-
tanz entstehen würden.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

  Soweit keine konkrete Versicherungssumme vereinbart ist, ist 
die Versicherungssumme unbegrenzt.

Was ist nicht versichert?

  Wir haben eine Wartezeit vereinbart: Versicherungsschutz erhal-
ten Sie nur für Streitigkeiten, deren erste Ursache nach Ablauf 
der Wartezeit eingetreten ist.

  Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen: Versicherungsschutz 
haben Sie nur, wenn die erste Ursache nach Versicherungsbe-
ginn liegt.

  Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der verein-
barten Selbstbeteiligung müssen Sie die Kosten eines jeden 
Versicherungsfalls selbst tragen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. Sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Des-
halb umfasst der Rechtsschutz einige Rechtsangelegenheiten 
nicht, zum Beispiel:

  Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung eines Grund-
stücks, das bebaut werden soll

  Streitigkeiten um Urheber-, Patent- oder Markenrechte

  Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Finan-
zierung von Kapitalanlagen

  Streitigkeiten um Spiel- oder Wettverträge oder um Gewinnzu-
sagen.

PRODUKT:  
VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ

UNTERNEHMEN:  
NEUE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT 
AKTIENGESELLSCHAFT
IN KOOPERATION MIT VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
SITZ BEIDER UNTERNEHMEN: DEUTSCHLAND

Verkehrs-Rechtsschutz
INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN
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Wo bin ich versichert?

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarischen 
Inseln und auf Madeira gesetzlich zuständig ist und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, wenn ein versicherter 
Rechtsbereich (z. B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte beschränkt ist.
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie darüber hinaus auch weltweiten Versicherungsschutz im Verkehrs- und im privaten Bereich.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres 
kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).
Es sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und für diese besteht Versicherungsschutz: 
Dann können Sie oder wir den Versicherungsvertrag vorzeitig kündigen.
Sie	können	auch	kündigen,	wenn	wir	für	einen	eingetretenen	Versicherungsfall	die	Leistungspflicht	bejaht	haben,	wenn	wir	den	
Versicherungsschutz unberechtigt ablehnen oder den Beitrag erhöhen.

Welche Verpflichtungen habe ich?

–  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Dies betrifft auch die Fragen nach früheren 
Rechtsschutzverträgen und Versicherungsfällen.

–  Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen.
–  Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren.
–   Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist.
–  Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie möglich gehalten werden. Hierzu sollten Sie uns 

oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungs-
beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch  
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen.

Wann und wie bezahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge 
zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Risikoträger:
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Augustaanlage 25 / 68165 Mannheim
nrv-rechtsschutz.de

In Kooperation mit:
VHV Versicherungen
30138 Hannover
vhv.de  47



ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION RECHTS-
SCHUTZVERSICHERUNG
nach§1derVerordnungüberInformationspflichtenbeiVersicherungsverträgen(VVG-InfoV)

1 IDENTITÄT DES VERSICHERERS

Ihr Vertragspartner ist die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft 
Aktiengesellschaft, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim. Sie hat die 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sitz und Registergericht sind in 
Mannheim(HRB179).

2 ANSPRECHPARTNER IM AUSLAND

Entfällt. 

3 LADUNGSFÄHIGE ANSCHRIFT DES VERSICHERERS

Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
SitzundRegistergericht: MannheimHRB179
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  Peter Meier
Vorstand: RalfBeißer(Sprecher),MichaelDiener
Anschrift:  Augustaanlage 25, 68165 Mannheim
Telefon: 0621/42040
Telefax:0621/4204650

4 HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT DES VERSICHERERS

Gegenstand der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktien-
gesellschaft ist der unmittelbare undmittelbareBetrieb einerRechts-
schutzversicherung.

5 ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINEM SICHERUNGSFONDS

Entfällt.

6 WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

a) Die fürdasVersicherungsverhältnisgeltendenBedingungensind
den Ihnen ausgehändigten Unterlagen beigefügt.

b)  Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung 
derLeistungdesVersicherersfindenSieindembeigefügtenVersi-
cherungsschein sowie in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen,BesonderenVereinbarungenundKlauseln.

7 GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG

Dengesamten zuentrichtendenBeitrag für IhrenRechtsschutzvertrag
könnenSiedembeigefügtenVersicherungsscheinentnehmen.FallsSie
zusätzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlossen haben, 
findenSieandieserStelleauchdieAufteilungdesBeitragsaufHaupt-
und Zusatzversicherungen.

8 ZUSÄTZLICHE KOSTEN

Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versiche-
rung werden von uns keine weiteren planmäßigen Gebühren oder Kos-
ten erhoben. Falls aus  besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein 
zusätzlicherVerwaltungsaufwandverursachtwird,könnenwirdieinsol-
chen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgel-
tungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt beispielsweise bei 
Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften des Versicherungs-
scheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen, 
Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im Lastschriftverfahren, Durch-
führung von Vertragsänderungen.

9 EINZELHEITEN HINSICHTLICH ZAHLUNG UND ERFÜLLUNG

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur 
ZahlungsweisederBeiträgekönnenSiedembeigefügtenVersicherungs-
scheinsowiedenAllgemeinenVersicherungsbedingungenundBesonde-
renVereinbarungen undKlauseln entnehmen. Bei nicht rechtzeitiger
ZahlungdeserstenBeitragskönnenwir–solangedieZahlungnochnicht
bewirktist–vomVertragzurücktreten.IstderersteBeitragbeiEintrittdes
Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet.AuchwennSieFolgebeiträgetrotzunsererMahnungnichtzah-
len,könnenSiedenVersicherungsschutzverlieren.WeitereInformatio-
nenhierzu findenSie in denAllgemeinenVersicherungsbedingungen.
DieFälligkeitdesBeitragskönnenSiedemVersicherungsscheinentneh-
men.

10 BEFRISTUNG DER GÜLTIGKEITSDAUER DIESER INFORMA-
TIONEN

Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind für 
den Zeitraum von 6 Wochen gültig, sofern der gewählte Tarif nicht früher 
für den Verkauf geschlossen werden muss.

11 KAPITALANLAGERISIKO

Entfällt.

12 ANGABEN ÜBER DAS ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS / 
VERSICHERUNGSSCHUTZES

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen worden 
ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in dem beigefügten Ver-
sicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als 
geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungs-
vertrags angenommen haben bzw. wenn wir Ihre Annahmeerklärung zu 
unseremAntragerhaltenhaben.IstderersteBeitragbeiEintrittdesVer-
sicherungsfallsnochnichtgezahlt,sindwirnichtzurLeistungverpflichtet
(vgl. Punkt 9).Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat 
anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der Antragstel-
lung. Haben wir Ihnen einen  Antrag auf  Abschluss eines Versicherungs-
vertrags unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an diesen Antrag 
gebunden.

13 WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1 – Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere  
Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können IhreVertragserklärung innerhalb einerFrist von14Tagen
ohneAngabevonGründeninTextform(z.B.Brief,Fax,E-Mail)widerru-
fen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,
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einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen  
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbe-
stimmungen,

• dieseBelehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweilsinTextformzugegangensind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Augustaanlage 25
68165 Mannheim
E-Mail: info@nrv-rechtsschutz.de
Telefax:06214204-180

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallen-
denTeildesBeitrages,wennSiezugestimmthaben,dassderVersiche-
rungsschutzvordemEndederWiderrufsfristbeginnt.DenTeildesBei-
trages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesemFall einbehalten; dabei handelt es sich umeinenBetrag in
Höhevon1/360desimVersicherungsscheinausgewiesenenJahresbei-
trags pro Tag.
BeivereinbartemHalbjahresbeitraghandeltessichumeinenBetragvon
1/180desimVersicherungsscheinausgewiesenenBeitragsproTag.
BeivereinbartemVierteljahresbeitraghandeltessichumeinenBetrag
von1/90desimVersicherungsscheinausgewiesenenBeitragsproTag.
Bei vereinbartemMonatsbetrag handelt es sich umeinenBetrag von
1/30desimVersicherungsscheinausgewiesenenBeitragsproTag.
Wir erstatten zurückzuzahlendeBeträge unverzüglich, spätestens 30
Tage nach Zugang des Widerrufs.

BeginntderVersicherungsschutznichtvordemEndederWiderrufsfrist,
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewährenundgezogeneNutzungen(z.B.Zinsen)herauszuge-
ben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch  sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr  Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr  ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat.

Abschnitt 2 – Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen wei-
teren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werdendieInformationspflichtenimFolgendenimEinzelnenaufgeführt:

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stel-
len:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 
über die derVertrag abgeschlossenwerden soll; anzugeben ist
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen 
ist,unddiezugehörigeRegisternummer;

2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versiche-

rer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personen-
vereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungs-
berechtigten;soweitdieMitteilungdurchÜbermittlungderVertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
unddeutlichgestaltetenForm;

3. dieHauptgeschäftstätigkeitdesVersicherers;

4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Ver-
sicherers;

5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigenPreisbestandteile,wobeidieBeiträgeeinzelnauszuwei-
sen sind, wenn das  Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen 
seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises
ermöglichen;

6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbeson-
derezurZahlungsweisederBeiträge;

7. dieBefristungderGültigkeitsdauer der zurVerfügunggestellten
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote,insbesonderehinsichtlichdesPreises;

8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
überdenBeginnderVersicherungunddesVersicherungsschutzes
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antraggebundenseinsoll;

9. dasBestehenoderNichtbesteheneinesWiderrufsrechtssowiedie
Bedingungen,Einzelheiten derAusübung, insbesondereNamen
und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationenüber denBetrag, denSie imFalle desWiderrufs
gegebenenfallszuzahlenhaben;soweitdieMitteilungdurchÜber-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einerhervorgehobenenunddeutlichgestaltetenForm;

10. AngabenzurLaufzeitdesVertrages;

11. AngabenzurBeendigungdesVertrages,insbesonderezudenver-
traglichenKündigungsbedingungen; soweit dieMitteilung durch
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informati-
oneneinerhervorgehobenenunddeutlichgestaltetenForm;

12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Ver-
sichererderAufnahmevonBeziehungenzu IhnenvorAbschluss
desVersicherungsvertragszugrundelegt;

13. dasaufdenVertraganwendbareRecht,eineVertragsklauselüber
das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht;

14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowiedieSprachen,indenensichderVersichererverpflichtet,mit
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertragszuführen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen
Beschwerde-undRechtsbehelfsverfahrenundgegebenenfallsdie
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VoraussetzungenfürdiesenZugang;dabeiistausdrücklichdarauf
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu
beschreiten,hiervonunberührtbleibt;

16.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowiedie
MöglichkeiteinerBeschwerdebeidieserAufsichtsbehörde.

14 LAUFZEIT DES VERTRAGS

DenvereinbartenVersicherungsbeginnfindenSieimbeigefügtenVersi-
cherungsschein. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der Versicherung 
angegeben.

15 BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist im Versicherungsschein 
angegeben. Nähere Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungenfindenSieindenbeigefügtenAllgemeinenVersicherungsbedin-
gungen,BesonderenVereinbarungenundKlauseln.

16 ABWEICHENDES RECHT BEI VERTRAGSANBAHNUNG

Entfällt.

17 VERTRAGSKLAUSELN ÜBER DAS AUF IHREN VERTRAG 
ANWENDBARE RECHT UND ÜBER DAS ZUSTÄNDIGE GERICHT

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.InformationenüberdaszuständigeGerichtfindenSieinden
beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

18 SPRACHE DER VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN, DER KOM-
MUNIKATION UND DIESER INFORMATION

AufIhrenVertragfindetdiedeutscheSpracheAnwendung.Dasbedeu-
tet,dassalleVertragsunterlagen,wiezumBeispieldieVersicherungsbe-
dingungen, diese Information und die übrigen Verbraucherinformationen 
und auch die Kommunikation während der Laufzeit Ihres Vertrags in deut-
scher Sprache verfasst sind bzw. erfolgt.

19 AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE- UND 
RECHTSBEHELF VERFAHREN

Unser Unternehmen nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle „Ombudsmann fürVersicherungen“ teil.AlsVer-
braucherkönnenSiedamitaufGrundlagederVerfahrensordnungdes
Versicherungsombudsmanns (VomVO) das kostenlose außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Den Ombudsmann für Versicherungen erreichen Sie wie folgt:
Tel.:08003696000(kostenfrei)

Falls Ihr Telefondienstanbieter oder der Netzvertrag keine Verbindung zu 
0800er-NummernermöglichtoderwennSieausdemAuslandanrufen,
erreichen Sie den Ombudsmannkostenpflichtigunter+4930206058-99.

Oder im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
(UnterdieserInternetadressefindenSieaucheinenAuszugderVomVO)

Fax:08003699000(kostenfrei)
Post: Versicherungsombudsmann e. V.
Leipziger Str. 121
10117Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen Streit-
schlichtungsverfahrensunberührtbleibtdieMöglichkeit,denRechtsweg
zu beschreiten.

Online-Streitbeilegung nachArt. 14 derEUVerordnungNr. 524/2013
(ODR-Verordnung): Die EU-Kommission stellt eine benutzerfreundliche 
Plattform zurOnline-Beilegung von verbraucherrechtlichenStreitigkei-
ten, die sich aus dem online Verkauf von Waren oder der online Erbrin-
gung von Dienstleistungen ergeben (OS-Plattform),  bereit. Die OS-Platt-
form ist unter folgendem Link erreichbar:
https://webgate.ec.europa.eu/odr.

20 BESCHWERDEMÖGLICHKEIT BEI DER AUFSICHTSBEHÖRDE
SiehabendieMöglichkeit,sichimBeschwerdefallandieBundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht(BaFin),BereichVersicherungen
Graurheindorfer Str. 108, 53117Bonn
oder
Postfach1253, 53002Bonn
zu wenden.

NRV Rechtsschutz
Augustaanlage 25
68165 Mannheim



BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTS-
SCHUTZVERSICHERUNG (NRV 2011 PLUS)
Stand: 01.04.2020

1. INHALT DER VERSICHERUNG

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Inter-
essen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen 
Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten
Der Versicherungsschutz umfasst in Verkehrssachen:
a)  Schadenersatz-Rechtsschutz
  für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit 

diesenichtaufeinerVertragsverletzungberuhen;
b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 

Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutznichtinderLeistungsarta)enthaltenist;

c) Steuer-Rechtsschutz
  vor Gerichten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 

steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen 
Finanz-undVerwaltungsgerichten;

d) Sozialgerichts-Rechtsschutz
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozial-

gerichten in ursächlichem Zusammenhang mit den Folgen eines 
Verkehrsunfalles (Sozialgerichts-Rechtsschutz in Verkehrssa-
chen);

e) Verwaltungs-Rechtsschutz
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vorVerwaltungsbehördenund vorVerwaltungs-
gerichten(Verwaltungs-RechtsschutzinVerkehrssachen);

f) Straf-Rechtsschutz
  für die Verteidigung wegen Vorwurfes eines verkehrsrechtlichen 

Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungs-
nehmerdasVergehenvorsätzlichbegangenhat,isterverpflichtet,
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getra-
gen hat.

  Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf eines 
Verbrechens in jedem Fall.

 DabeikommteswederaufdieBerechtigungdesVorwurfesnoch
aufdenAusgangdesStrafverfahrensan;

g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
  für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer verkehrsrechtli-

chen Ordnungswidrigkeit.
h) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
 aa)  für den Anschluss des Versicherungsnehmers an eine vor 

einemdeutschenStrafgerichterhobeneöffentlicheKlage als 
Nebenkläger, wenn der Versicherungsnehmer durch eine 
rechtswidrige und vorsätzlich begangene Tat nach den in 
§395Abs.(1)1.bis4.derStrafprozessordnung näher aufge-
führten Strafbestimmungen verletzt oder betroffen ist,

 bb)  für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Straf-
prozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand für den Ver-
sicherungsnehmer gemäß § 406 g Strafprozessordnung, wenn 
dieser durch eine der unter aa) fallenden Taten verletzt ist,

 cc)  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmersinnichtvermögensrechtlichenAngelegenheiten
im Rahmen des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs vor 

einem deutschen Strafgericht im Zusammenhang mit einer 
unter aa) fallenden Tat,

 dd)  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmers vor deutschen Gerichten und für das vorge-
schaltete Widerspruchsverfahren wegen Ansprüchen nach 
dem Opferentschädigungsgesetz, soweit er durch eine unter 
aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit
 a)  Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 

Streik,AussperrungoderErdbeben;
 b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 

medizinischeBehandlungzurückzuführensind;
(2) a)  zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass 

dieseaufeinerVertragsverletzungberuhen;
 b)  aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunter-
nehmen;

(3) a) inVerfahrenvorVerfassungsgerichten;
 b)  in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, 

das über dasVermögen desVersicherungsnehmers eröffnet
wurdeodereröffnetwerdensoll;

 c)  in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen 
einesHalt-oderParkverstoßes;

(4) a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-Versi-
cherungsvertrags untereinander, mitversicherter Personen 
unterein an der und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer;

 b)  nichtehelicher Lebenspartner untereinander in ursächlichem 
Zusammenhang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
auchnachderenBeendigung;

 c)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Versicherungs falls auf den Versicherungsnehmer übertragen 
wordenoderübergegangensind;

 d)  aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend 
gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haf-
tung für Verbindlichkeiten anderer Personen,

(5)  soweit in den Fällen des § 2 a) bis e) ein ursächlicher Zusammen-
hang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen 
Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhi-
nein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der 
Leistungenverpflichtet,diederVersichererfürihnerbrachthat.

  Dies gilt insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer diese Tat 
gestanden hat.

§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgs-
aussichten oder wegen Mutwilligkeit – Stichentscheid –
(1)  Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner 

Auffassung nach
 a)  in einem der Fälle des § 2 a) bis e) die Wahrnehmung der recht-

lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 
oder

 b)  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mut-
willigkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenauf-
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wandunterBerücksichtigungderberechtigtenBelangeder
Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis 
zum angestrebten Erfolg steht.

  Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen 
unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2) HatderVersichererseineLeistungspflichtgemäßAbsatz1ver-
neint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu 
beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers ver-
anlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht 
und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entschei-
dung (Stichentscheid) ist für beide Teile bindend, es sei denn, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage 
erheblich abweicht.

(3) DerVersichererkanndemVersicherungsnehmereineFristvon
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäßüber dieSachlage zuunterrichten unddieBeweismittel
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 
2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Ver-
pflichtungnicht innerhalbdervomVersicherergesetztenFrist
nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, denVersicherungsnehmer ausdrücklich auf diemit
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz, zeitliche 
 Ausschlüsse
(1)  Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Versi-

cherungsfalls
 a)  im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem 

Schadenereignisan,dasdemAnspruchzugrundeliegt;
 b)  in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der 

Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß 
gegenRechtspflichten oderRechtsvorschriften begangen
hat oder begangen haben soll.

 DieVoraussetzungennacha)undb)müssennachBeginndes
Versicherungsschutzesgemäß§7undvordessenBeendigung
eingetreten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis e) 
besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von zwei 
Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). Für den Versi-
cherungsschutz nach § 2b) gilt dies nur soweit es sich nicht um 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines Kauf 
oder Leasingvertrags über ein fabrikneues oder gebrauchtes 
(bis 4 Monate nach Erstzulassung) Kraftfahrzeug handelt.

(2)  Erstreckt sich der Versicherungsfall über einen Zeitraum, ist 
dessenBeginnmaßgeblich.SindfürdieWahrnehmungrechtli-
cher Interessen mehrere Versicherungsfälle ursächlich, ist der 
erste entscheidend, wobei jedoch jeder Ver sicherungsfall außer 
Betrachtbleibt,derlängeralseinJahrvorBeginndesVersiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versiche-
rung eingetreten oder, soweit sich der Versicherungsfall über 
einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) InfolgendenFällenbestehtkeinVersicherungsschutz:
 a) DerVersicherungsfallliegtzwarnachBeginndesVersiche-

rungsschutzes. Diesem ging jedoch voraus, dass der Versi-
cherungsnehmer vor Versicherungs beginn

  –einenAntragbeieinerBehördegestellthatoder
  –  einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag gestellt hat.
   Zu seinen Gunsten bleiben Anträge unberücksichtigt, die 

längeralseinJahrvorBeginndesVersicherungsschutzes
gestellt oder ausgeübt wurden.

 b)  Der Anspruch auf Rechtsschutz wird erstmals später als drei 
JahrenachBeendigungdesVersicherungsschutzesfürden
betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht.

(4)  im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) besteht kein 
Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten Vor-
aussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende 
Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind 
oder eingetreten sein sollen.

(5)  Der Versicherungsnehmer beruft sich auf die Ausübung eines 
Rechts (z.B.Widerruf) undalsVoraussetzunghierfür auf die
Mangelhaftigkeit, Rechtswidrigkeit oder die Nichtbekanntgabe 
einer Belehrung oder Pflichtangabe. Diese Belehrung oder
Pflichtangabewurde ihmvorBeginndesVersicherungsschut-
zes gegeben oder hätte ihm gegeben werden müssen.

(6)  Neben dem speziellen Sachverhalt, für die nach Abs. 5 kein 
Versicherungsschutz besteht, besteht allgemein kein Versiche-
rungsschutz in den folgenden Fällen:

 a)  Dem Versicherungsnehmer wird ein Vertrag gekündigt, weil 
er sich vertragswidrig verhalten hat oder haben soll. Dieses 
angebliche oder tatsächliche vertragswidrige Verhalten 
datiertvordemBeginndesVersicherungsschutzes.DieVer-
tragswidrigkeit seines Verhaltens oder zumindest der Vor-
wurf des vertragswidrigen Verhaltens war ihm bei Abschluss 
desRechtsschutzversicherungsvertragesbekannt;

 b)  Gegen den Versicherungsnehmer werden Zahlungsansprü-
che erhoben. Die geforderten Zahlungen waren – angeblich 
oder tatsächlich – bereits vor demBeginn desVersiche-
rungsschutzes fällig. Die Nichtzahlung trotz Fälligkeit, 
zumindest der Vorwurf der Nichtzahlung trotz Fälligkeit, war 
dem Versicherungsnehmer bei Abschluss des Rechts-
schutzversicherungsvertrages bekannt.

§ 4 a Versichererwechsel
(1)  Damit der Versicherungsnehmer bei einem Versichererwechsel 

möglichst keineNachteile hat, hat derVersicherungsnehmer
dem Versicherer gegenüber Versicherungsschutz in folgenden 
Fällen (dies gilt abweichend von den Regelungen in § 4 Absätze 
3,4,5und6):

 a)  Der Versicherungsfall ist in der Vertragslaufzeit des Versi-
cherers eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch 
dann, wenn

  –einFallvon§4Abs.3a)vorliegt,alsoderAntraginder
VertragslaufzeitdesVorversicherersdatiert;

  –dieBelehrungoderPflichtangabenach§ 4Abs. 5 dem
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit des 
Vorversicherers gegeben wurde oder hätte gegeben wer-
denmüssen;

  –  das vertragswidrige Verhalten nach § 4 Abs. 6 a) während 
der Vertragslaufzeit des Vorversicherers stattgefunden hat 
oderhabensoll;

·  –  die Fälligkeit der Zahlung nach § 4 Abs. 6 b) während der 
Vertragslaufzeit des Vorversicherers datiert oder datieren 
soll.

 b)  Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des 
Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals später als 
drei Jahre nachBeendigungderVorversicherung geltend 
gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein.

 c)  Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerich-
ten, § 4 Abs. 4 a), fällt in die Vertragslaufzeit des Versiche-
rers, die Grundlagen für die Steuer- oder Abgabenfestset-
zung gegenüber dem Versicherungsnehmer sind aber in der 
Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.
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 d)   Der Vorversicherer und der Versicherer haben unterschiedli-
cheRegelungen zurBestimmung desVersicherungsfalls:
DerVersicherungsfallistnachdenBedingungendesVorver-
sicherers nachBeendigung seinesVertrages eingetreten.
NachdenBedingungendesVersicherers istderVersiche-
rungsfall in der  Vertragslaufzeit des Vorversicherers einge-
treten.

(2)  Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in all diesen Fällen, 
dass

 –  der Versicherungsnehmer bei seiner vorherigen Versicherung 
gegen dieses  Risiko versichert war,

 –  die vorherige Versicherung nicht vom Versicherer gekündigt 
wurde,

 –  der Versicherungsnehmer beim Versicherer zum Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme gegen dieses Risiko versichert ist und

 – der Wechsel zum Versicherer lückenlos erfolgt ist.
  In diesen Fällen besteht Versicherungsschutz in genau dem 

Umfang,derbeimVorversichererversichertwar;höchstensjedoch
im Umfang des bestehenden Ver sicherungsvertrages.

§ 5 Leistungsumfang
(1)  Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtli-

chen Interessenwahrnehmung und trägt
 a)  bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland die Vergütung eines 

für den Ver sicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur 
HöhedergesetzlichenVergütungeinesamOrtdeszuständigen
Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung sei-
ner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten 
gemäß § 2 a) bis e) in der I. Instanz weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zurHöheder gesetzlichenVergütungeines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbe-
vollmächtigten führt. Der Versicherer trägt in den Fällen, in 
denendasRechtsanwaltsvergütungsgesetzAnwendungfindet
für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder 
einerAuskunft (Beratung),dienichtmiteineranderengebüh-
renpflichtigenTätigkeitzusammenhängt,folgendeGebühren:

  aa)  in Angelegenheiten, in denen bei der anwaltlichen Vertre-
tung die Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnet 
werden,dieangemesseneVergütungbiszurHöheeiner1,0
Gebühr,höchstensjedoch250EUR,

  bb)  in allen anderen Fällen die angemessene Vergütung, 
höchstensjedoch250EUR,

  cc) füreineErstberatunghöchstens190EUR;
 b)  bei Eintritt eines Versicherungsfalls im Ausland die Vergütung 

eines für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zustän-
digen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland 
zugelassenenRechtsanwaltes.ImFallederBeauftragungeines
ausländischen Rechtsanwaltes durch den Versicherungsneh-
mer trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung, in Erman-
gelung einer solchen, die übliche Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichts ansässigen ausländischen Rechtsanwal-
tes; imFalle derBeauftragungeines im Inland zugelassenen
Rechtsanwaltes trägt der Versicherer die Vergütung bis zur 
HöhedergesetzlichenVergütung,dieentstandenwäre,wenn
das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, 
zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein 
ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer 
tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Landge-
richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsan-
waltesbiszurHöhedergesetzlichenVergütungeinesRechts-
anwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen 
Rechtsanwalt führt. Ist der Versicherungsfall durch einen Kraft-
fahrtunfall im europäischen Ausland eingetreten und zunächst 

eine Regulierung vor dem Regulierungsbeauftragten bzw. vor 
der Einigungsstelle im Inland ergebnislos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der 
Versicherer im Rahmen der gesetzlichen Gebühren die Kosten 
eines inländischenRechtsanwaltesbiszurHöhedergesetzli-
chen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehrmitdemausländischenRechtsanwaltführt;

 c)  die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, 
sowiedieKostendesGerichtsvollziehers;

 d)  die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis 
zurHöhederGebühren,dieimFallederAnrufungeineszustän-
digenstaatlichenGerichtesersterInstanzentstehen;

 e) dieKosteninVerfahrenvorVerwaltungsbehördeneinschließlich
der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von 
derVerwaltungsbehördeherangezogenwerden,sowiedieKos-
tenderVollstreckungimVerwaltungswege;

 f) die übliche Vergütung
  aa)eines öffentlich bestellten technischenSachverständigen

oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenor-
ganisation in Fällen der

   –  Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren;

   –  Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und 
Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern;

  bb)  eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen 
der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im 
Ausland eingetretenen Beschädigung eines Motorfahr-
zeugszuLandesowieAnhängers;

 g)  die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem 
ausländischenGericht,wennseinErscheinenalsBeschuldigter
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechts-
nachteilenerforderlichist.DieKostenwerdenbiszurHöheder
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätzeübernommen;

 h)  die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsneh-
merzuderenErstattungverpflichtetist.

  i)  soweit Kosten für Sachverständige seitens des Versicherers 
übernommenwerden,giltdiesbiszueinemBetragvonhöchs-
tens 155.000 EUR je Versicherungsfall.

(2) a)  Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versi-
cherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, 
dasserzuderenZahlungverpflichtet istoderdieseVerpflich-
tung bereits erfüllt hat.

 b)  Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten – werden diesem in EURO zum Wechselkurs des Tages 
erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer 
gezahlt wurden.

(3) DerVersichererträgtnicht
 a) Kosten, die derVersicherte ohneRechtspflicht übernommen

hat;
 b)  Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen 

Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des 
vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
abweichendeKostenverteilunggesetzlichvorgeschriebenist;

 c)  die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je 
Versicherungsfallnach§4;

  aa)  die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen im Wege der 
außergerichtlichenMediationnach5a)erledigtwurde;

  bb)  die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen im Wege der 
außergerichtlichen Mediation nicht erledigt werden konnte 
und der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Kostende-
ckungsanfrage in dem davor liegenden versicherten Zeit-
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raum von drei Jahren keine Kostendeckungsanfrage beim 
Versicherer getätigt hat. Versicherte Zeiträume bei anderen 
Rechtsschutzversicherern werden hierbei nicht angerech-
net;

 d)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmejeVollstreckungstitelentstehen;

 e)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 
eingeleitetwerden;

  f)  Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
krafteinerGeldstrafeoder-bußeunter250EUR;

 g) Kosten, zu derenÜbernahme ein anderer verpflichtet wäre,
wenn der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht bestünde.

 h)  Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forde-
rungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den 
nicht versicherten Teil von Schadensfällen entfallen.

(4) DerVersichererzahltinjedemVersicherungsfallhöchstensdiever-
einbarte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungs-
nehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versi-
cherungsfalls werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch 
für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen.

 DieHöchstleistungdesVersicherersfüralleineinemKalenderjahr
eintretenden Rechtsschutzfälle kann im Versicherungsvertrag auf 
die Versicherungssumme oder deren Vielfaches begrenzt werden.

(5) Der Versicherer sorgt für
 a)  die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-

ressen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen 
schriftlichenUnterlagenundträgtdiedabeianfallendenKosten;

 b) dieZahlungeineszinslosenDarlehensbiszueinemBetragin
Höhe von300.000EUR für eineKaution, die gestelltwerden
muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von Strafver-
folgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6) AlleBestimmungen, die denRechtsanwalt betreffen, gelten ent-
sprechend 

 a) imSteuer-RechtsschutzvorGerichten(§2c)fürAngehörigeder
steuerberatendenBerufe;

 b)  bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort 
ansässigerechts-undsachkundigeBevollmächtigte.

§ 5 a Einbeziehung des außergerichtlichen Mediationsverfahrens
(1)  Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen 

Streitbeilegung, bei dem die Parteien mithilfe der Moderation eines 
neutralen Dritten, des Mediators, eine eigenverantwortliche Prob-
lemlösung erarbeiten. Der Versicherer vermittelt demVersiche-
rungsnehmer einen Mediator zur Durchführung des Media-
tionsverfahrens in Deutschland und trägt dessen Kosten im Rah-
menvonAbsatz3.

(2)  Der Rechtsschutz für Mediation erstreckt sich auf alle versicherten 
Leistungsarten.

(3) DerVersichererträgtdenaufdenVersicherungsnehmerentfallen-
den Anteil an den Kosten des vom Versicherer vermittelten Media-
tors. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen 
beteiligt, übernimmt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhält-
nis versicherter zu nicht versicherten Personen.

(4)  Für die Tätigkeit des Mediators ist der Versicherer nicht verantwort-
lich. Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bartist,geltendieBestimmungender§§1,3,4,7bis13.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1)  Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Inter-

essen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den 
Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein 
GerichtodereineBehördeindiesemBereichgesetzlichzuständig
wäre,wenneingerichtlichesoderbehördlichesVerfahreneingelei-
tet werden würde.

(2)  Weltweit besteht Versicherungsschutz für den Verkehrsbereich mit 
Ausnahme für denStaat, dessenStaatsangehörigkeit die versi-

cherte Person besitzt oder in dem sie einen Wohnsitz hat. In Abän-
derung von § 5 Abs. 1 b trägt der Versicherer bei Eintritt eines 
VersicherungsfallsdieKostenbiszur2-fachenHöhederGebühren
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).

(3) DerRechtsschutz nachAbs. 1 und2 bezieht sich auf alle Leis-
tungsarten, soweit diese nicht nach § 2 auf Deutschland beschränkt 
sind.

2. VERSICHERUNGSVERHÄLTNIS

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
DerVersicherungsschutzbeginntmitderEinlösungdesVersicherungs-
scheinesdurchZahlungdesBeitragsundderVersicherungsteuer,jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Soll der Versicherungsschutz 
schon vorEinlösung desVersicherungsscheines beginnen, bedarf es
einer Zusage des Versicherers oder der hierzu bevollmächtigten Perso-
nen(vorläufigeDeckung).DieAushändigungderzurbehördlichenZulas-
sung notwendigen Versicherungsbestätigung gilt als Zusage einer vor-
läufigenDeckungauch fürFahrtenmit ungestempeltemKennzeichen,
die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen, insbeson-
dere Fahrten zur Abstempelung des Kennzeichens und Rückfahrten 
nach Entfernung des Stempels. 
DievorläufigeDeckungendetmitderEinlösungdesVersicherungsschei-
nes.DievorläufigeDeckungtrittrückwirkendaußerKraft,wennderVer-
sicherungsscheinnicht innerhalbvon2Wocheneingelöstwirdundder
Versicherungsnehmer die Verspätung zu vertreten hat.

§ 8 Vertragsdauer, Kündigung
Der Versicherungsvertrag kann für die Dauer eines Jahres oder für einen 
kürzeren Zeitraum abgeschlossen werden. Versicherungsjahr ist, soweit 
nichtsanderesvereinbart ist,dasKalenderjahr.Beträgtdievereinbarte
Vertragsdauer 1 Jahr, so verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. Dies gilt auch dann, wenn die Vertragsdauer nur deshalb weniger 
alseinJahrbeträgt,weilalsBeginndernächstenVersicherungsperiode
ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin vereinbart worden ist.
Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalls in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherungderVersicherergemäßG.2.3undG.3.3derAllgemeinen
Bedingungen für dieKraftfahrtversicherung (AKB)gekündigt, soendet
der Rechtsschutzvertrag zum gleichen Zeitpunkt. Die Abrechnung erfolgt 
nachG.6AKB.

§ 9 Gesetzliche Verjährung
(1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriftendesBürgerlichenGesetzbuches.

(2)  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versi-
cherersdemVersicherteninTextformzugeht.

§ 10 Rechtsstellung mitversicherter Personen
Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im 
jeweils bestimmten Umfang für die in § 16 oder im Versicherungsschein 
genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz 
für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder 
Tötung desVersicherungsnehmers oder einermitversichertenPerson
kraft Gesetzes zustehen.
Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-
fenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein 
ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

§ 11 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
(1)  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol-

len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

54



(2)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dungeineseingeschriebenenBriefesandieletztedemVersicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dungdesBriefesalszugegangen.Diesgiltentsprechendfürden
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

3. VERSICHERUNGSFALL

§ 12 Verhalten nach Eintritt eines Versicherungsfalls
(1)  Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungs-

nehmers nach Eintritt eines Versicherungsfalls erforderlich, hat er
 a)  dem Versicherer den Versicherungsfall unverzüglich – ggf. auch 

mündlichodertelefonisch–anzuzeigen;
 b)  den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtli-

che Umstände des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie 
BeweismittelanzugebenundUnterlagenaufVerlangenzurVer-
fügungzustellen;

 c)  soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
  aa)kostenauslösendeMaßnahmennachMöglichkeitmit dem

Versicherer abzustimmen, soweit dies für den Versiche-
rungsnehmerzumutbarist;

  bb)beiEintrittdesVersicherungsfallesnachMöglichkeitfürdie
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen, siehe 
§ 82 VVG. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskos-
tensogeringwiemöglichgehaltenwerdensollen.Vonmeh-
rerenmöglichenVorgehensweisenhatderVersicherungs-
nehmerdiekostengünstigstezuwählen,indemerz.B.:

   –  nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kos-
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z.B.BündelungvonAnsprüchenoderInanspruchnahme
von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung 
einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),

   –  auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktu-
ellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind,

   –  vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gericht-
lichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder rechtli-
cheBedeutungfürdenbeabsichtigtenRechtsstreithaben
kann,

   –  vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche ein-
klagt unddie etwanötige gerichtlicheGeltendmachung
der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über die Teilansprüche zurückstellt,

   –  in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur 
Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbe-
helfen zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen 
unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorge-
richtliche Tätigkeiten mit umfasst.

  Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Wei-
sungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den 
Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen.

(2)  Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Versicherungsfall 
bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungs-
nehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interes-
sen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestä-
tigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Ver-
sicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung 
vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) DerVersicherungsnehmerkanndenzubeauftragendenRechtsan-
walt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergü-
tung der Versicherer nach § 5 Abs. 1 a) und b) trägt. Der Versiche-
rer wählt den Rechtsanwalt aus, 

 a) wennderVersicherungsnehmerdiesverlangt;
 b)  wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 

unddemVersichererdiealsbaldigeBeauftragungeinesRechts-
anwaltes notwendig erscheint.

(4)  Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits 

selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des 
Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsan-
waltes ist der Versicherer nicht verant wortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat
 a)  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten 

Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sach-
lagezuunterrichten,ihmdieBeweismittelanzugeben,diemög-
lichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu 
beschaffen;

 b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der 
Angelegenheit zu geben.

(6)  Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz.Bei grobfahrlässigerVerletzungeinerObliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderteMitteilunginTextformaufdieseRechtsfolgehingewie-
sen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7)  entfallen
(8) Ansprüche aufRechtsschutzleistungen können nurmit schriftli-

chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.
(9)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-

tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer 
Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen 
gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer 
zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolgedessen keinenErsatz von demDritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechendenVerhältniszukürzen;dieBeweislastfürdasNichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 13 Zuständiges Gericht / Anzuwendendes Recht
(1) Klage gegen den Versicherer 
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seine für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Per-
son, ist auchdasGericht örtlich zuständig, indessenBezirkder
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder,inErmangelungeinessolchen,seinengewöhnlichenAufent-
halt hat.

(2) Klage gegen den Versicherungsnehmer 
  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-

gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
einessolchen,denOrtseinesgewöhnlichenAufenthaltszuständig
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

 55



lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3) UnbekannterWohnsitzdesVersicherungsnehmers
 SindderWohnsitzodergewöhnlicheAufenthaltdesVersicherungs-

nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für die Klage aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsneh-
mern nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. FORM DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

§ 16 Verkehrs-Rechtsschutz
(1)  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in sei-

nerEigenschaftalsEigentümer,HalteroderBesitzerdesimVersi-
cherungsschein bezeichneten Motorfahrzeugs zu Lande sowie als 
Fahrer fremder Fahrzeuge – letzterenfalls mit Ausnahme des 
Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als 
 berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen des versicherten 
Fahrzeugs.

(2) Der Versicherungsschutz in Verkehrssachen umfasst nach § 2:
 a) Schadenersatz-Rechtsschutz § 2 a),
 b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht § 2 b),
 c) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten § 2 c),
 d) Sozialgerichts-Rechtsschutz § 2 d),
 e) Verwaltungs-Rechtsschutz § 2 e),
  f ) Straf-Rechtsschutz § 2  f),
 g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz § 2 g),
 h) Opfer-Rechtsschutz § 2 h).
(3) VersicherungsschutzbestehtfürdenVersicherungsnehmer,seinen

ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten 
sonstigen Lebenspartner und die minderjährigen Kinder in ihrer 
Eigenschaft als 

 a)  Eigentümer, Halter oder Fahrer von auf sie zugelassenen oder 
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
henen Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und Leicht-
krafträdern,

 b)  Fahrer der unter a) genannten Fahrzeuge, die weder ihnen 
gehören noch auf sie zugelassen oder auf ihrenNamenmit
einem Versicherungskennzeichen versehen sind,

 c) Fahrgast,
 d) Fußgänger und
 e) Radfahrer.
(4)  Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalls die vorgeschrie-

bene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt 
sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichenversehensein.BeiVerstoßgegendieseOblie-
genheit besteht Rechtsschutz nur für diejenige ver sicherte Person, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keineKenntnishatte.BeigrobfahrlässigerUnkenntnisdesVersto-
ßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte 
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt 
auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war.

(5)  Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige 
Weise weg, erlischt der Vertrag. Dem Versicherer gebührt nur der 
aufdieZeitdesVersicherungsschutzesentfallendeanteiligeBei-
trag. Wird innerhalb 1 Monats nach Beendigung des Vertrags

wegen Wagniswegfalls ein Ersatzfahrzeug mit identischem Ver-
tragsinhalt bei der VHV versichert, besteht der vereinbarte Versi-
cherungsschutz ununterbrochen fort.

(6)  Wird das versicherte Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr 
gezogen (Außerbetriebsetzung im Sinne des Straßenverkehrs-
rechts), wird für diese Zeit kein Versicherungsschutz gewährt. Der 
Versicherungsschutz wird auch unterbrochen, wenn die Zulas-
sungsbehördedemVersicherergemäß§25Abs.1FZVdieAußer-
betriebsetzung mitteilt, es sei denn, der Versicherungsnehmer ver-
langt die uneingeschränkte Fortführung des Versicherungsschut-
zes.

(7)  Wird das Fahrzeug zum Verkehr wieder angemeldet (Ende der 
Außerbetriebsetzung im Sinne des Straßenverkehrsrechts), lebt 
der Versicherungsschutz uneingeschränkt wieder auf. Das Ende 
der Außerbetriebsetzung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen.

(8)  Wird nach Unterbrechung des Versicherungsschutzes das Ende 
der Außerbetriebsetzung dem Versicherer nicht innerhalb eines 
JahresseitderbehördlichenAbmeldungangezeigtundhatsichder
Versicherer innerhalb dieser Frist dem Versicherungsnehmer oder 
einem anderen Versicherer gegenüber nicht auf das Fortbestehen 
des Vertrags berufen, endet der Vertrag mit Ablauf dieser Frist, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das gleiche gilt, wenn das 
Fahrzeug nicht innerhalb eines Jahres seit der Außerbetriebset-
zung wieder zum Verkehr angemeldet wird.

(9)  Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, 
wirdVersicherungsschutzwährenddes– inderzurbehördlichen
Zulassung notwendigen Versicherungsbestätigung und auf dem 
amtlichen Kennzeichen – dokumentierten Zeitraumes (Saison) 
gewährt.

(10) BestehtderVersicherungsvertragfüreinenPkw, ein Kraftrad oder 
ein Campingfahrzeug (Wohnmobil), erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch während der Außerbetriebsetzung und des bei-
tragsfreien Zeitraumes bei Saisonkennzeichen (H.1.4 und H.2 der 
AllgemeinenBedingungen für dieKraftfahrtversicherung) auf die
Eigenschaft des Versicherungsnehmers und des mitversicherten 
Lebenspartners als Mieter eines Selbstfahrer-Vermietfahrzeugs im 
AuslandfüreinevorübergehendeAuslandsurlaubsreise,höchstens
aber für die Dauer eines Monates ab dem Zeitpunkt der Anmietung. 
AuslandimSinnedieserBestimmungistderörtlicheGeltungsbe-
reichnach§6ARBmitAusnahmederBundesrepublikDeutsch-
land.

HINWEISE UND INFORMATIONEN

Beitrag

Beitrag und Versicherungsteuer
DerinRechnunggestellteBeitragenthältdieVersicherungsteuer,dieder
Versicherungsnehmer in der jeweils vomGesetz bestimmtenHöhe zu
entrichten hat.

Fälligkeit / Verzug
DerersteBeitragwirdunverzüglichnachAblaufvonzweiWochennach
Zugang des Versicherungsscheins fällig. Folgebeiträge werden zum 
jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Der Versicherungsnehmer gerät in Verzug, wenn er es zu vertreten hat, 
dassderBeitragnichtunverzüglichnachFälligkeitgezahltwirdbzw.dem
Versicherungsunternehmen bei vereinbartem Lastschriftverfahren eine 
Abbuchungermöglichtwird.BeieinemVerzugistdasVersicherungsun-
ternehmen berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit bei Verzug mit erstem Beitrag
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhaft nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
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teilung inTextformoder durch einenauffälligenHinweis imVersiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde.

Rücktrittsrecht bei Verzug mit dem ersten Beitrag
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhaft nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitragnichtgezahltist.

Leistungsfreiheit bei Verzug mit Folgebeitrag
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss.
DierückständigenBeträgedesBeitrags,ZinsenundKostenmüssenim
Einzelnen beziffert sein.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherer mit der Zahlungsaufforde-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Ist der Versicherungsneh-
mer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.
Die Wirkungen der Kündigung fallen weg, wenn der Versicherungsneh-
mer die Zahlung innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der 
Kündigung nachholt. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz für jeden 
zwischenzeitlich eingetretenen Versicherungsfall.

Verzug beim SEPA-Lastschriftmandat
Ist vereinbart, dass das Versicherungsunternehmen die jeweils fälligen 
BeiträgeimLastschriftverfahreneinziehensollundkanneinBeitragaus
Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristge-
recht eingezogen werden, gerät der Versicherungsnehmer in Verzug. 
Das Gleiche gilt, wenn einer berechtigten Einziehung von dem Kontoin-
haber widersprochen wird.
KonntederfälligeBeitragohneVerschuldendesVersicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
nochrechtzeitig,wennsieunverzüglichnacheinerinTextformabgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Mehrzahl von Verträgen
BestehenmehrereVersicherungsverträge, so ist jederVertrag imHin-
blick auf Verzugsfolgen gesondert zu betrachten.

Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
Das Versicherungsunternehmen gewährt den Versicherungsschutz im 
Vertrauen darauf, dass der Antragsteller/Versicherungsnehmer alle für 
die Übernahme des Versicherungsschutzes bedeutsamen Umstände 
angezeigt hat und die im Versicherungsantrag gestellten Fragen schrift-
lich wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet hat (vorvertragliche 
Anzeigepflicht).SolleineanderePersonversichertwerden,soistauch
diese für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige risikoerhebli-
cherUmständeunddieBeantwortungderansiegestelltenFragenver-
antwortlich.
Treten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
Bedeutunghaben,nachUnterzeichnungdesAntragesundvorZugang
des Versicherungsscheins ein oder ändern sich die bei Antragstellung 
angegebenen Umstände, sind der Versicherungsnehmer und/oder die zu 
versicherndePersongleichfallsverpflichtet,diesdemVersicherungsun-
ternehmen anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen 
oderdasarglistigeVerschweigensonstigerGefahrumständekönnendas
Versicherungsunternehmen berechtigen, den Versicherungsschutz zu 
versagen.
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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo genen Daten 
durch die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zuste henden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft*  
Augustaanlage 25  
68165 Mannheim  
Telefon: +49 621 4204-280  
E-Mail-Adresse: nrv@nrv-rechtsschutz.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben  
genannten Postanschrift oder unter: 

datenschutz@nrv-rechtsschutz.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat 
sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen-
bezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-
zisieren. Diese können Sie im Internet unter 

https://nrv-rechtsschutz.de/hinweise/umgang-mit-kundendaten/
abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten 
diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko ein-
schätzen und bestimmen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Scha-
den ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen 
wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrecht-
licher Vorgaben. Die Daten aller bei einem Unternehmen der Neue Rechtsschutz-
Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* bestehenden Verträge nutzen wir 
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Be-
ratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende 
Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) er-
forderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 
DSGVO ein oder verarbeiten diese  gemäß Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO. Erstellen wir 
Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9  
Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Drit-
ten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
» zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
»  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für  andere Pro-

dukte der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* 
und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

»  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbei tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungs-
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über das  Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese In-
formationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigt. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe,  
Datenverarbeitung durch Kooperationspartner: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe und 
unserer Kooperationspartner nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für 
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unse-
rer Gruppe oder  Kooperationspartner besteht, können Ihre Daten etwa zur zentra-
len Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe oder durch einen Ko-
operationspartner verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie 
der Übersicht (Dienstleisterliste) im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version 
unserer Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter https://nrv-rechtsschutz.
de/hinweise/umgang-mit-kundendaten/ entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

   DATENSCHUTZHINWEISE BEI BEANTRAGUNG DES  
VERSICHERUNGSVERTRAGES 

Stand 10/2021 Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter
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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo genen Daten 
durch die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zuste henden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft*  
Augustaanlage 25  
68165 Mannheim  
Telefon: +49 621 4204-280  
E-Mail-Adresse: nrv@nrv-rechtsschutz.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben  
genannten Postanschrift oder unter: 

datenschutz@nrv-rechtsschutz.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat 
sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen-
bezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-
zisieren. Diese können Sie im Internet unter 

https://nrv-rechtsschutz.de/hinweise/umgang-mit-kundendaten/
abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten 
diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko ein-
schätzen und bestimmen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Scha-
den ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen 
wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrecht-
licher Vorgaben. Die Daten aller bei einem Unternehmen der Neue Rechtsschutz-
Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* bestehenden Verträge nutzen wir 
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Be-
ratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende 
Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) er-
forderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 
DSGVO ein oder verarbeiten diese  gemäß Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO. Erstellen wir 
Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9  
Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Drit-
ten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
» zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
»  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für  andere Pro-

dukte der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* 
und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

»  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbei tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungs-
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über das  Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese In-
formationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigt. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe,  
Datenverarbeitung durch Kooperationspartner: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe und 
unserer Kooperationspartner nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für 
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unse-
rer Gruppe oder  Kooperationspartner besteht, können Ihre Daten etwa zur zentra-
len Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe oder durch einen Ko-
operationspartner verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie 
der Übersicht (Dienstleisterliste) im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version 
unserer Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter https://nrv-rechtsschutz.
de/hinweise/umgang-mit-kundendaten/ entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

   DATENSCHUTZHINWEISE BEI BEANTRAGUNG DES  
VERSICHERUNGSVERTRAGES 

Stand 10/2021 Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpfl ichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspfl ichten ergeben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahre. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutz-
beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations freiheit 
Königstrasse 10 a 
70173 Stuttgart 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur 
Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personen-
bezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Eine detaillierte Beschreibung des HIS 
fi nden Sie im Internet unter www.informa-HIS.de. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit den von Ihnen im Antrag  benannten früheren Versicherern erfolgen. Er-
fahren wir im Nachhinein, dass Sie bei einem Versicherer rechtsschutzversichert 
waren, den Sie im Antrag nicht benannt haben, kann ein Austausch von personen-
bezogenen Daten auch mit diesem Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir 
bei Auskunfteien (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, First Debit) Informationen 
zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit 
dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau 
bestätigt wurde oder andere ange messene Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Daten-
schutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben 
genannten Kontaktinformationen anfordern. 

* Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft 
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft ist ein 
Unternehmen der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe im Sinne des § 7 Nr. 13 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg (www.
nuernberger.de). 

Kooperationspartner der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktien-
gesellschaft: 
»  VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover 
»  Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66, 68165 Mannheim 

Zur Unternehmensgruppe der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft 
Aktiengesellschaft gehören: 
» JURCALL GmbH, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim 
» JURCASH GmbH, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim

Stand 10/2021 Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, 
die gegen die Datenverarbeitung sprechen.
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